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Vorwort

Die Gesetzgebung ist eine der wichtigsten Aufgaben des Parlaments. Die einschlägigen
Regelungen dazu finden sich im Dritten Teil der Landesverfassung sowie in der
Geschäftsordnung des Landtags NRW.
Aus diesem Grunde stellt der Landtag Nordrhein-Westfalen seit Anbeginn seiner Arbeit
1946 zu allen vom Landtag verabschiedeten Landesgesetzen sogenannte
Gesetzesdokumentationen in Buchform bereit.

Eine Gesetzesdokumentation enthält in chronologischer Folge die Beratungsunterlagen,
Protokolle, Beratungsergebnisse und die weiteren Materialien zum jeweiligen
Landesgesetz.
Enthalten sind z.B. der Gesetzentwurf mit der Gesetzesbegründung, die Plenar- und
Ausschussdebatten, die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, etwaige Änderungs-
anträge, Stellungnahmen von Sachverständigen, Vorlagen von Ministerien und die gültigen
Gesetzesfassungen.

Die Materialien einer Gesetzesdokumentation sind neben allen anderen Parlamentspapie-
ren des Landtags NRW über die Datenbank der Landtagsdokumentation erschlossen und
wieder auffindbar.

Ein Großteil der in der Gesetzesdokumentation kompilierten Dokumente ist auch über das
im Internet angebotene Dokumentenarchiv zugänglich.

Die Datenbank und das Dokumentenarchiv sind recherchierbar unter:

http://www.landtag.nrw.de

Landtag Nordrhein-Westfalen

Postfach 10 11 43

40002 Düsseldorf

http://www.landtag.nrw.de/
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der Normenprü-
fung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Vorschriften (DL - RL - Gesetz 
NRW)  
 
 
A Problem 
 
Die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 12. Dezem-
ber 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (Abl. EG Nr. I 376, S. 36) – EG-Dienstleis-
tungsrichtlinie - ist bis zum 28. Dezember 2009 in nationales Recht umzusetzen. Ziel der 
Richtlinie ist es, administrative und rechtliche Hindernisse für Dienstleister abzubauen, um 
die Wettbewerbsfähigkeit des Dienstleistungssektors innerhalb der Europäischen Union zu 
stärken. Sie gilt als zentrales Element zur Umsetzung der „Lissabonstrategie“ für Wachstum 
und Arbeitsplätze. 
 
Die EG-Dienstleistungsrichtlinie dient der Konkretisierung der Art. 43 EG-Vertrag (Niederlas-
sungsfreiheit) und Art. 49 EG-Vertrag (Dienstleistungsfreiheit). Sie soll es in Zukunft europäi-
schen Dienstleistern erleichtern, von den hierin verbrieften Grundfreiheiten Gebrauch zu ma-
chen. 
 
Die Richtlinie sieht unter anderem vor, dass das gesamte dienstleistungsbezogene Recht 
der Mitgliedstaaten daraufhin zu überprüfen ist, inwieweit dieses „einfach genug“ ist (Artikel 5 
Absatz 1 EG-Dienstleistungsrichtlinie) und ob es in Widerspruch zu bestimmten Bestimmun-
gen der Richtlinie steht. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, bis zum 28. Dezember 2009 
ihre Normen entsprechend anzupassen. Der Gesetzentwurf setzt im Wesentlichen die Er-
gebnisse der oben angeführten Normenprüfung um. Darüber hinaus entstehen Berichts-
pflichten gegenüber der Europäischen Kommission, welche separat elektronisch übermittelt 
werden. 
 
Die oben angeführte Vereinfachung für Dienstleister soll allerdings nicht nur dadurch reali-
siert werden, dass Normanpassungen durchgeführt werden. So soll die Aufnahme und Aus-
übung der Tätigkeit eines Dienstleisters auch dadurch erleichtert werden, dass dieser ein 
Verfahren über die "einheitliche Stelle" abwickeln kann, ein möglich gestellter Antrag inner-
halb einer vorab festgelegten Entscheidungsfrist bearbeitet wird und ggf. bei Verstreichen 
dieser Frist eine Genehmigungsfiktion eintritt. Diese Regelungen sind verfahrensrechtlich 
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zukünftig in den §§ 42a und 71a ff. VwVfG NRW geregelt. Sie müssen durch Verweise in 
den jeweiligen Fachrechten, für die der Anwendungsbereich der EG-Dienstleistungsrichtlinie 
erkannt wurde, ausdrücklich angeordnet werden. 
 
 
B Lösung 
 
Adressat der Normenprüfung ist jede Körperschaft und/oder Anstalt des öffentlichen Rechts, 
welche eigenständig Recht erlassen hat. Die Überprüfung der Normen findet eigenständig 
und selbstverantwortlich für den eigens erlassenen Normbereich statt. Die Länder sind Ad-
ressat der Gesetzesänderungen, welche in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fallen. 
 
In Nordrhein-Westfalen wurde das gesamte Landesrecht auf die Vereinbarkeit mit der EG-
Dienstleistungsrichtlinie überprüft. Die hieraus notwendigen Gesetzesänderungen werden 
überwiegend mit dem Entwurf des „Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie 
im Rahmen der Normenprüfung Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Vorschriften 
(DL-RL-Gesetz NRW)“ vollzogen. Rechtsverordnungen der Landesregierung werden geson-
dert geändert. Um eine Inländerdiskriminierung auszuschließen, gelten die Vorschriften der 
EG-Dienstleistungsrichtlinie ebenfalls für inländische und nicht grenzüberschreitende Sach-
verhalte.  
 
Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch vereinzelt Gesetzesanpassungen au-
ßerhalb des vorliegenden Gesetzesentwurfes zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtli-
nie notwendig werden. 
 
 
C Kosten 
 
Es entstehen keine Kosten. 
 
 
D Zuständigkeiten 
 
Zuständig für die jeweiligen Gesetzesänderungen sind die jeweiligen Ressorts. Federführend 
ist das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie zuständig. 
 
 
E Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 
 Gemeindeverbände 
 
Soweit die Kommunen Recht der Landesregierung ausüben und z.B. Genehmigungen ertei-
len, dürfen diese in Zukunft nur noch kostendeckende Gebühren erheben (Artikel 13 Absatz 
2 der EG-Dienstleistungsrichtlinie).  
 
 
F Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Es ist zu erwarten, dass durch die Vereinfachung der Genehmigungsverfahren Gründungen 
von Unternehmen im Bereich der Dienstleistungen beschleunigt werden und die Antrag stel-
lenden Dienstleister und Unternehmer hieraus einen Kostenvorteil ziehen, der derzeit nicht 
bezifferbar ist. Außerdem können die in Zukunft festgelegten Entscheidungsfristen für die 
Behörden und die grundsätzlich anzuordnenden Genehmigungsfiktionen zu schnelleren 
Verwaltungsentscheidungen führen. Dies kann darüber hinaus für den Dienstleistungserbrin-
ger eine größere Planungssicherheit für das durchzuführende Vorhaben bedeuten. Beson-
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ders die kleineren und mittleren Unternehmen sollen hierdurch in ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt werden. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Weiterentwicklung des Binnenmarktes für Dienstleistun-
gen in Form verbesserter Rahmenbedingungen für die Erbringer eine Ausweitung des Ange-
botes an Dienstleistungen zur Folge hat. Die größere Auswahl an Dienstleistungserbringern 
und –produkten lässt für die Dienstleistungsempfänger (Unternehmen und private Haushalte) 
einen besseren Zugang zu konkurrenzfähigen Preisen erwarten. 
 
 
G Befristungen 
 
Die Stammgesetze sind befristet bzw. enthalten eine Berichtspflicht. Das Ausführungsgesetz 
zum Gerichtsverfassungsgesetz enthält eine Berichtspflicht zum 31. Dezember 2012, das 
Heilberufsgesetz zum 31. Dezember 2009, das Landesbodenschutzgesetz und das Landes-
abfallgesetz zum 31. Dezember 2011. Die Landesbauordnung enthält eine Berichtspflicht 
zum 31. Dezember 2009. Diese wird fortgeschrieben bis zum 31. Dezember 2012. Das 
Markscheidergesetz hat eine Verfallsklausel zum 31. Dezember 2009. Diese wird fortge-
schrieben bis zum 31. Dezember 2014. Das Schulgesetz hat eine Berichtspflicht zum 
31.12.2010. Das Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung regelt eine Berichtspflicht zum 
31.12.2014. Das Stiftungsgesetz tritt am 14.02.2010 außer Kraft. Das Ausführungsgesetz 
zum Waffengesetz tritt am 31.12.2014 außer Kraft. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienst-
leistungsrichtlinie im Rahmen der 
Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen 
und zur Änderung weiterer Vorschrif-
ten (DL - RL - Gesetz NRW)  
 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

Inhaltsübersicht   
Teil 1  
Justizministerium 
 
Artikel 1 
Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz 
 

  

Teil 2 
Ministerium für Bauen und Verkehr 
 
Artikel 2 
Änderung der Landesbauordnung 
 

  

Teil 3 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 
 
Artikel 3 
Änderung des Heilberufsgesetzes 
 

  

Teil 4 
Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz 
 
Artikel 4  
Änderung des Landesbodenschutzge-
setzes 
 
Artikel 5 
Änderung des Landesabfallgesetzes 
 

  

Teil 5  
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand 
und Energie 
 
Artikel 6 
Gesetz über die Anerkennung als 
Markscheider im Land Nordrhein-West-
falen (Markscheidergesetz) 
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Teil 6 
Ministerium für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration 
 
Artikel 7 
Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Insolvenzordnung 
 
Teil 7 
Innenministerium 
 
Artikel 8 
Stiftungsgesetz 
 
Artikel 9 
Ausführungsgesetz zum Waffengesetz 
 

  

Teil 8 
Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung 
 
Artikel 10 
Schulgesetz 
 
 

  

Teil 9 
Schlussbestimmung 
 
Artikel 11 
Inkrafttreten 
 

  

Teil 1 
Justizministerium 
 
Artikel 1 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz 
 
Das Ausführungsgesetz zum Gerichts-
verfassungsgesetz vom 24. April 1878 
(PrGS, S. 230/PrGS. NW. S. 78), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 29. Januar 2008 (GV. NRW. S. 128), 
wird wie folgt geändert: 
 
1.  Die Überschrift zu § 4 wird wie folgt 

neu gefasst:  
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§ 4 
Verfahren 
 
2. An § 4 wird folgender Absatz 3 ange-

fügt: 
„(3) Über den Antrag auf Genehmi-
gung entscheidet die Behörde inner-
halb einer Frist von drei Monaten; ab-
weichende Entscheidungsfristen kann 
die Behörde in einer vorab öffentlich 
bekannt zu machenden Fristenrege-
lung (behördlicher Fristenplan) fest-
setzen.  
§ 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes gilt ent-
sprechend.“ 

 

  

3. An § 8 Absatz 1 wird folgender Satz 3 
angefügt: 
„Das Verfahren kann über eine ein-
heitliche Stelle abgewickelt werden.“  

 

  

4. Nach § 11 wird eingefügt: 
 

  

„§ 11a  
Vorübergehende Dienstleistungen 
 
(1) Dolmetscherinnen und Dolmetscher 
sowie Übersetzerinnen und Übersetzer, 
die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zur Ausübung einer in § 1 Absatz 1 
genannten oder vergleichbaren Tätigkeit 
rechtmäßig niedergelassen sind, dürfen 
diese Tätigkeit auf dem Gebiet des 
Landes Nordrhein-Westfalen wie eine in 
das Verzeichnis nach § 2 Absatz1 
eingetragene Person vorübergehend und 
gelegentlich ausüben (vorübergehende 
Dienstleistungen). Wenn weder die 
Tätigkeit noch die Ausbildung zu dieser 
Tätigkeit im Staat der Niederlassung 
reglementiert sind, gilt dies nur, wenn die 
Person die Tätigkeit dort während der 
vorhergehenden zehn Jahre mindestens 
zwei Jahre ausgeübt hat. 

 

  

(2) Vorübergehende Dienstleistungen sind 
nur zulässig, wenn die Person vor der 
ersten Erbringung von Dienstleistungen im 
Inland der nach § 8 Absatz 1 zuständigen 
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Behörde in Textform die Aufnahme der 
Tätigkeit angezeigt hat. Der Anzeige 
müssen neben den in das nach § 2 
Absatz 2 Satz 1 zu führende Verzeichnis 
einzutragenden Angaben folgende 
Dokumente beigefügt sein: 

1. eine Bescheinigung darüber, dass die 
Person in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen 
Wirtschaftsraum rechtmäßig zur 
Ausübung einer der in § 1 Absatz 1 
genannten oder vergleichbaren 
Tätigkeit niedergelassen ist und dass 
ihr die Ausübung dieser Tätigkeit zum 
Zeitpunkt der Vorlage der 
Bescheinigung nicht, auch nicht 
vorübergehend, untersagt ist,  

2. ein Berufsqualifikationsnachweis,  

3. sofern der Beruf im Staat der 
Niederlassung nicht reglementiert ist, 
einen Nachweis darüber, dass die 
Person die Tätigkeit dort während der 
vorhergehenden zehn Jahre 
mindestens zwei Jahre rechtmäßig 
ausgeübt hat, und 

4. die Angabe der Berufsbezeichnung, 
unter der die Tätigkeit im Inland zu 
erbringen ist. 

 
(3) Die Anzeige ist jährlich zu 
wiederholen, wenn die Person 
beabsichtigt, während des betreffenden 
Jahres weiter vorübergehende 
Dienstleistungen im Inland zu erbringen. 
 
(4) Sobald die Anzeige nach Absatz 2 
vollständig vorliegt und das Verfahren 
nach § 5 abgeschlossen ist, nimmt die 
zuständige Behörde mit der Aufnahme in 
das Verzeichnis nach § 2 Absatz 1 eine 
vorübergehende Registrierung oder ihre 
Verlängerung um ein Jahr vor. Das 
Verfahren ist kostenfrei. 
 
(5) Die vorübergehenden Dienstleistungen 
der Dolmetscherin oder des 
Dolmetschers, der Übersetzerin oder des 
Übersetzers sind unter der in der Sprache 
des Niederlassungsstaats für die Tätigkeit 
bestehenden Berufsbezeichnung zu 
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erbringen. Eine Verwechslung mit den in § 
6 Absatz 3 aufgeführten 
Berufsbezeichnungen muss 
ausgeschlossen sein.“ 

Teil 2 
Ministerium für Bauen und Verkehr 
 
Artikel 2 
 
Änderung der Landesbauordnung 
 
Die Landesbauordnung vom 1. März 2000 
(GV.NRW. S. 256), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28. Oktober 2008 (GV.NRW. 
S. 644), wird wie folgt geändert:  
 
1. § 6 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt neu 

gefasst:  

„Bei der Bemessung der 
Abstandfläche bleiben außer 
Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 
m vor die Außenwand vortreten,  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Bei der Bemessung der Abstandfläche 
bleiben außer Betracht, wenn sie nicht mehr 
als 1,50 m vor die jeweilige Außenwand 
vortreten, 
 
 

1. das Erdgeschoss erschließende 
Hauseingangstreppen und ihre 
Überdachungen, wenn sie von den 
gegenüberliegenden 
Nachbargrenzen mindestens 1,50 
m entfernt sind, 

 
2. untergeordnete Bauteile wie 

Gesimse, Dachvorsprünge und 
Terrassenüberdachungen, wenn 
sie von den gegenüberliegenden 
Nachbargrenzen mindestens 2 m 
entfernt sind, und 

 

 1. das Erdgeschoss erschließende 
Hauseingangstreppen und 
Überdachungen über 
erdgeschossigen Hauseingängen, 
wenn sie von den Nachbargrenzen 
mindestens 1,50 m entfernt sind, 

 
2. untergeordnete Bauteile wie 

Gesimse, Dachvorsprünge und 
Terrassenüberdachungen, wenn sie 
von den Nachbargrenzen mindestens 
2 m entfernt sind, und 

3. Vorbauten wie Erker, Balkone, 
Altane, Treppenräume und 
Aufzugsschächte, wenn sie 
insgesamt nicht mehr als ein Drittel 
der Breite der jeweiligen 
Außenwand in Anspruch nehmen 
und sie von den 
gegenüberliegenden 
Nachbargrenzen mindestens 3 m 
entfernt sind.“  

 

 3. Vorbauten wie Erker und Balkone 
sowie Altane, wenn sie insgesamt 
nicht mehr als ein Drittel der Breite 
der jeweiligen Außenwand in 
Anspruch nehmen und sie von den 
Nachbargrenzen mindestens 3 m 
entfernt sind. 

2. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt 
neu gefasst: 
 
„Mit Zustimmung der obersten 

 § 23 
Nachweis der Verwendbarkeit von 
Bauprodukten im Einzelfall 
(1) Mit Zustimmung der obersten 
Bauaufsichtsbehörde dürfen im Einzelfall  
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Bauaufsichtsbehörde dürfen im 
Einzelfall 
 
 
1. Bauprodukte, die ausschließlich 

nach dem Bauproduktengesetz 
in Verkehr gebracht werden und 
gehandelt werden dürfen, 
dessen Anforderungen jedoch 
nicht erfüllen, 

 
 

 
2. Bauprodukte, die nach 
sonstigen Vorschriften zur 
Umsetzung von Richtlinien der 
Europäischen Union oder auf 
der Grundlage von unmittelbar 
geltendem Recht der Europäi-
schen Union in Verkehr 
gebracht und gehandelt werden 
dürfen, hinsichtlich der nicht 
berücksichtigten wesentlichen 
Anforderungen im Sinne des § 
20 Absatz 7 Nummer 2, und
 

3. nicht geregelte Bauprodukte 
verwendet werden, wenn ihre 
Verwendbarkeit im Sinne des 
§ 3 Absatz 2 nachgewiesen ist.“ 

 

 
 
 
 

1. Bauprodukte, die ausschließlich nach 
dem Bauproduktengesetz oder nach 
sonstigen Vorschriften zur 
Umsetzung von Richtlinien der 
Europäischen Gemeinschaft in 
Verkehr gebracht und gehandelt 
werden dürfen, jedoch deren 
Anforderungen nicht erfüllen, und 
 

2. nicht geregelte Bauprodukte 
verwendet werden, wenn deren 
Verwendbarkeit im Sinne des § 3 
Abs. 2 nachgewiesen ist. Wenn 
Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 
nicht zu erwarten sind, kann die 
oberste Bauaufsichtsbehörde im 
Einzelfall erklären, dass ihre 
Zustimmung nicht erforderlich ist. 

 

b) In Absatz 2 wird die Angabe 
„25. November 1997 (GV. NRW. S. 
340)“ durch die Angabe „5. April 
2005 (GV. NRW. S. 274)“ ersetzt. 

 

 (2) Die Zustimmung für Bauprodukte nach 
Absatz 1, die in Baudenkmälern nach § 2 
Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz und zur 
Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG) 
vom 11. März 1980 (GV. NRW. S. 226), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. 
November 1997 (GV. NRW. S. 430) - SGV. 
NRW. 224 - verwendet werden, erteilt die 
untere Bauaufsichtsbehörde. 
 

 
 
 
 
 
3. In § 28 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 

Satz 1 und Satz 2 werden die Wörter 
„Person, Stelle oder 
Überwachungsgemeinschaft“ durch 
die Wörter „natürliche oder juristische 
Person“ in der jeweils grammatisch 
korrekten Fassung ersetzt. 

 § 28 
 
Prüf-, Zertifizierungs- und 

Überwachungsstellen 
 
(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
eine Person, Stelle oder 
Überwachungsgemeinschaft als 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner 

bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse (§ 22 
Abs. 2), 
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 (3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erkennt 
auf Antrag eine Person, Stelle, 
Überwachungsgemeinschaft oder Behörde 
als Stelle nach Artikel 16 Abs. 2 der 
Bauproduktenrichtlinie an, wenn in dem in 
Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie 
vorgesehenen Verfahren nachgewiesen ist, 
dass die Person, Stelle, 
Überwachungsgemeinschaft oder Behörde 
die Voraussetzungen erfüllt, nach den 
Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Gemeinschaft oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zu 
prüfen, zu zertifizieren oder zu überwachen. 
Dies gilt auch für die Anerkennung von 
Personen, Stellen, 
Überwachungsgemeinschaften oder 
Behörden, die nach den Vorschriften eines 
anderen Staates zu prüfen, zu zertifizieren 
oder zu überwachen beabsichtigen, wenn 
der erforderliche Nachweis in einem Artikel 
16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie 
entsprechenden Verfahren geführt wird. 
 

4. § 70 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 3 Nummer 2 erhält 
folgende Fassung: 
“2. als Mitglied einer 
Ingenieurkammer in die von der 
Ingenieurkammer-Bau NRW 
geführte Liste der 
Bauvorlageberechtigten ein-
getragen ist; Eintragungen anderer 
Länder gelten auch im Land 
Nordrhein-Westfalen, soweit diese 
an die Mitgliedschaft in einer 
Ingenieurkammer geknüpft sind,“ 

 
b) Absatz 3 Satz 2 und 3 werden 

gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 70  
Bauvorlageberechtigung 
 
(3) Bauvorlageberechtigt ist, wer 
1. die Berufsbezeichnung ,,Architektin" 

oder ,,Architekt" führen darf, 
 
2. als Angehörige oder Angehöriger der 

Fachrichtung Bauingenieurwesen 
Mitglied einer Ingenieurkammer ist und 
mindestens zwei Jahre in der Planung 
und Überwachung der Ausführung von 
Gebäuden praktisch tätig war, 

 
 
 
 
 
 
3. aufgrund des Baukammerngesetzes die 

Berufsbezeichnung ,,Innenarchitektin" 
oder ,,Innenarchitekt" führen darf, durch 
eine ergänzende Hochschulprüfung 
seine Befähigung nachgewiesen hat, 
Gebäude gestaltend zu planen, und 
mindestens zwei Jahre in der Planung 
und Überwachung der Ausführung von 
Gebäuden praktisch tätig war, 
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c) Absatz 4 wird wie folgt neu 
gefasst: 

 
„(4) In die Liste der 
Bauvorlageberechtigten ist auf 
Antrag von der Ingenieurkammer-
Bau NRW einzutragen, wer einen 
berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss eines 
Studiums der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen nachweist und 
danach mindestens zwei Jahre in 
der Planung und Überwachung der 
Ausführung von Gebäuden 
praktisch tätig war. Dem Antrag 
sind die zur Beurteilung 
erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Die Ingenieurkammer-
Bau NRW stellt eine 
Empfangsbestätigung nach § 71 b 
Absatz 3 und 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 
aus. 

 
Hat die Anerkennungsbehörde 
nicht innerhalb einer Frist von drei 
Monaten entschieden, gilt die 
Anerkennung als erteilt. Es gilt § 
42 a Verwaltungsverfahrensgesetz 
mit der Maßgabe, dass die 
Fristverlängerung zwei Monate 
nicht übersteigen darf.“ 

  
 

 
 
 

 
 
 
(4) Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Unternehmen dürfen 
Bauvorlagen als Entwurfsverfasser 
unterschreiben, wenn sie diese unter der 
Leitung einer bauvorlageberechtigten 
Person nach Absatz 3, die der juristischen 
Person oder dem Unternehmen angehören 
muss, aufstellen. Die bauvorlageberechtigte 
Person hat die Bauvorlagen durch 
Unterschrift anzuerkennen. 
 
 

d) Es werden folgende Absätze 5 bis 
8 angefügt: 
 
„(5) Personen, die in einem 
anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gleichgestellten 
Staat als Bauvorlageberechtigte 
niedergelassen sind, sind ohne 
Eintragung in die Liste nach 
Absatz 3 Nummer 2 und ohne 
Nachweis einer 
Kammermitgliedschaft 
bauvorlageberechtigt, wenn sie 
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1. eine vergleichbare Berechtigung 

besitzen und 
 
2. dafür dem Absatz 4 Satz 1 

vergleichbare Anforderungen 
erfüllen mussten. 

 
Sie haben das erstmalige 
Tätigwerden als 
Bauvorlageberechtigte vorher 
der Ingenieurkammer-Bau NRW 
anzuzeigen und dabei  

 
1. eine Bescheinigung darüber, 

dass sie in einem Mitglied-
staat der Europäischen 
Union oder einem nach dem 
Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gleichge-
stellten Staat rechtmäßig als 
Bauvorlageberechtigte nie-
dergelassen sind und ihnen 
die Ausübung dieser Tätig-
keiten zum Zeitpunkt der 
Vorlage der Bescheinigung 
nicht, auch nicht vorüberge-
hend, untersagt ist, und 
 

2.  einen Nachweis darüber, 
dass sie im Staat ihrer Nie-
derlassung für die Tätigkeit 
als Bauvorlageberechtigte 
mindestens die Vorausset-
zungen des Absatzes 4 Satz 
1 erfüllen mussten, vorzule-
gen; sie sind in einem Ver-
zeichnis zu führen. 

 
Die Ingenieurkammer-Bau NRW 
hat auf Antrag zu bestätigen, 
dass die Anzeige nach Satz 2 
erfolgt ist; sie kann das Tätig-
werden als bauvorlageberech-
tigte Person untersagen und die 
Eintragung in dem Verzeichnis 
nach Satz 2 löschen, wenn die 
Voraussetzungen des Satzes 1 
nicht erfüllt sind. 

 
(6) Personen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder 
einem nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gleichgestellten Staat als 
Bauvorlageberechtigte niedergelassen 
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sind, ohne im Sinne des Absatzes 5 Satz 
1 Nummer 2 vergleichbar zu sein, sind 
bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die In-
genieurkammer-Bau NRW bescheinigt 
hat, dass sie die Anforderungen des Ab-
satzes 4 Satz 1 erfüllen; sie sind in einem 
Verzeichnis zu führen. Die Bescheinigung 
wird auf Antrag erteilt. Absatz 4 Satz 2 bis 
5 ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
(7) Anzeigen und Bescheinigungen nach 
den Absätzen 5 und 6 sind nicht erforder-
lich, wenn bereits in einem anderen Land 
eine Anzeige erfolgt ist oder eine Be-
scheinigung erteilt wurde; eine weitere 
Eintragung in die von der Ingenieurkam-
mer-Bau NRW geführten Verzeichnisse 
erfolgt nicht. Verfahren nach den Absät-
zen 4 bis 6 können über eine einheitliche 
Stelle nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes abgewickelt 
werden. 
 
 
(8) Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Unternehmen dürfen Bauvor-
lagen als Entwurfsverfasser unterschrei-
ben, wenn sie diese unter der Leitung ei-
ner bauvorlageberechtigten Person, die 
der juristischen Person oder dem Unter-
nehmen angehören muss, aufstellen. Die 
bauvorlageberechtigte Person hat die 
Bauvorlagen durch Unterschrift anzuer-
kennen.“ 
 

5.  § 88 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 88 
Übergangsvorschrift 
 
Anerkennungen von Stellen als Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungs-
stellen nach bisherigem Recht gelten 
bis zum 31. Dezember 2012.“ 
 

 § 88 
Übergangsvorschrift 

(1) Die für nicht geregelte Bauprodukte nach 
bisherigem Recht erteilten allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeichen 
gelten als allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassungen nach § 21. 

(2) Personen, Stellen, Überwachungsge-
meinschaften oder Behörden, die bisher zu 
Prüfstellen bestimmt oder als Überwa-
chungsstellen anerkannt waren, gelten für 
ihren bisherigen Aufgabenbereich weiterhin 
als Prüf- oder Überwachungsstellen nach § 
28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 4. Prüfstellen 
nach Satz 1 gelten bis zum 31. Dezember 
1996 auch als Prüfstellen nach § 28 Abs. 1 
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Satz 1 Nr. 1. Personen, Stellen, Überwa-
chungsgemeinschaften oder Behörden, die 
nach bisherigem Recht für die Fremdüber-
wachung anerkannt waren, gelten für ihren 
bisherigen Aufgabenbereich bis zum 31. De-
zember 1996 auch als anerkannte Zertifizie-
rungsstellen nach § 28 Abs. 1 Nr. 3. 

(3) Überwachungszeichen, mit denen Bau-
produkte vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
gekennzeichnet wurden, gelten als Ü-Zei-
chen nach § 25 Abs. 4. 

(4) Prüfzeichen und Überwachungszeichen 
aus anderen Ländern, in denen die Prüfzei-
chen- und Überwachungspflichten nach bis-
herigem Recht noch bestehen, gelten als Ü-
Zeichen nach § 25 Abs. 4. 

(5) Ü-Zeichen nach § 25 Abs. 4 gelten für 
Bauprodukte, für die nach bisherigem Recht 
ein Prüfzeichen oder der Nachweis der 
Überwachung erforderlich waren, als Prüf-
zeichen und Überwachungszeichen nach 
bisherigem Recht, solange in anderen Län-
dern die Prüfzeichen- und Überwachungs-
pflicht nach bisherigem Recht noch besteht. 

(6) Bauprodukte, die nach bisherigem Recht 
weder prüfzeichen- noch überwachungs-
pflichtig waren, bedürfen bis zum 31. De-
zember 1995 keines Übereinstimmungs-
nachweises nach § 25 Abs. 1. 

 
 
 
 
6. In § 91 wird die Angabe „Ende 2009“ 

durch die Angabe „zum 31. Dezember 
2012 und danach alle fünf Jahre“ er-
setzt. 

 

 § 91  
Berichtspflicht 
 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag 
bis Ende 2009 über die Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit der Regelungen der Bau-
ordnung. 
 

Teil 3 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 
 
Artikel 3 
 
Änderung des Heilberufsgesetzes 
 
Das Heilberufsgesetz vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S. 403), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. No-
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vember 2007 (GV. NRW. S. 572), wird wie 
folgt geändert: 
 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 

Nach Absatz 3 wird folgender neuer 
Absatz 4 angefügt: 
 
„(4) Das Verfahren nach Absatz 3 
kann für Tierärztinnen und Tierärzte 
über eine einheitliche Stelle nach den 
Vorschriften des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes abgewickelt werden“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. In § 9 Absatz 1 Nummer 5 wird der 

letzte Punkt durch ein Komma ersetzt 
und folgende neue Nummer 6 ange-
fügt: 

 
„6. die Tierärztekammern nehmen die 
Meldung nach § 11a Absatz 2 der 
BundesTierärzteordnung (BTÄO) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 
1193), zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung vom 11. Dezember 2007 
(BGBl. I S. 2882), entgegen, sind zu-
ständige Behörden im Sinne des § 11a 
Absatz 3 Sätze 3 und 5 BTÄO und 
stellen Bescheinigungen nach § 11a 
Absatz 4 BTÄO aus.“ 

 
3. § 38 wird wie folgt geändert:  

Nach Absatz 4 wird folgender neuer 
Absatz 5 angefügt: 
 
 
 
„(5) Die Verfahren nach den Absätzen 
1 und 3 können für Tierärztinnen und 
Tierärzte über eine einheitliche Stelle 
nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes abgewickelt 
werden. Über den Antrag entscheidet 
die Kammer innerhalb einer Frist von 
drei Monaten. Abweichende Entschei-
dungsfristen kann die Kammer mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde in ei-
ner vorab öffentlich bekannt zu ma-

 
 
 
§ 2 
 
 
 
(3) Kammerangehörige haben sich innerhalb 
eines Monats bei der zuständigen Kammer 
anzumelden und ihr die gesetzlich erforderli-
chen Berechtigungsnachweise vorzulegen. 
Sie haben die Aufnahme, die Art und die 
Orte ihrer Berufsausübung, die Beendigung 
und jede sonstige Änderung ihrer Be-
rufsausübung sowie den Wechsel des ge-
wöhnlichen Aufenthalts anzuzeigen und La-
dungen der Kammer Folge zu leisten. 
 
 
§ 9  
(1) Den Kammern werden folgende Aufga-
ben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung übertragen: 
 
 
5. die Apothekerkammern sind zuständig 

für die Regelung der Dienstbereitschaft 
und Genehmigung von Rezeptsammel-
stellen nach §§ 23 und 24 der Apothe-
kerbetriebsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. September 
1995 (BGBl. I S. 1195). 

 
 
 
 
 
 
§ 38 
 
 
 
 
 
(4) Die Ermächtigung zur Weiterbildung und 
die Zulassung als Weiterbildungsstätte kön-
nen befristet und mit dem Vorbehalt des Wi-
derrufs versehen werden. Weitere Nebenbe-
stimmungen sind zulässig. 
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chenden Fristenregelung festsetzen. § 
42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes gilt ent-
sprechend.“ 

4. § 39 wird wie folgt geändert: 
Nach Absatz 7 wird folgender neuer 
Absatz 8 angefügt: 
 
„(8) Die Verfahren nach den Absätzen 
1 und 7 können für Tierärztinnen und 
Tierärzte über eine einheitliche Stelle 
nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes abgewickelt 
werden. Über den Antrag entscheidet 
die Kammer innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten. Abweichende Ent-
scheidungsfristen kann die Kammer 
mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
in einer vorab öffentlich bekannt zu 
machenden Fristenregelung festset-
zen. § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt 
entsprechend.“  
 

  
 
§ 39 
 
(7) Wer in einem von § 36 und § 37 abwei-
chenden Weiterbildungsgang eine Weiterbil-
dung abgeschlossen hat, erhält auf Antrag 
die Anerkennung, wenn die Weiterbildung 
gleichwertig ist. Eine nicht gleichwertige oder 
nicht abgeschlossene Weiterbildung kann 
unter vollständiger oder teilweiser Anrech-
nung der bisher abgeleisteten Weiterbil-
dungszeiten nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes abgeschlossen werden. Über die 
Anrechnung entscheidet die zuständige 
Kammer. 
 

Teil 4 
Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz 
 
Artikel 4 
Änderung des Landesbodenschutzge-
setzes 
 
Das Landesbodenschutzgesetz vom 9. 
Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 460), wird wie 
folgt geändert: 
 
1. § 17 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 

 
aa) Die Satznummerierung „1“ wird 

gestrichen. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17  
Sachverständige und Untersuchungs-
stellen (zu § 18 BBodSchG) 
 
(2) Das Ministerium wird ermächtigt, soweit 
Fragen des Gesundheitsschutzes betroffen 
sind im Einvernehmen mit dem für Gesund-
heitsschutz zuständigen Ministerium, durch 
Rechtsverordnung 
 
1. Einzelheiten der an Sachverständige und 
Untersuchungsstellen nach § 18 Satz 1 
BBodSchG und diesem Gesetz zu stellen-
den Anforderungen, 
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bb) Nach Nummer 4 wird ein 

Komma eingefügt. 
 
 
 
 
 
 
cc) Folgende Nummer 5 wird ange-

fügt: 
5. die von Sachverständigen 
oder den Leitern von Untersu-
chungsstellen zu erfüllenden 
persönlichen Voraussetzungen 
und sonstige bei Ausübung ih-
rer Tätigkeit einzuhaltende Ver-
pflichtungen“ 
 

 

 
4. die Vorlage der Ergebnisse ihrer Tätigkeit  
festzulegen. In der Rechtsverordnung kön-
nen auch die von Sachverständigen oder 
den Leitern von Untersuchungsstellen zu 
erfüllenden persönlichen Voraussetzungen 
und sonstige bei Ausübung ihrer Tätigkeit 
einzuhaltende Verpflichtungen geregelt wer-
den.  
 
 

dd) Satz 2 wird aufgehoben. 
 

 In der Rechtsverordnung können auch die 
von Sachverständigen oder den Leitern von 
Untersuchungsstellen zu erfüllenden per-
sönlichen Voraussetzungen und sonstige bei 
Ausübung ihrer Tätigkeit einzuhaltende Ver-
pflichtungen geregelt werden. 
 

b) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(4) Zulassungen von Sachverstän-
digen und Untersuchungsstellen im 
Sinne von § 18 BBodSchG durch 
andere Bundesländer gelten auch 
in Nordrhein-Westfalen. Bei der 
Zulassung von Sachverständigen 
und Untersuchungsstellen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften 
oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum be-
reits zugelassenen sind, ist den 
Zulassungsüberprüfungen der dort 
zuständigen Stelle Rechnung zu 
tragen, soweit sie den in Nordrhein-
Westfalen geltenden Anforderun-
gen genügen. Einzelheiten der Be-
rücksichtigung von Zulassungs-
überprüfungen im Sinne des Satzes 
2 können in einer Rechtsverord-
nung nach Absatz 2 geregelt wer-
den. Die Rechtsverordnung nach 
Absatz 2 kann auch bestimmen, 
dass die Zulassung im Sinne des 
Satzes 1 in Nordrhein-Westfalen 

  
 
4) Zulassungen von Sachverständigen und 
Untersuchungsstellen durch andere Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland werden 
anerkannt, wenn die jeweils geltenden An-
forderungen vergleichbar sind. 2Näheres 
wird in der Rechtsverordnung nach Absatz 2 
geregelt. 
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nicht gilt, soweit in einem Bundes-
land die in den Absätzen 1 bis 3 
genannten Anforderungen oder die 
Anforderungen an den Nachweis 
dieser Anforderungen erheblich 
hinter den in Nordrhein-Westfalen 
geltenden Anforderungen zurück 
bleiben.“ 

 
2.  § 18 wird aufgehoben. 
 

 § 18 
Ergänzende Verwaltungsvorschriften 
 
Die oberste Bodenschutzbehörde kann bis 
zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung 
nach § 5 Satz 1 BBodSchG Einzelheiten zu 
Anordnungen einer Entsiegelung im Einzel-
fall (§ 5 Satz 3 BBodSchG) durch eine Ver-
waltungsvorschrift im Einvernehmen mit den 
betroffenen Ressorts regeln und Verwal-
tungsvorschriften zu Werten und Anforde-
rungen nach § 8 Abs. 1 BBodSchG zum 
Zwecke der Gefahrenabwehr, soweit diese 
in einer auf Grundlage des Bundes-Boden-
schutzgesetzes ergehenden Verordnung der 
Bundesregierung nicht festgelegt sind, er-
lassen. 
 

Artikel 5 
Änderung des Landesabfallgesetzes 
 
§ 25 des Landesabfallgesetzes vom 21. 
Juni 1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 460), wird wie 
folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 wird Satz 5 wie folgt ge-

fasst: 
„Für Untersuchungen von Deponiegas 
und Abgas aus Deponiegasbehand-
lungs- oder Deponiegasverwertungs-
anlagen dürfen nur Stellen nach § 26 
Absatz 1 Satz 1 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes beauftragt werden.“ 

 
b) Nach Absatz 1 wird der folgende Ab-

satz 2 eingefügt: 
„(2) Das Verfahren auf Zulassung der 
Stelle nach Absatz 1 kann über eine 
einheitliche Stelle nach den Vorschrif-
ten des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes abgewickelt werden. Über den An-
trag auf Zulassung der Stelle nach Ab-
satz 1 entscheidet die zuständige Be-
hörde innerhalb einer Frist von sechs 

  
 
 
§ 25 
Selbstüberwachung 
 
 
 
 
(1) Wer eine Abfallbeseitigungsanlage er-
richtet, betreibt oder nachsorgt, ist ver-
pflichtet, durch eine beauftragte Stelle auf 
seine Kosten die Errichtung sowie die Be-
triebs- und Nachsorgephase der Anlage zu 
überwachen und im Einwirkungsbereich der 
Anlage anfallendes Sicker- und Oberflä-
chenwasser und das Grundwasser sowie 
von der Anlage ausgehende Emissionen 
untersuchen und darüber Aufzeichnungen 
fertigen zu lassen. Die Beauftragung bedarf 
der Zustimmung der für die Überwachung 
zuständigen Behörde. Mit der Untersuchung 
von Abfällen, Sicker-, Oberflächen- und 
Grundwasser dürfen nur von der zuständi-
gen Behörde widerruflich zugelassene Stel-
len beauftragt werden. Die für die Überwa-
chung des Betriebes zuständige Behörde 
kann widerruflich zulassen, dass der Anla-
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Monaten; abweichende Entschei-
dungsfristen kann die zuständige Be-
hörde mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde in einer vorab öffentlich be-
kannt zu machenden Fristenregelung 
(behördlicher Fristenplan) festsetzen. § 
42a Absatz 2 bis 4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes gilt entsprechend. 
Untersuchungsstellen, die bereits über 
eine Zulassung eines anderen Bun-
deslandes verfügen, bedürfen keiner 
erneuten Zulassung nach Absatz 1. Die 
Gleichwertigkeit der Voraussetzungen 
der Zulassung des jeweiligen Bundes-
landes und der Nordrhein-Westfalens 
kann auf Antrag von der nach Absatz 1 
Satz 3 zuständigen Behörde bestätigt 
werden. Bei der Zulassung von Unter-
suchungsstellen, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum be-
reits zugelassenen sind, ist den Zulas-
sungsüberprüfungen der dort zuständi-
gen Stellen Rechnung zu tragen, so-
weit sie den in Nordrhein-Westfalen 
geltenden Anforderungen genügen. Die 
zuständige Behörde kann von einer 
Untersuchungsstelle oder Person, die 
sich auf eine außerhalb Nordrhein-
Westfalens erteilte Zulassung beruft, 
die Vorlage der Zulassungsurkunde 
verlangen.“ 
 

c) Der bisherige Absatz 1a wird Absatz 3. 
 
 

genbetreiber die Überwachungen und die 
Untersuchungen ganz oder teilweise selbst 
durchführt. Für Untersuchungen von Depo-
niegas und Abgas aus Deponiegasbehand-
lungs- oder Deponiegasverwertungsanlagen 
dürfen nur Stellen beauftragt werden, die 
nach § 26 Abs. 1 Satz 1 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes durch die zuständige 
Landesbehörde im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben 
wurden. Die Aufzeichnungen sind mindes-
tens fünf Jahre aufzubewahren und auf 
Verlangen der für die Überwachung des Be-
triebes zuständigen Behörde und dem Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz vorzulegen. Die zuständige Behörde 
kann eine längere Aufbewahrungsfrist an-
ordnen. 
 
 

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 
und in Satz 1 wie folgt geändert: 

 
 
 
 

aa) Die Angabe „des § 3 Absatz 1 
AbfAblV, §§ 10 und 11 DepV sowie 
§ 6 DepVerwV“ werden durch die 
Angabe „der §§ 12 und 13 DepV“ 
und das Wort „Rechtsverordnung“ 
durch die Worte „Ordnungsbehörd-
liche Verordnung“ ersetzt.   

 
bb) In Nummer 1 werden nach dem 

Wort „welche“ die Worte „Einzel-
heiten bei den“ und nach der An-

 (2) Die oberste Abfallwirtschaftsbehörde wird 
ermächtigt auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 
AbfAblV, §§ 10 und 11 DepV sowie § 6 
DepVerwV durch Rechtsverordnung zu re-
geln, 

1. welche Kontrollen, Messungen und 
Untersuchungen nach Absatz 1 in wel-
chen Bereichen und in welchen Zeitab-
ständen durchzuführen sind, 

 
 
2. dass bestimmte Kontrollen, Messungen 

und Untersuchungen nach Nr. 1 von 
staatlich anerkannten Stellen durchzu-
führen sind, 

 

- 20 -



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/9738 

 21

gabe „Absatz 1“ die Worte „gelten 
und“ sowie nach dem Wort „Zeitab-
ständen“ das Wort „sie“ eingefügt.  

 
 
cc) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 10 

Absatz 1 und 3 und § 6 DepVerwV“ 
durch die Angabe „§ 13 DepV“ er-
setzt. 

 
 

 3. in welchem Umfang und in welcher Form 
die Aufzeichnungen zu Nr. 1 und Nr. 2 
sowie die Dokumentation nach § 10 Abs. 
1 und 3 und § 6 DepVerwV den in Ab-
satz 1 genannten Behörden und Fach-
dienststellen regelmäßig und ohne Auf-
forderung vorzulegen sind. 

 
e) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden 

Absätze 5 und 6. 
 

 (3) Weitergehende Anforderungen in Zulas-
sungen nach § 31 KrW-/AbfG und Anord-
nungen nach § 35 Abs. 1 KrW-/AbfG bleiben 
unberührt. 
(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von 
Grundstücken im Einwirkungsbereich von 
Abfallbeseitigungsanlagen sind verpflichtet, 
Untersuchungen nach Absätzen 1 und 4 zu 
dulden und den Zugang zu den Grundstü-
cken zu ermöglichen. Sie können für hierbei 
entstandene Vermögensnachteile vom 
Betreiber der Abfallbeseitigungsanlage Er-
satz in Geld verlangen. § 30 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 Satz 1 und 2 KrW-/AbfG sowie § 
20 Abs. 1 und 4 gelten entsprechend. 

Teil 5 
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand 
und Energie 
 
Artikel 6 
Gesetz über die Anerkennung als 
Markscheider im Land Nordrhein-West-
falen  
(Markscheidergesetz) 
 
§ 1  
Anerkennung 
 
(1) Eine Tätigkeit, die nach dem Bundes-
berggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I 
S. 1310), zuletzt geändert durch Artikel 
16a des Gesetzes vom 17. März 2009 
(BGBl. I S. 550), oder einer aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nung Markscheidern vorbehalten ist, darf 
nur ausüben, wer durch die zuständige 
Behörde als Markscheider anerkannt ist.  
 
(2) Einer Anerkennung nach Absatz 1 be-
darf nicht, wer in einem anderen Land der 
Bundesrepublik Deutschland als Mark-
scheider anerkannt ist.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 
 
(1) Die Ermächtigung zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen nach § 32 Abs. 1 und 2 
des Bundesberggesetzes wird dem Minister 
für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr über-
tragen. 
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§ 2 
Voraussetzungen für die Anerkennung  

 
(1) Die Anerkennung als Markscheider ist 
Personen zu erteilen, die die Befähigung 
für den höheren Staatsdienst im Mark-
scheidefach besitzen, sofern keine Versa-
gungsgründe gemäß Absatz 5 vorliegen.  
(2) Eine Anerkennung erhalten auch 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
eines Staates, dem gegenüber die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union ver-
tragsrechtlich zur Gleichbehandlung sei-
ner Staatsangehörigen verpflichtet sind, 
wenn die den Antrag stellende Person,
 
1. einen in einem dieser Staaten von der 

zuständigen Behörde ausgestellten 
Befähigungs- oder Ausbildungsnach-
weis besitzt, der erforderlich ist, um in 
diesem Staat die Erlaubnis zur Auf-
nahme und Ausübung des Berufs zu 
erhalten, und der bescheinigt, dass die 
Berufsqualifikation mindestens auf 
dem Niveau des Artikels 11 Buchstabe 
d der Richtlinie 2005/36/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. EU Nr. L 255 S. 22), zuletzt ge-
ändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
279/2009 vom 6. April 2009 (ABl. EU 
Nr. L 93 S. 11), liegt, oder 
 

2. während der vorhergehenden zehn 
Jahre den Beruf mindestens zwei 
Jahre lang vollzeitlich in einem dieser 
Staaten, der den Beruf nicht regle-
mentiert, ausgeübt hat, sofern sie im 
Besitz eines oder mehrerer Befähi-
gungs- oder Ausbildungsnachweise 
ist, die diese Tätigkeit belegen,
und keine Versagungsgründe gemäß 
Absatz 5 vorliegen. Die zweijährige 
Berufserfahrung nach Satz 1 Nummer 
2 muss nicht vorliegen, wenn der von 
der Antrag stellenden Person vorge-
legte Ausbildungsnachweis eine reg-
lementierte Ausbildung abschließt, die 
mindestens auf dem Niveau des Arti-
kels 11 Buchstabe d der Richtlinie 
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2005/36/EG liegt. Die Befähigungs- 
und Ausbildungsnachweise nach den 
Sätzen 1 und 2 müssen die übrigen 
Anforderungen nach Artikel 13 der 
Richtlinie 2005/36/EG erfüllen.  
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(3) Den Nachweisen nach Absatz 2 Satz 3 
sind gleichgestellt  
1. in Drittstaaten ausgestellte Ausbil-

dungsnachweise unter den Vorausset-
zungen des Artikels 3 Absatz 3 
der Richtlinie 2005/36/EG, 
 

2. in einem Mitglied- oder Vertragsstaat 
(§ 2 Absatz 2 Satz 1) als gleichwertig 
anerkannte Ausbildungsnachweise 
oder Gesamtheiten von Ausbildungs-
nachweisen unter den Voraussetzun-
gen des Artikels 12 Absatz 1 der 
Richtlinie 2005/36/EG und
 

3. Berufsqualifikationen unter den 
Voraussetzungen des Artikels 12 Ab-
satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG. 

 
(4) Für Staatsangehörige von Drittstaaten 
gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend, 
soweit sich hinsichtlich der Anerkennung 
der Ausbildungsnachweise nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaft 
eine Gleichstellung ergibt. 
 
(5) Die Anerkennung ist zu versagen, 
wenn die Antrag stellende Person
 
1. das 70. Lebensjahr vollendet hat, 

 
2. die für die Tätigkeit eines Markschei-

ders erforderliche Zuverlässigkeit nicht 
besitzt oder
 

3. infolge einer Schwäche seiner körperli-
chen oder geistigen Kräfte zur Aus-
übung der Tätigkeit des Markscheiders 
dauernd unfähig ist.  

 

  

§ 3 
Antrag  
 
(1) Der Antrag auf Anerkennung ist 
schriftlich bei der zuständigen Behörde zu 
stellen. Die zuständige Behörde bestätigt 
innerhalb eines Monats den Eingang des 
Antrags und teilt gegebenenfalls mit, wel-
che Unterlagen fehlen. Über den Antrag 
auf Anerkennung entscheidet die zustän-
dige Behörde kurzfristig, spätestens drei 
Monate nach Vorliegen der vollständigen 
Unterlagen. Die Entscheidung ist zu be-
gründen. Das Anerkennungsverfahren 
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kann über eine einheitliche Stelle nach 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen abgewickelt 
werden. 
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen 

 
1. ein Lebenslauf,  

 
2. der Nachweis über die berufliche 

Qualifikation gemäß § 2 Absatz 1 bis 
4,  
 

3. ein amtsärztliches Zeugnis; bei An-
tragstellern aus einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ein in diesem 
Staat erforderliches ärztliches Zeugnis 
oder eine von der zuständigen Be-
hörde ausgestellte Bescheinigung 
über die körperliche und geistige Ge-
sundheit des Antragstellers,  

 
4. eine Erklärung, dass bei der Meldebe-

hörde oder der Registerbehörde ein 
Führungszeugnis zur Vorlage bei der 
zuständigen Behörde beantragt wor-
den ist;bei Antragstellern aus einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum 
eine Erklärung, dass die Übermittlung 
eines von der zuständigen Behörde 
des Herkunftsmitgliedstaates ausge-
stellten Zuverlässigkeitsnachweises an 
die zuständige Behörde beantragt 
wurde, wobei diese Unterlage nach 
Maßgabe der Nummer 1 Buchstabe d 
Absatz 2 des Anhangs VII der Richtli-
nie 2005/36/EG durch eine eidesstatt-
liche Erklärung oder eine feierliche Er-
klärung ersetzt werden kann, 

 
5. eine Erklärung über den bestehenden 

oder vorgesehenen Ort der Niederlas-
sung, wobei auch Zweig- oder Außen-
stellen der Niederlassung anzugeben 
sind.  

 
(3) Die zuständige Behörde kann auf die 
Vorlage von Unterlagen gemäß Absatz 2 
teilweise oder ganz verzichten.  
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§ 4  
Urkunde  
 
Die den Antrag stellende Person erhält 
über die Anerkennung eine Urkunde.  
 
§ 5 
Widerruf und Erlöschen der Anerken-
nung, Tätigkeitsuntersagung, 
Informationspflicht  
 
(1) Die Anerkennung als Markscheider 
kann widerrufen werden, wenn der Mark-
scheider die markscheiderischen und 
sonstigen vermessungstechnischen Ar-
beiten im Zusammenhang mit Tätigkeiten 
und Einrichtungen nach § 2 Bundesberg-
gesetz nicht entsprechend den Regeln der 
Markscheide- und Vermessungskunde 
oder den entsprechenden Vorschriften 
oder Anordnungen der zuständigen Be-
hörde ausführt oder die Anzeigen und Be-
richte, zu deren Abgabe er verpflichtet ist, 
nicht der zuständigen Behörde einreicht.  
 
(2) Die Anerkennung als Markscheider er-
lischt, wenn 
 
1. der Markscheider das 70. Lebensjahr 

vollendet hat oder 
 

2. der Markscheider gegenüber der zu-
ständigen Behörde auf die Anerken-
nung verzichtet.  

 
(3) Eine Tätigkeit als Markscheider, die 
nach dem Bundesberggesetz oder einer 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung Markscheidern vorbe-
halten ist, darf in Nordrhein-Westfalen nur 
ausüben, wer das 70. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. 
 
(4) Wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass die Voraussetzungen für die 
Anerkennung als Markscheider in Nord-
rhein-Westfalen nicht vorliegen, kann die 
zuständige Behörde 
1. die Anerkennung eines in Nordrhein-

Westfalen anerkannten Markscheiders 
beschränken, 
 

2. einem in einem anderen Land der 
Bundesrepublik Deutschland aner-
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kannten Markscheider oder einem an-
deren Markscheider die Ausübung 
seiner Tätigkeit in Nordrhein-Westfa-
len beschränken oder untersagen.  

 
(5) Wer als Markscheider anerkannt ist, 
hat die zuständige Behörde oder den ein-
heitlichen Ansprechpartner nach dem Ge-
setz zur Bildung Einheitlicher Ansprech-
partner in Nordrhein-Westfalen (EA-Ge-
setz NRW) zu informieren, wenn er die 
Voraussetzungen für eine Anerkennung 
nicht mehr erfüllt. 
 
(6) Für Markscheider, welche zum Inkraft-
treten des Gesetzes das 68. Lebensjahr 
vollendet haben, gelten § 5 Absatz 2 
Nummer 1 und Absatz 3 ab dem 28. De-
zember 2011. 
 
§ 6  
Verzeichnis der anerkannten Mark-
scheider  
 
Die zuständige Behörde führt ein öffentlich 
zugängliches Verzeichnis mit den Namen 
und Anschriften der Niederlassungen der 
anerkannten Markscheider.  
 

  

§ 7  
Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig, ohne nach § 1 zur Tä-
tigkeit als Markscheider berechtigt zu sein, 
das Risswerk eines Betriebes nach § 63 
Absatz 1 Bundesberggesetz wie ein 
Markscheider anfertigt oder nachträgt.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 10 000 EUR geahndet 
werden.  
 

  

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am 28. Dezember 
2009 in Kraft. Das Gesetz tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 2014 außer Kraft. 
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§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am 28. Dezember 
2009 in Kraft. Das Gesetz tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 2014 außer Kraft. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
tritt das Markscheidergesetz vom 8. De-
zember 1987 (GV.NRW.S. 483) außer 
Kraft. 
 

  

Teil 6 
Ministerium für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration 
 
Artikel 7 
Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Insolvenzordnung  
 
Das Gesetz zur Ausführung der Insol-
venzordnung (AGInsO) vom 23. Juni 1998 
(GV. NRW. S. 435), geändert durch Artikel 
109 des vierten Befristungsgesetzes vom 
5. April 2005 (GV. NRW. S. 332) wird wie 
folgt geändert: 
 
1. An § 3 werden  folgende Absätze 3 

und 4 angefügt: 
„(3) Das Anerkennungsverfahren kann 
auch über eine einheitliche Stelle nach 
den Vorschriften des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes abgewickelt werden. 
(4) Über den Antrag auf Anerkennung 
entscheidet die Behörde innerhalb ei-
ner Frist von 6 Monaten. Hat die Be-
hörde nicht innerhalb dieser Frist ent-
schieden, gilt die Anerkennung als er-
teilt." 

 
2. In § 4 Satz 2 wird die Angabe "31. De-

zember 2009" durch die Angabe  
 

"31. Dezember 2014 und danach alle 
fünf Jahre" ersetzt. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 
Anerkennungsverfahren 
 
(1) Zuständige Behörde ist die Bezirksregie-
rung Düsseldorf 
(2) Die Anerkennung ist schriftlich zu bean-
tragen. 
 
 
 
 
 
 
§ 4  
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht 
 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Die Landesregierung be-
richtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 
2009 über die Auswirkungen dieses Geset-
zes. 
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Teil 7 
Innenministerium 
 
Artikel 8 
Stiftungsgesetz 
 
Dem § 15 Stiftungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (StiftG NRW) vom 
15. Februar 2005 (GV.NRW.S 52) werden 
folgende Absätze 4 und 5 angefügt: 
 
„(4) Anträge auf Anerkennung, Genehmi-
gung sowie Anzeigen können über eine 
einheitliche Stelle abgewickelt werden. 
 
(5) Über den Antrag auf Anerkennung 
bzw. Genehmigung entscheidet die Be-
hörde innerhalb einer Frist von 6 Monaten; 
abweichende Entscheidungsfristen kann 
die Behörde in einer vorab öffentlich be-
kannt zu machenden Fristenregelung (be-
hördlicher Fristenplan) festsetzen. § 42a 
Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes gilt entsprechend.“ 
 

  
 
 
 
 
 
§ 15 
Zuständige Behörden 
 
(1) Oberste Stiftungsaufsichtsbehörde ist 
das Innenministerium. 
(2) Stiftungsaufsichtsbehörden sind die Be-
zirksregierungen, soweit sich nicht aus Ab-
satz 3 etwas anderes ergibt. Diesen obliegt 
auch die Führung und Aktualisierung des 
öffentlichen Stiftungsverzeichnisses und die 
Ausstellung der Vertretungsbescheinigungen 
(§ 12). Örtlich zuständig ist die Bezirksregie-
rung, in deren Bezirk die Stiftung ihren Sitz 
hat oder haben soll.  
(3) Die Anerkennung einer Stiftung, an der 
der Bund, das Land oder eine Körperschaft 
oder Anstalt des öffentlichen Rechts, die 
unmittelbar der Aufsicht der Landesregie-
rung oder oberster Landesbehörden unter-
liegt, als Stifterin oder Stifter oder Zustifterin 
oder Zustifter beteiligt werden soll, ist dem 
Innenministerium vorbehalten. Entsprechen-
des gilt für Entscheidungen und Maßnahmen 
nach § 5 Abs. 2 Satz 3, § 7 Abs. 3 und §§ 8 
bis 11 in Bezug auf Stiftungen, an denen 
eine dieser Körperschaften oder Anstalten 
als Stifterin oder Zustifterin beteiligt ist. Das 
Innenministerium kann den Bezirksregierun-
gen die Durchführung erforderlicher Prüfun-
gen übertragen.  
 

Artikel 9 
Ausführungsgesetz zum Waffengesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
§ 1 
Abweichend von § 48 Absatz 4 des Waf-
fengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. 
I S. 3970, 4592, 2003 I S. 1957), zuletzt 
geändert durch das vierte Gesetz zur Än-
derung des Sprengstoffgesetzes vom 17. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2062), können in 
Nordrhein-Westfalen lediglich folgende 
Verwaltungsverfahren über eine einheitli-
che Stelle nach den Vorschriften des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes abgewickelt 
werden: 
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1. Erwerb und Besitz von Schusswaffen 
oder Munition durch Waffen- oder Mu-
nitionssachverständige nach § 18 Ab-
satz 1 Waffengesetz, 
 

2. Erlaubnis zur gewerbsmäßigen 
Waffenherstellung und zum gewerbs-
mäßigen Waffenhandel nach §§ 21 
Absatz 1, 21a Waffengesetz und 

 
3. Anzeigeverfahren beim Überlassen 

bestimmter Waffen nach § 34 Absatz 
2, 4 und 5 Waffengesetz. 

 
§ 2 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in 
Kraft und am 31. Dezember 2014 außer 
Kraft." 
 
Teil 8 
Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung 
 
Artikel 10 
Schulgesetz 
 
Dem § 118 Schulgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW –
SchulG) vom 15. Februar 2005 
(GV.NRW.S.102), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 21. April 
2009 (GV.NRW. S.224) wird folgender 
Absatz 6 angefügt: 
 
"(6) Das Verfahren zur Anerkennung einer 
allgemein bildenden Ergänzungsschule 
nach Absatz 2 kann über eine einheitliche 
Stelle nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes abgewickelt 
werden. Über den Antrag auf Anerken-
nung nach Satz 1 entscheidet die obere 
Schulaufsichtsbehörde innerhalb einer 
Frist von drei Monaten. Hat die obere 
Schulaufsichtsbehörde nicht innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang der vollstän-
digen Unterlagen entschieden, gilt die An-
erkennung als erteilt." 

  
 
 
 
 
 
 
§ 118 
Anerkannte Ergänzungsschule 
 
 

- 30 -



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/9738 

 31

 
Teil 9 
Schlussbestimmung 
 
Artikel 11 
Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am 28.Dezember 2009 
in Kraft. 
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Begründung 
 
Allgemeiner Teil 
 
Zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (EG-Dienstleistungsrichtli-
nie) sind Änderungen in den Fachgesetzen der Länder notwendig. Dieser Umstand beruht 
auf der Verpflichtung der Mitgliedstaaten ihr eigens erlassenes Recht auf Vereinfachung und 
Vereinbarkeit mit der Richtlinie zu überprüfen. Damit einher geht die Verpflichtung zur Re-
gelung des Verfahrens über die so genannte „einheitliche Stelle“, die Festlegung von Ent-
scheidungsfristen und die grundsätzliche Anordnung von Genehmigungsfiktionen. Soweit die 
Voraussetzungen im Anwendungsbereich der EG-Dienstleistungsrichtlinie vorliegen, ver-
weist das Fachgesetz auf die jeweils im Verwaltungsverfahrensrecht (VwVfG) geregelten 
Verfahren.  
 
Die Länder sind Adressat der Gesetzesänderungen, welche in die Gesetzgebungskompe-
tenz der Länder fallen. In Nordrhein-Westfalen wurde das Landesrecht auf Vereinbarkeit mit 
der EG-Dienstleistungsrichtlinie überprüft. Die hieraus notwendigen Gesetzesänderungen 
werden überwiegend in diesem Gesetz geregelt. Die Änderungen auf Ebene der Rechtsver-
ordnungen ergehen gesondert. 
 
In Nordrhein-Westfalen werden das Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz, die 
Landesbauordnung, das Heilberufsgesetz, das Landesbodenschutzgesetz, das Landesab-
fallgesetz und das Markscheidergesetz angepasst. Darüber hinaus ist in diesen Gesetzen 
zusätzlich das Verfahren über die Einheitliche Stelle, eine Entscheidungsfrist für die Sach-
entscheidungsbehörde und eine mögliche Genehmigungsfiktion zu regeln, sofern die Vor-
aussetzungen hierfür vorliegen. Diese Regelungen sind auch in das Heilberufsgesetz, in das 
Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung, in das Stiftungsgesetz und in das Schulgesetz 
aufzunehmen, in dem zwar kein unmittelbarer Änderungsbedarf besteht, jedoch der Anwen-
dungsbereich der Richtlinie erkannt wurde und Verfahren im Sinne der EG-Dienstleistungs-
richtlinie geregelt werden. Neu eingeführt wurde das Ausführungsgesetz zum Waffengesetz 
in Nordrhein-Westfalen. 
 
Grundsätzlich gilt die EG-Dienstleistungsrichtlinie nur für grenzüberschreitende Dienstleis-
tungen innerhalb der Europäischen Union. Um die grundsätzlich vom EG-Vertrag nicht ge-
schützte Inländerdiskriminierung zu vermeiden, hat sich die Wirtschaftsministerkonferenz am 
04./05. Juni 2007 dafür ausgesprochen, die Regelungen der Richtlinie auf Sachverhalte im 
Binnenverhältnis eines Mitgliedstaates auszuweiten. Dieses wurde gesetzlich dadurch gere-
gelt, dass weder die Verweise in den Fachgesetzen noch die allgemeinen Vorschriften im 
Verwaltungsverfahrensgesetz zwischen grenzüberschreitenden und innerstaatlichen Sach-
verhalten unterscheiden. Die Richtlinie gilt nach Beschlussfassung des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses ebenfalls für die EWR-Vertragsstaaten (vgl. Artikel 102 Absatz 1 des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum). 
 
Das Gesetz dient ebenfalls der Umsetzung der Richtlinie 2005 /36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen. 
 
Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 (Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz)  
 
Die Nummern 1 bis 3 dienen der Umsetzung der Artikel 6 bis 8 der EG-Dienstleistungsricht-
linie und führen zur Verwaltungsvereinfachung. § 4 Absatz 3 Satz 1 (neu) setzt die in Art. 13 
Absatz 3 der EG-Dienstleistungsrichtlinie vorgeschriebene Bearbeitungsfrist um. Die Auf-
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nahme einer Genehmigungsfiktion verbietet sich wegen der überragenden Ordnungsfunktion 
des Dolmetschereides bzw. der Übersetzerverpflichtung nach § 5. Die Verfahrensabwicklung 
über eine einheitliche Stelle nach § 8 Absatz 1 Satz 3 (neu) steht § 5 nicht entgegen, da die 
EG-Dienstleistungsrichtlinie Ausnahmen dort zulässt, wo – wie bei Eidesleistung und per-
sönlicher Verpflichtung – das persönliche Erscheinen erforderlich ist. 
 
Zu Nummer 4 
 
Eine gesonderte Regelung ist für diejenigen erforderlich, die nur vorübergehend im Inland 
tätig sein wollen. Insofern geht die Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG 
dem Artikel 16 der EG-Dienstleistungsrichtlinie vor. Grundlage des Entwurfs ist, dass sich 
auf die Dienstleistungsfreiheit und damit auch auf die Anerkennung seiner Berufsqualifikation 
im Sinne der RL 2005/36/EG nur derjenige berufen kann, der die entsprechende Tätigkeit, 
auf die eine Dienstleistung abstellt, bereits in seinem Niederlassungsstaat rechtmäßig aus-
übt. Dabei orientiert sich die Regelung an § 15 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). 
 
§ 11a  
Absatz 1 Satz 1  
 
greift diesen Gedanken auf und stellt auf die Tätigkeit ab, die Grundlage der Regelung ist. 
Das ist nach § 1 Absatz 1 die Sprachübertragung für gerichtliche oder staatsanwaltschaftli-
che Zwecke. Aufgrund dieses Bezuges zur Tätigkeit als Maßstab für die Ausübung der 
Dienstleistungsfreiheit kann nicht darauf abgestellt werden, ob eine allgemeine Beeidigung, 
Ermächtigung oder öffentliche Bestellung in den übrigen Mitgliedstaaten erfolgt oder erfolgen 
kann. Folglich ist An- knüpfungspunkt eine regelmäßige Tätigkeit für Gerichte und Staatsan-
waltschaften ("genannte Tätigkeit") oder in verwandten Bereichen, etwa für Polizei, Verwal-
tungsbehörden oder Rechtsanwälte ("vergleichbare Tätigkeit"). Damit wird Artikel 5 Absatz 1 
lit. a) RL 2005/36/EG umgesetzt. 
 
Satz 2  
 
greift Artikel 5 Absatz 1 lit. b) RL 2005/36/EG auf. Geregelt sind die Fälle, in denen die aus-
ländische Berufsqualifikation nicht aufgrund einer reglementierten Ausbildung anzuerkennen 
ist, sondern aufgrund der Ausübung der entsprechenden Tätigkeit über den genannten Zeit-
raum hinweg. 
 
Die in § 11a Absatz 2 Satz 1 vorgesehene, vorhergehende Anzeige der erstmaligen Auf-
nahme der Tätigkeit kann nach Artikel 7 Absatz 1 RL 2005/36/EG verlangt werden. Sie wird 
in der Richtlinie als "Meldung" bezeichnet, hier aber aus Gründen einer einheitlichen natio-
nalen Terminologie im Verwaltungsverfahrensrecht als "Anzeige" formuliert. Artikel 7 Absatz 
1 Satz 1 RL 2005/36/EG sieht dabei die "schriftliche Meldung" vor, wobei die Form beliebig 
ist (Artikel 7 Absatz 1 Satz 3 RL 2005/36/EG). Das drückt die gewählte Formulierung "in 
Textform" aus, die dabei eine typisch zivilrechtliche Formulierung aus der Umsetzung von 
EU-Richtlinien aufgreift. 
 
Artikel 7 Absatz 2 RL 2005/36/EG sieht die Anforderungen vor, die an eine Anzeige gestellt 
werden können, insbes. welche Unterlagen vorzulegen sind. In Satz 2 ist eine Auswahl auf-
genommen worden, die dem Charakter des gesetzlichen Regelungszwecks entspricht und 
sich an den bisher in Nordrhein-Westfalen zu machenden Angaben orientiert. 
 
Die in § 11a Absatz 3 vorgesehene jährliche Wiederholung der Meldung erlaubt Artikel 7 
Absatz 1 Satz 2 RL 2005/36/EG. 

- 34 -



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/9738 

 35

 
§ 11a Absatz 4 
 
 regelt den Kernbereich, der zur Aufnahme der Dolmetscher in den Anwendungsbereich der 
EG-Dienstleistungsrichtlinie und der RL 2005/36/EG führte. Um die Gleichwertigkeit mit den 
in die entsprechenden Länderverzeichnisse - bzw. dem künftigen, web-gestütztem bundes-
einheitlichen Verzeichnis - aufgenommenen Dolmetschern und Übersetzern zu erreichen, ist 
eine Aufnahme der im Ausland niedergelassenen Dolmetscher in die Verzeichnisse erforder-
lich. Nur so dürfte zum einen den in verschiedenen Ländern bestehenden Anordnungen - 
teils im Rahmen von Verwaltungsvorschriften -, Rechnung getragen werden, nach denen für 
Justizzwecke Dolmetscher (zuerst) zu beauftragen sind, die in dem Verzeichnis stehen. Das 
entspricht der Bedeutung des Verzeichnisses für die Beauftragung von Dolmetschern in der 
Privatwirtschaft, die im Ergebnis das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 16.01.2007 (6 
C 15.06) herausgestellt hatte.  
 
Die "vorübergehende" Eintragung entspricht der Regelung in § 15 RDG und ist - in Bezug 
auf berufsständische Organisationen - so in Artikel 6 lit. a) RL 2005/36/EG vorgesehen. 
 
Unbeschadet der allgemeinen Vorschriften kann die zuständige Behörde eine vorüberge-
hend registrierte Person aus dem Verzeichnis nach § 2 Absatz 1 streichen, wenn begründete 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Übersetzerin oder der Übersetzer, die Dol-
metscherin oder der Dolmetscher wiederholt fehlerhafte Sprachübertragungen ausgeführt 
hat. Dies ergibt sich aus Artikel 5 Absatz 3 Halbsatz 2 RL 2005/36/EG: die in der Richtlinie 
geforderte Voraussetzung "schwerwiegende berufliche Fehler" liegt bei wiederholt fehler-
haften Übertragungen vor. Zudem darf auch bei im Inland niedergelassenen Dolmetschern 
unter der genannten Voraussetzung ein Widerruf erfolgen (§ 4 Absatz 2 lit. b). Eine Strei-
chung ist darüber hinaus in der Regel gerechtfertigt, wenn die Person im Staat der Nieder-
lassung nicht mehr rechtmäßig niedergelassen ist oder ihr die Ausübung der Tätigkeit dort 
untersagt wird, oder wenn sie beharrlich entgegen Absatz 5 eine unrichtige Berufsbezeich-
nung führt. Denn wer in einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR keine Niederlassung 
mehr unterhält, kann sich nicht auf die Dienstleistungsfreiheit berufen; folglich fehlt die Be-
rechtigung, im Inland tätig sein zu dürfen.  
 
§ 11a Absatz 5 
 
regelt die zu führende Berufsbezeichnung und entspricht Artikel 7 Absatz 3 RL 2005/36/EG, 
wonach das Führen der Berufsbezeichnung des Niederlassungsstaates eine wesentliche 
Voraussetzung ist für die vorübergehende grenzüberschreitende Tätigkeit. Dadurch wird 
verdeutlicht, dass es sich nicht um einen im Inland Niedergelassenen handelt, der den hiesi-
gen Eintragungsvoraussetzungen nicht unterworfen ist.  
 
Zu Artikel 2 (Landesbauordnung) 
 
Zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (Dienstleistungsrichtlinie) 
sind Änderungen einiger Vorschriften der Landesbauordnung erforderlich. Auf „Baunormen“ 
und sogenannte „Jedermann-Vorschriften“ findet die Dienstleistungsrichtlinie nach ihrem Er-
wägungsgrund 9 keine Anwendung. Für den Bereich des öffentliche Baurechts bedeutet 
dies, dass in den Anwendungsbereich der Richtlinie solche Vorschriften der Landesbauord-
nung fallen, die die Aufnahme oder Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten durch Personen 
oder Stellen regeln (z.B. Planungs-, Entwurfs-, Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungstä-
tigkeiten) und die die Aufnahme oder Ausübung solcher Tätigkeiten von Anerkennungsvor-
aussetzungen, Anerkennungsverfahren oder Anforderungen an Personen oder Stellen ab-
hängig machen.  
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Neben den Änderungen zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie ist vor dem Hintergrund 
eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland, das sich 
auf einen Verstoß gegen die Richtlinie 90/396/EWG (Gasverbrauchsgeräterichtlinie) bezieht, 
auch die Änderung einer Vorschrift der Landesbauordnung erforderlich. Die diesbezügliche 
Änderung des § 23 der Landesbauordnung ist länderübergreifend abgestimmt. 
 
Mit der Änderung des § 6 Absatz 7 Landesbauordnung wird die Errichtung von Treppenräu-
men und Aufzugsschächten abstandflächenrechtlich erleichtert. 
 
 
Im Einzelnen:  

 
Zu 1.) 
Nach den Vorschriften des § 6 BauO NRW sind vor Außenwänden eines oberirdischen Ge-
bäudes Abstandflächen einzuhalten. Da zu den Außenwänden eines Gebäudes alle Gebäu-
deteile, außer Fußböden und Dächer, gehören, lösen alle vor eine Außenwand vorspringen-
den Gebäuteile Abstandflächen aus. 
 
Nach § 6 Absatz 7 BauO NRW werden Bauteile eines Gebäudes abstandflächenrechtlich 
privilegiert, soweit sie nicht mehr als 1,50 m vor eine Außenwand vortreten und sie zu Nach-
bargrenzen einen Mindestabstand einhalten. Nach Rechtsprechung des OVG NRW ermög-
licht § 6 Absatz 7 es aber nicht, die Abstandflächen im begrenzten Umfang generell für die 
Ausdehnung von Gebäuden in Anspruch zu nehmen, sondern nur für untergeordnete Ge-
bäudeteile, die aus funktionalen oder gestalterischen Gründen aus Wänden hervorspringen, 
wie Erker und Balkone.  
 
Der Gesetzgeber hatte mit Änderung des § 6 Absatz 1 BauO NRW in 2006 beabsichtigt, 
nicht unter § 6 Absatz 7 BauO NRW fallende Bauteile, wie Dachaufbauten oder vor die Vor-
der- oder Rückfront vorgebaute Treppenhäuser abstandflächenrechtlich zu privilegieren. 
Solche Bauteile eines Gebäudes sollten keine seitlichen Abstandflächen mehr einhalten 
müssen, wenn ein Gebäude auf einer Nachbargrenze errichtet wird. 
 
Das OVG NRW hat in mehreren Entscheidungen ausgeführt, dass das Bauplanungsrecht 
Vorrang vor der Anwendung bauordnungsrechtlicher Abstandbestimmungen lediglich in fol-
genden Fällen einräumt: 

 - im Fall des Grenzanbaus, der ohnehin keine Abstandfläche auslösen kann oder  
 - im Fall der Errichtung eines Gebäudes mit einer Außenwand, die einen geringeren 

Abstand aufweisen muss, als dieses das Bauordnungsrecht nach einer Berechnung 
nach § 6 Absatz 5 und 6 BauO NRW 2006 vorgeben würde.  

 
Im Übrigen stünde die Absicht des Gesetzgebers, Dachaufbauten oder vor die Vorder- oder 
Rückfront vorspringende Bauteile - wie Balkone oder vorgebaute Treppenhäuser - von der 
Berechnung der Abstandfläche freizustellen, nicht im Einklang mit der Systematik des § 6 
BauO NRW 2006. Es werde außer Acht gelassen, dass § 6 Absatz 7 BauO NRW 2006 sich 
mit bestimmten vor die Außenwand vortretenden Vorbauten und untergeordneten Bauteilen 
befasst, die nur nach Maßgabe der Regelungen dieses Absatzes abstandflächenrechtlich 
privilegiert sind.  
 
Um das ursprüngliche Ziel der Novellierung der Abstandflächenvorschriften in 2006 zu errei-
chen, ist es deshalb erforderlich, § 6 Absatz 7 BauO NRW zu ändern. Die beispielhafte Auf-
zählung von Vorbauten in Absatz 7 Nummer 3 wird um weitere Begriffe ergänzt. Neben Er-
kern und Balkonen sind nunmehr auch Altane, Treppenräume und Aufzugsschächte Vor-
bauten im Sinne dieser Vorschrift.  
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Treppenräume und Aufzugsschächte können als vorspringende Bauteile sich über die ge-
samte Höhe der Außenwand erstrecken. Damit wird dem öffentlichen Interesse, eine barrie-
refreie Nutzung von Gebäuden zu ermöglichen (z.B. durch die nachträgliche Errichtung von 
Aufzügen) bzw. die Sicherheit von Gebäuden zu erhöhen (z.B. durch Errichtung weiterer 
Treppenräume), Rechnung getragen. Da in solchen Gebäudeteilen keine Aufenthaltsräume 
errichtet werden dürfen, ist diese Regelung auch im Hinblick auf den Nachbarschutz vertret-
bar. 
 
Die bauliche Unterordnung der in Nummer 3 aufgezählten Gebäudeteile ergibt sich in hinrei-
chendem Maße aus der vorgeschriebenen Größenbeschränkung von maximal einem Drittel 
Breite und 1,5 m Tiefe der jeweiligen Außenwand. Da die neue Regelung auch Bauteile in 
unmittelbarer Nähe einer Nachbargrenze ermöglicht, die von der Geländeoberfläche über 
mehrere Geschosse bis zum oberen Abschluss der Wand reichen, ergibt sich eine Zulässig-
keit wegen der damit für den Nachbarn verbundenen Nachteile vorbehaltlich der Beachtung 
des im Bauplanungsrecht verankerten Gebots der Rücksichtnahme.  
 
Mit der Einführung des Worts „gegenüberliegend“ vor dem Wort Nachbargrenzen in Absatz 7 
Nummer 1 – 3 wird sicher gestellt, dass untergeordnete Bauteile, Vorbauten, Wände, Dach-
terrassen und Altane keinen Abstand zu seitlichen Grundstücksgrenzen einhalten müssen. 
Als gegenüberliegend ist dabei die Nachbargrenze anzusehen, die der Außenwand, vor die 
untergeordnete Bauteile treten, gegenüberliegt.  
 
Zu 2.) 
§ 23 Absatz 1 BauO NRW regelt, für welche Bauprodukte der Verwendbarkeitsnachweis „Zu-
stimmung im Einzelfall“ in Frage kommt. 
Im Zuge des Vertragsverletzungsverfahrens 2006/4298 der EU-Kommission gegen die Bun-
desrepublik Deutschland hat sich herausgestellt, dass die bisherige Textfassung nicht ganz 
eindeutig war. Es blieb unklar, ob sich der Passus „jedoch deren Anforderungen nicht erfül-
len“ auf das Bauproduktengesetz (BauPG) und die sonstigen Vorschriften zur Umsetzung 
von Richtlinien der Europäischen Union bezieht, oder sich der Passus nur auf die sonstigen 
Vorschriften bezieht.  
Durch die Änderung des § 23 BauO NRW wird der Unterscheidung in der Verwendbarkeits-
regelung des § 20 Absatz 1 BauO NRW besser Rechnung getragen, in der zwischen folgen-
den Bauprodukten unterschieden wird: 

1. Bauprodukte, die der europäischen Bauproduktenrichtlinie unterliegen – in Deutsch-
land umgesetzt durch das Bauproduktengesetz BauPG (z.B. europäisch genormte 
Baustähle), 

2. Bauprodukte, die sonstigen Richtlinien der Europäischen Union unterliegen – also 
nicht der Bauproduktenrichtlinie (z.B. Gasverbrauchsgeräte der technischen Gebäu-
deausrüstung entsprechend den Anforderungen der Richtlinie 90/396/EWG (Gasge-
räteRL)), 

3. Bauprodukten, die nationalen Regelungen unterliegen und in § 20 Absatz 1 Satz 1 
Ziffer 1 als „geregelte Bauprodukte“ bezeichnet werden (z.B. tragende Betonfertigteile 
nach DIN 1045). 

Die Änderung des § 23 Absatz 1 Satz 1 greift diese Unterscheidung in den neugefassten 
Ziffern 1 bis 3 auf. Auch der Rückbezug in § 23 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 2 auf § 20 Absatz 7 
Nummer 2 BauO NRW stellt eine eindeutige Verknüpfung mit der Bauregeliste B her. Bei der 
Änderung des § 23 Absatz 1 Satz 1 BauO NRW handelt es sich lediglich um eine Klarstel-
lung, die Fehlinterpretationen und Missverständnisse ausschließen soll.  
Weiterhin wurde in § 23 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 2 BauO NRW der Passus „oder auf der 
Grundlage von unmittelbar geltendem Recht der Europäischen Union“ ergänzt, um künftigen 
Regelungen der Europäischen Union Rechnung zu tragen, die eine unmittelbare Rechtswir-
kung entfalten und daher keiner Umsetzung in nationales Recht bedürfen. Aktuell wird in Eu-
ropa der Entwurf einer europäischen Bauproduktenverordnung diskutiert, die gegebenenfalls 
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die europäische Bauproduktenrichtlinie und das deutsche Bauproduktengesetz ersetzen 
wird. 
In der Änderung des § 23 Absatz 2 BauO NRW wird lediglich ein zeitlich veralteter Verweis 
aktualisiert. 
Die Änderung des § 23 erfolgt konform zum Umlaufbeschluss der Bauministerkonferenz zur 
Neufassung des § 20 Satz 1 MBO vom 26.03.2009. 
 
Zu 3.) 
§ 28 Absatz 1 BauO NRW regelt, welche Funktionen Prüf-, Zertifizierungs- und Überwa-
chungsstellen ausüben und unter welchen Voraussetzungen die Anerkennung als PÜZ-
Stelle erfolgen kann. 
Die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit nach dem EG-Vertrag wird nur natürlichen 
und juristischen Personen gewährt. Die Änderungen in § 28 Absatz 1 und Absatz 3 dienen 
der Angleichung an diesen Sprachgebrauch. Künftig können nur noch „natürliche und juristi-
sche Personen“ als PÜZ-Stelle anerkannt werden. 
Die gesonderte Erwähnung von Überwachungsgemeinschaften und Stellen wird gestrichen. 
Die ursprünglich rechtlich nicht selbständigen Überwachungsgemeinschaften sind mittler-
weile als juristische Personen, in der Regel als eingetragene Vereine, organisiert. 
Die in Kapitel IV (Dienstleistungsfreiheit) RL 2006/123/EG vorgesehenen Bestimmungen 
gelten für den Fall, dass ein Dienstleistungserbringer keine Niederlassung in dem Mitglieds-
staat einrichtet, in dem er die Dienstleistung erbringen will. Übertragen auf die PÜZ-Stellen 
betrifft dies die Fälle, in denen im EU-Ausland ansässige PÜZ-Stellen ohne Niederlassung in 
Deutschland Tätigkeiten im Rahmen der nach den Landesbauordnungen vorgesehenen Ver-
fahren anbieten wollen. Diese Konstellation wird derzeit noch durch das in Artikel 16 Absatz 
2 der Bauproduktenrichtlinie vorgesehene Sonderverfahren erfasst. Damit liegt eine Bestim-
mung eines anderen Gemeinschaftsrechtsakts mit spezifischen Aspekten im Sinne von Arti-
kel 3 Absatz 1 Satz 1 RL 2006/123/EG vor, die insoweit vorrangig zur Anwendung kommt. 
Die Änderung des § 28 BauO NRW erfolgt konform zur Änderung des § 25 MBO. 
 
Zu 4.) 
Zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie müssen für Personen aus anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 
gleichgestellten Staat (im Folgenden Mitgliedstaaten) die Regelungen über die 
Bauvorlageberechtigung der Ingenieure so verändert werden, dass u. a. Mehrfachprüfungen 
entbehrlich sind. Daneben enthält die Dienstleistungsrichtlinie Anforderungen an das Verfah-
ren, von dem ein Mitgliedstaat die Aufnahme einer Dienstleistungserbringung abhängig ma-
chen will.  
Bauvorlageberechtigte müssen wegen ihrer hohen Verantwortung ausreichend qualifiziert 
sein. Die Bauvorlageberechtigung soll daher wie bisher davon abhängig sein, dass ein 
erfolgreiches Studium bestimmter Fachrichtungen und eine Berufserfahrung auf den Gebie-
ten, die für die Bauvorlageberechtigung von Bedeutung sind, nachgewiesen werden. Nach 
der Richtlinie 2005/36/EG vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen (Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie) dürfen Personen, die in einem Mit-
gliedstaat die Berufsbezeichnung Architekt führen dürfen, diese auch in Deutschland führen 
und sind den deutschen Architekten – auch hinsichtlich der Bauvorlageberechtigung – gleich 
gestellt. Da für die Bauvorlageberechtigung der Architekten die Berechtigung zur Führung 
der Berufsbezeichnung in einem Land reicht und die Voraussetzungen zum Führen der Be-
rufsbezeichnung im Baukammerngesetz abschließend geregelt sind, sind zusätzliche Rege-
lungen in der Landesbauordnung entbehrlich. 
Weiter ist ein (erneuter) Nachweis der Eignung als Bauvorlageberechtigter bei Personen ent-
behrlich, die in anderen Mitgliedstaaten Bauvorlagen erstellen und einreichen dürfen und 
dort mindestens vergleichbare Anforderungen nachweisen mussten. Diese Personen haben 
das erstmalige Tätigwerden als Bauvorlageberechtigter lediglich anzuzeigen und dabei 
nachzuweisen, dass sie in dem anderen Staat bereits vergleichbare Anforderungen erfüllen 
mussten. 
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Personen, die in anderen Mitgliedstaaten zwar bauvorlageberechtigt sind, hierzu aber gerin-
gere Anforderungen erfüllen mussten, sind bauvorlageberechtigt, wenn sie tatsächlich die in 
§ 70 BauO vorgesehenen Anforderungen erfüllen. Diese Personen müssen ebenfalls das 
erstmalige Tätigwerden unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen anzeigen, dürfen aber 
erst tätig werden, wenn die zuständige Stelle ihnen bestätigt hat, dass sie die Anforderungen 
der Bauvorlageberechtigung erfüllen.  
§ 70 wurde ausschließlich im Hinblick auf die Dienstleistungsrichtlinie überarbeitet; dabei 
wurde weitgehend die von der Bauministerkonferenz beschlossene Neufassung des ein-
schlägigen § 65 der Musterbauordnung zu Grunde gelegt. 
 
Die Absätze 1 und 2 bleiben unverändert. 
 
In Absatz 3 wird lediglich die Nummer 2 neu gefasst. Dort wird nun für die Bauvorlagebe-
rechtigung von Ingenieurinnen und Ingenieuren auf die Eintragung in einer von der Ingeni-
eurkammer – Bau geführten Liste abgestellt. Die Regelung, wonach Eintragungen in die 
Liste der Bauvorlageberechtigten eines Landes auch in anderen Ländern gelten, ohne dass 
eine neue Eintragung oder Anzeige erforderlich wird, ist zur Umsetzung der Dienstleistungs-
richtlinie erforderlich, nach der Berechtigungen der Dienstleistungserbringung grundsätzlich 
im gesamten Mitgliedsstaat gelten müssen. 
 
In Absatz 3 Nummer 2 wird als Voraussetzung für die Bauvorlageberechtigung von Bauinge-
nieuren und Bauingenieurinnen wie bisher auf die Mitgliedschaft in einer Ingenieurkammer 
abgestellt. Gleichzeitig wird durch Ergänzung des neuen Absatzes 5 klargestellt, dass eine 
Kammermitgliedschaft nicht von Personen gefordert wird, die in einem anderen Mitglieds-
staat als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind. Personen, die aufgrund von Absatz 6 
in NRW bauvorlageberechtigt sein wollen, müssen ohnehin nur nachweisen, dass sie die 
Anforderungen nach Absatz 4 erfüllen; die in Absatz 3 verlangte Kammermitgliedschaft be-
trifft sie daher nicht.  
 
Die damit verbleibende Kammermitgliedschaft für deutsche Bauingenieure und Bauingenieu-
rinnen ist aufgrund des Umstandes, dass sich der Staat seit Beginn der 1980iger Jahre kon-
tinuierlich aus der präventiven Prüfung von Bauvorhaben zurückgezogen und diese in den 
Verantwortungsbereich qualifizierter Fachleute verlagert hat, aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit weiterhin erforderlich. Die nordrheinwestfälischen Baukammern haben in den zu-
rückliegenden Jahren ein umfangreiches Fortbildungsangebot für ihre Mitglieder entwickelt, 
um deren hohes Qualifikationsniveau zu erhalten. Außerdem überwachen die Kammern, ob 
ihre Mitglieder die ihnen auferlegten Fortbildungsverpflichtungen regelmäßig wahrnehmen. 
All dies wäre in einem aus Sicht der öffentlichen Sicherheit sensiblen Bereich nicht mehr ge-
währleistet, wenn man die Bauvorlageberechtigung von der Kammermitgliedschaft entkop-
pelte.  
 
Die in Absatz 3 Nummer 2 angefügte Voraussetzung, dass Eintragungen anderer Länder nur 
dann in NRW gelten, wenn sie ebenfalls eine Kammermitgliedschaft zur Voraussetzung ha-
ben, trifft wegen der Formulierungen der Absätze 5 und 6 nur Inländer; sie wird aber in 
Übereinstimmung mit den Kammern für erforderlich gehalten, um zu verhindern, dass die 
sinnvolle Forderung nach einer Kammermitgliedschaft unterlaufen werden kann.  
 
Die bislang in Absatz 3 Nummer 2 aufgeführten Voraussetzungen für die Bauvorlageberech-
tigung von Ingenieurinnen und Ingenieuren befinden sich nun in Absatz 4 Satz 1.  
Die Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten setzt einen berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Bauingenieurwesen voraus. Berufs-
qualifizierend ist ein Hochschulabschluss, der mindestens den Anforderungen des Artikels 
11 Buchstabe d der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie entspricht. Die Anknüpfung 
an einen berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums des Bauingenieurwesens stellt 
sicher, dass unabhängig von den in den Ländern unterschiedlichen Fassungen der Ingeni-
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eurgesetze und deren mögliche künftige Entwicklungen im Hinblick auf das Auslaufen der 
Diplomstudiengänge einheitliche Qualifikationsanforderungen für den bauvorlageberechtig-
ten Bauingenieur gelten, die namentlich auch für die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
unerlässlich sind. Außerdem wird wie bisher eine zweijährige Berufspraxis verlangt.  
Das Eintragungsverfahren wird nunmehr in den Sätzen 2 bis 5 des Absatzes 4 entspre-
chend den Anforderungen der Dienstleistungsrichtlinie geregelt. Die weiteren Einzelheiten 
ergeben sich aus den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes.  
 
Absatz 5 betrifft die Bauvorlageberechtigung von Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat bauvorlageberechtigt sind und dafür dem Absatz 4 Satz 1 vergleichbare Anforderungen 
erfüllen mussten. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Personen eine Niederlassung grün-
den oder die Dienstleistung nur vorübergehend ohne feste Infrastruktur erbringen wollen. 
Nach Satz 1 sind diese Personen ohne Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten 
und ohne Nachweis einer Kammermitgliedschaft bauvorlageberechtigt. Voraussetzung ist, 
dass sie bisher in einem anderen Mitgliedstaat zur Erstellung und Einreichung von Bauvorla-
gen bei der zuständigen Behörde niedergelassen sind und dafür mindestens die gleichen 
Studienabschlüsse und die gleiche Berufserfahrung haben mussten. 
Nach Satz 2 ist das erstmalige Einreichen von Bauvorlagen vorher der Ingenieurkammer - 
Bau anzuzeigen. Der Anzeige sind Nachweise beizufügen, die es der Ingenieurkammer – 
Bau ermöglichen, die Voraussetzungen der Bauvorlageberechtigung zu überprüfen. Die Per-
sonen, die das beabsichtige Einreichen von Bauvorlagen angezeigt haben, sind nachrichtlich 
in einem von der Liste der Bauvorlageberechtigten getrennten Verzeichnis zu führen. Auf 
diese Weise ist insbesondere für Bauherren und Bauaufsichtsbehörden ohne Weiteres er-
kennbar, dass die jeweilige Person die formalen Anforderungen zur Tätigkeit als Bauvorla-
geberechtigter erfüllt hat. Eine über den Nachweis der erfolgten Anzeige hinausgehende Be-
deutung hat die Eintragung in das Verzeichnis nicht. Insbesondere hängt davon nicht die 
Bauvorlageberechtigung ab.  
Unmittelbar nach der Anzeige nach Satz 2 dürfen Bauvorlagen eingereicht werden. Eine 
Prüfung oder Genehmigung durch die Ingenieurkammer – Bau ist nicht erforderlich. Auf An-
trag des Dienstleistungserbringers hat sie diesem zu bestätigen, dass er die nach Satz 2 er-
forderliche Anzeige vorgenommen hat. Dadurch können Nachfragen von Auftraggebern oder 
Bauaufsichtsbehörden vermieden werden. Stellt die Ingenieurkammer – Bau nachträglich 
fest, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 tatsächlich nicht erfüllt sind, kann sie nach 
Satz 3 die Tätigkeit als Bauvorlageberechtigter untersagen und die Eintragung in das Ver-
zeichnis nach Satz 2 löschen. 
 
Absatz 6 betrifft Personen, die in anderen Mitgliedstaaten bauvorlageberechtigt sind, nach 
den in dem anderen Staat geltenden Vorschriften zwar geringere Anforderungen erfüllen 
mussten, tatsächlich aber die Anforderungen des Absatzes 4 Satz 1 erfüllen. Auch hier wird 
nicht unterschieden, ob die Personen eine Niederlassung gründen oder die Dienstleistung 
nur vorübergehend ohne feste Infrastruktur erbringen wollen. 
Nach Satz 1 sind diese Personen erst bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die Ingenieurkam-
mer bescheinigt, dass sie tatsächlich die Anforderungen des Absatzes 4 Satz 1 erfüllen. 
Diese Bescheinigung wird nach Satz 2 auf Antrag ausgestellt. 
Nach Satz 3 sind auf das Verfahren zur Ausstellung der Bescheinigung die für die Eintra-
gung in die Liste der Bauvorlageberechtigten geltenden Bestimmungen des Absatzes 4 ent-
sprechend anwendbar. 
Das Erfordernis einer Anzeige mit Wartepflicht auch für Dienstleister, die in Deutschland 
keine Niederlassung gründen wollen, widerspricht nicht Artikel 16 Absatz 2 Buchst. b der 
Dienstleistungsrichtlinie, da die Voraussetzungen des Artikel 16 Absatz 3 vorliegen. Insbe-
sondere bei dem Freistellungsverfahren unterliegenden Vorhaben erfolgt keinerlei präventive 
Prüfung der eingereichten Unterlagen. Die damit verbundenen Risiken für die in Artikel 16 
Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie genannten Schutzgüter sind nur vertretbar, wenn zu-
mindest die Qualifikation der Ersteller der Bauvorlagen präventiv geprüft wird. Die vorgese-
henen Anforderungen und das zu beachtende Verfahren verstoßen nicht gegen die in Artikel 
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16 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie genannten Grundsätze, da für Dienstleister keine 
höheren Anforderungen als für Inländer gelten, die Anforderungen von den Dienstleistern 
ohne weiteres erfüllt werden können und vor allem zur Gefahrenabwehr erforderlich sind.  
 
Zu Absatz 7: 
Nach Artikel 10 Absatz 3 und 4 der Dienstleistungsrichtlinie müssen gegebenenfalls erfor-
derliche Genehmigungen die Dienstleistungserbringung im gesamten Hoheitsgebiet des je-
weiligen Staates erlauben. Mehrfache Anzeigen oder Genehmigungen dürfen nicht verlangt 
werden. Daher sieht Satz 1 vor, dass Anzeigen und Genehmigungen nicht erforderlich sind, 
wenn sie bereits in einem anderen Land erfolgt sind. In diesem Fall erfolgt auch keine Ein-
tragung in die nach den Absätzen 5 und 6 geführten Verzeichnisse. 
Nach Artikel. 6 der Dienstleistungsrichtlinie ist sicher zu stellen, dass vor der Dienstleistungs-
erbringung gegebenenfalls erforderliche Anzeige- oder Genehmigungsverfahren über einen 
einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden können. Der einheitliche Ansprechpartner 
ist nicht selbst die genehmigende Stelle, sondern vermittelt den Kontakt zu den zuständigen 
Stellen. Die nähere Ausgestaltung des Verfahrens soll in § 71 a des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes erfolgen, auf den in Satz 2 verwiesen wird. 
 
Absatz 8 entspricht dem bisherigen Absatz 4. 
 
Zu 5.) 
Die Änderung ist erforderlich, weil nach der Neuregelung in § 28 BauO NRW zukünftig nur 
noch (selbständige) natürliche oder juristische Personen als PÜZ-Stelle anerkannt werden. 
Im Falle der Stellen, die nach bisherigem Recht als rechtlich nicht selbständige Einheiten, 
z.B. als Labor einer Universität, anerkannt worden sind, sollen künftig deren Rechtsträger in 
den Anerkennungsbescheid aufgenommen werden, wobei auch weiterhin lediglich die 
betreffende Einheit des Rechtsträgers berechtigt ist, praktisch die PÜZ-Tätigkeiten auszu-
üben. Für die nicht selbständigen Stellen ist durch eine Übergangsregelung zu regeln, dass 
deren Anerkennung nach bisherigem Recht am 31.12.2012 endet. Dadurch soll bewirkt wer-
den, dass die Anerkennungsbescheide innerhalb einer bestimmten Frist umgestellt werden. 
Dafür bedarf es eines Antrages seitens der Stelle. Alle Stellen sollen daher entsprechend 
informiert werden. Werden die Anträge nicht gestellt, gelten die Anerkennungen lediglich 
noch bis zu dem in der Übergangsregelung genannten Zeitpunkt. Die Übergangsregelung 
ermöglicht eine Umstellung innerhalb von drei Jahren ab dem Inkrafttreten der Gesetzesän-
derung. Ausgehend davon, dass die RL 2006/123/EG bis Ende 2009 umgesetzt sein muss, 
wird als Datum, bis zu dem die Umstellung erfolgen muss, der 31.12.2012 bestimmt. 
Die bisherigen Übergangsregelungen hatten, soweit sie nicht ohnehin nur kurze Zeit gültig 
waren, noch einige Jahre nach dem Inkrafttreten der BauO NRW im Jahr 2000 ihre Berechti-
gung. Da die Hersteller inzwischen auf das neue Recht umgestellt haben, sind sie durch 
Zeitablauf gegenstandslos und können, da sie auch in der Musterbauordnung nicht mehr 
enthalten sind, gestrichen werden. 
Die Neufassung des § 88 BauO NRW erfolgt konform zu § 87 Absatz 3 MBO. 
 
Zu 6.) 
Im Jahre 2007 hat eine von der Landesregierung eingesetzte Projektgruppe die Landesbau-
ordnung auf möglichen Änderungsbedarf untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchung 
sollen mittelfristig durch Novellierung der Landesbauordnung umgesetzt werden. Zwischen 
dem Ministerium für Bauen und Verkehr, der Staatskanzlei und dem Innenministerium wurde 
jedoch in mehreren Gesprächen Einvernehmen dahingehend erzielt, dass innerhalb der 
laufenden Legislaturperiode nur die zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie erforderli-
chen Änderungen der BauO NRW vorgenommen werden. Es ist deshalb geboten, die Frist 
für die Berichterstattung gegenüber dem Landtag auf einen Zeitpunkt zu verschieben, zu 
dem die absehbaren inhaltlichen Änderungen der BauO NRW vorgenommen sein werden.  
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Zu Artikel 3 (Heilberufsgesetz) : 
 
A. Allgemeines 
 
Die Änderungen des Heilberufsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen sind eine Folge 
der notwendigen verfahrensrechtlichen Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG. Artikel 6 der 
Richtlinie 2006/123/EG enthält die Forderung an die Mitgliedstaaten, dass die Dienstleis-
tungserbringer alle Verfahren und Formalitäten, die für die Aufnahme ihrer Dienstleistungstä-
tigkeiten erforderlich sind, über einen einheitlichen Ansprechpartner abwickeln können. 
 
Die Regelung der EG-Dienstleistungsrichtlinie bezieht sich nur auf Tierärztinnen und Tier-
ärzte, da nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f der Richtlinie diese keine Anwendung auf Ge-
sundheitsdienstleistungen findet.  
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B. Im Einzelnen 
 
Zu Nummer 1: 
Die Änderung dient der Anordnung des Verfahrensinstrumentes der einheitlichen Stelle. 
Durch die Neuregelung und den Verweis auf § 71a ff des VwVfG NRW kann künftig das 
Meldeverfahren gegenüber den Kammern über einen einheitlichen Ansprechpartner abgewi-
ckelt werden. Da hier kein Genehmigungsverfahren geregelt wird, bedarf es auch keiner 
Aufnahme einer Entscheidungsfrist oder Genehmigungsfiktion. 
 
Zu Nummer 2: 
Gemäß § 1 Absatz 2 der Verordnung über die Zuständigkeiten nach der Bundes-Tierärzte-
ordnung vom 16. September 1975 in der jeweils geltenden Fassung (GV. NRW S. 732) ist 
das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) zuständige Behörde 
nach § 13 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und Absatz 4 BTÄO. Von dieser Bestimmung erfasst sind 
auch Aufgaben im Zusammenhang mit Dienstleistungserbringern. Diese sollen aus Gründen 
der Effizienz und Effektivität vom LANUV auf die Tierärztekammern übertragen werden.  
 
Die notwendigen Informationen im Zusammenhang mit der Erstellung von Bescheinigungen, 
Genehmigungen und Auskunftsersuchen bei Dienstleistungserbringern sind überwiegend bei 
den Kammern verfügbar. Seitens der Kammern dürfte zudem im Rahmen ihrer Aufgabener-
füllung das größte Interesse über Informationen zu den Dienstleistungsempfängern beste-
hen.  
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Zuständigkeiten: 
• § 11a Absatz 2 BTÄO: Entgegennahme der Meldung von Dienstleistungserbringern vor 

Erbringung ihrer Dienstleistung. 
Die Meldung ist jährlich zu erneuern. Der Dienstleistungserbringer hat dafür Unterlagen 
vorzulegen wie den Nachweis seiner Staatsangehörigkeit, eine Bescheinigung darüber, 
dass er in einem Mitgliedstaat rechtmäßig als Tierarzt niedergelassen ist und ihm die 
Ausübung des Berufes auch nicht vorübergehend versagt ist sowie seinen Berufsquali-
fikationsnachweis. 

• § 11a Absatz 3 Sätze 3 und 5 BTÄO: Gegenseitige Unterrichtung mit den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten über vorliegende Verstöße und Sanktionen der Dienstleis-
tungserbringer. 

• § 11a Absatz 4 BTÄO: Auf Antrag von Dienstleistungserbringern, die im Geltungsbe-
reich der BTÄO tätig sind, das Ausstellen einer Bescheinigung für Zwecke der Dienst-
leistungserbringung in einem anderen Mitgliedsstaat, Bescheinigungen mit Aussagen 
darüber, dass sie rechtmäßig als Tierarzt/Tierärztin niedergelassen sind, ihnen die Aus-
übung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist und sie über den erforderlichen 
Berufsqualifikationsnachweis verfügen. 

 
Zu Nummer 3: 
Die Änderung dient der Anordnung des Verfahrensinstrumentes der einheitlichen Stelle so-
wie der Festlegung einer Frist. Durch die Neuregelung und den Verweis auf die §§ 42a und 
71a ff des VwVfG NRW können künftig die Beantragung einer Ermächtigung zur Weiterbil-
dung und die Anerkennung von Weiterbildungsstätten über einen einheitlichen Ansprech-
partner abgewickelt werden.  
 
Vom Instrument der Genehmigungsfiktion wird abgesehen. Die Antragsteller müssen fachli-
che Anforderungen für die Genehmigung zur Weiterbildungsermächtigung bzw. als Weiter-
bildungsstätte erfüllen, die näher in Weiterbildungsordnungen geregelt sind. Das Feststellen 
des Vorliegens dieser Anforderungen ist für die Erteilung einer Genehmigung unverzichtbar. 
Eine Genehmigungsfiktion würde sowohl dem Allgemeininteresse als auch dem Interesse 
der Tierhalter und damit den berechtigten Interessen Dritter widersprechen. 
 

- 43 -



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/9738 

 44 

Zu Nummer 4: 
Die Änderung mit dem Verweis auf die §§ 42a und 71a ff des VwVfG NRW dient der Anord-
nung des Verfahrensinstrumentes der einheitlichen Stelle sowie der Festlegung einer Frist, 
innerhalb der ein Antrag zu bearbeiten ist. Die Frist wird abweichend von den Vorgaben des 
§ 42a VwVfG auf einen längeren Zeitraum von 6 Monaten festgesetzt, da für den Erwerb ei-
ner Bezeichnung nach § 39 Absatz 1 das Ablegen einer Prüfung erforderlich ist. Diese finden 
in der Regel zweimal jährlich statt. Des Weiteren wird von dem Instrument der Genehmi-
gungsfiktion abgesehen. Ohne das in § 39 HeilBerG NRW geregelte Erfordernis der Prüfung 
würde es einer gesicherten und qualifizierten tierärztlichen Versorgung widersprechen, wenn 
Weiterbildungsbezeichnungen geführt werden könnten. Dies würde sowohl dem Allgemein-
interesse als auch dem Interesse der Tierhalter und damit den berechtigten Interessen Drit-
ter widersprechen. 
 
Zu Artikel 4 (Landesbodenschutzgesetzes): 
 
A. Allgemeines 
Die dienstleistungsrelevanten Regelungen des Landesbodenschutzgesetzes über Sachver-
ständige und Untersuchungsstellen sind den Vorgaben der Richtlinie anzupassen. 
 
B. Im Einzelnen 
 
Zu Nummer 1 Buchstabe a: 
Die Änderung dient der Übersichtlichkeit und ist mit keiner inhaltlichen Änderung verbunden.  
 
Zu Nummer 1 Buchstabe b: 
Nach Artikel 10 Absatz 4 der EG-Dienstleistungsrichtlinie muss eine Genehmigung grund-
sätzlich dem Dienstleistungserbringer die Ausübung der Dienstleistungstätigkeit im gesam-
ten Hoheitsgebiet des Mitgliedsstaates ermöglichen, sofern nicht zwingende Gründe des All-
gemeininteresses eine Beschränkung der Genehmigung auf einen bestimmten Teil des Ho-
heitsgebiets rechtfertigen. Dem wird die bisherige Regelung des § 17 Absatz 4 nicht gerecht. 
Zwingende Gründe des Allgemeininteresses an einer derartigen Beschränkung bestehen 
nicht. Da durch landesgesetzliche Regelung im Landesbodenschutzgesetz nicht vorge-
schrieben werden kann, dass die NRW-Zulassungen auch in anderen Bundesländern gelten, 
wird durch die Neufassung des § 17 Absatz 4 die Geltung der durch andere Bundesländer 
erteilten Zulassungen bestimmt. Satz 4 soll sicherstellen, dass ein erhebliches Qualitätsge-
fälle unter den in Nordrhein-Westfalen tätigen Untersuchungsstellen vermieden und dadurch 
der Schutz der öffentliche Sicherheit und Umwelt gewährleistet wird.  
 
Zu Nummer 2: 
Die Befugnis zum Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften ist der Exekutive inhärent, sie 
folgt aus der Organisations- und Geschäftsleitungsgewalt in der Exekutive. Sie steht insbe-
sondere der obersten Verwaltungsbehörde für ihren Zuständigkeitsbereich zu. Einer beson-
deren gesetzlichen Ermächtigung bedarf es insofern nicht. 
 
Zu Artikel 5 (Landesabfallgesetz) 
 
A. Allgemeines 
Die dienstleistungsrelevanten Regelungen des Landesabfallgesetzes über Sachverständige 
und Untersuchungsstellen sind den Vorgaben der Richtlinie anzupassen. Zudem bezweckt 
die Änderung eine notwendige redaktionelle Anpassung an die Regelungen der Verordnung 
zur Vereinfachung des Deponierechts des Bundes. 
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Mit dieser Verordnung werden die Anforderungen der Deponieverordnung (DepV), der Ab-
fallablagerungsverordnung sowie der Deponieverwertungsverordnung in einem Regelwerk 
zusammengeführt. Wegen der Vielzahl der mit den Neuregelungen zusammenhängenden 
Änderungen der Deponieverordnung wird diese vom Bund insgesamt neu erlassen. Zum 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens (voraussichtlich 16. Juli 2009) werden die Abfallablagerungs-
verordnung, die zurzeit geltende Deponieverordnung sowie die Deponieverwertungsverord-
nung aufgehoben. 
 
In diesem Zusammenhang wurden auch die Anforderungen des § 12 Maßnahmen zur Kon-
trolle, Verminderung und Vermeidung von Emissionen, Immissionen, Belästigungen und 
Gefährdungen und des § 13 Information und Dokumentation, neu gefasst. Dabei wurden die 
Pflichten der Betreiber für Kontrollen und Messungen sowie zur Information und Dokumenta-
tion grundlegend überarbeitet und in einem eigenen Anhang (Artikel 1 Anhang 5 DepV) zu-
sammengefasst. Den Ländern obliegt es, nach § 12 Absatz 5 Einzelheiten der Messungen 
und Kontrollen (z.B. für von der Deponie ausgehende Emissionen) und über die Informatio-
nen oder nach § 13 Absatz 5 die Einzelheiten der Anforderungen, die an die Jahresberichte 
zu stellen sind, und über deren Vorlage selbst zu regeln. 
Das Landesabfallgesetz ist an die durch die Deponievereinfachungsverordnung vorgege-
bene neue Gliederung der Vorschriften der DepV n. F. anzupassen. 
 
B. Im Einzelnen 
 
Zu Buchstabe a: 
§ 25 Absatz 1 Satz 5 wird im Hinblick auf § 4 der Ordnungsbehördlichen Verordnung über 
die Selbstüberwachung von oberirdischen Deponien (DepSüVO – Deponieselbstüberwa-
chungsverordnung) bereinigt. 
 
Zu Buchstabe b: 
§ 25 Absatz 2 Satz 1 bringt die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die 
einheitliche Stelle zur Anwendung und dient damit der Umsetzung des Artikels 6 der EG–
Dienstleistungsrichtlinie. Die Sätze 2 bis 5 setzen Artikel 13 Absatz 3 der EG-Dienstleis-
tungsrichtlinie um. In den dienstleistungsrelevanten Genehmigungsverfahren, in denen aus-
nahmsweise keine Genehmigungsfiktionen nach Artikel 13 Absatz 4 der EG-Dienstleistungs-
richtlinie und § 42a VwVfG angeordnet werden müssen (wegen zwingender Gründe des All-
gemeininteresses nach Artikel 4 Nummer 8 EG-Dienstleistungsrichtlinie), müssen jedoch 
Fristen – für die Zulassung von Untersuchungsstellen nach § 25 LAbfG sind sechs Monate 
nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen angemessen – festgelegt werden, um 
eine zügige Verfahrenserledigung zu erreichen. Der behördliche Fristenplan erlaubt eine 
über den Einzelfall hinausgehende Flexibilität, um z.B. Organisations- und Personaleng-
pässe auszugleichen. Die Sätze 6 und 7 stellen in Umsetzung des Artikels 10 der EG-
Dienstleistungsrichtlinie klar, dass die in anderen Bundesländern zugelassene Untersu-
chungstätigkeit auch in Nordrhein-Westfalen zugelassen ist. Satz 8 berücksichtigt gemäß Ar-
tikel 10 Absatz 3 EG-Dienstleistungsrichtlinie die Gleichwertigkeit von in Mitgliedsstaaten 
geltenden Zulassungsvoraussetzungen. Der Satz 9 soll die behördliche Aufgabenerfüllung 
auch fachgesetzlich sicherstellen. 
 
Zu Buchstabe c: 
Folgeänderung zu b). 
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Zu Buchstabe d: 
Folgeänderung zu b) und bedingt durch den notwendigen redaktionellen Anpassungsbedarf 
an die durch die Deponievereinfachungsverordnung erfolgende neue Gliederung der Depo-
nieverordnung. 
 
Zu Buchstabe e: 
Folgeänderung zu b). 
 
Zu Artikel 6 (Markscheidergesetz): 
 
A. Allgemeines  
Gemäß § 64 Absatz 3 Bundesberggesetz (BBergG) können die Länder Vorschriften über die 
Voraussetzungen erlassen, unter denen eine Person als Markscheider tätig werden kann. 
Hiervon hat das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Gesetz über die Anerkennung als Mark-
scheider (Markscheidergesetz) vom 8. Dezember 1987, GV. NRW. S. 483, zuletzt geändert 
durch Artikel 132 des Dritten Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. NRW. S. 306), 
Gebrauch gemacht. Ein neuer Regelungsbedarf ist nunmehr aufgrund der EG-Dienstleis-
tungsrichtlinie entstanden. Diese ist bis zum 28. Dezember 2009 in nationales Recht umzu-
setzen. Zugleich sind Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. EU Nr. L 255 S. 22), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 279/2009 vom 6. 
April 2009 (ABl. EU Nr. L 93 S. 11) umzusetzen. 
 
Die EG-Dienstleistungsrichtlinie gilt für Dienstleistungen, die von einem in einem Mitglied-
staat niedergelassenen Dienstleistungserbringer angeboten werden. Sie sieht unter anderem 
Anforderungen in Bezug auf das Genehmigungsverfahren, die einzuhaltenden Fristen und 
den räumlichen Geltungsbereich der Genehmigung vor. Grundsätzlich soll die Genehmigung 
dem Dienstleistungserbringer die Aufnahme oder die Ausübung der Dienstleistungstätigkeit 
im gesamten Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats ermöglichen. Das bringt es mit 
sich, dass eine Regelung über die Anerkennung als Markscheider nicht nur für die Fälle zu 
treffen ist, in denen ein Antragsteller zunächst in Nordrhein-Westfalen tätig werden möchte. 
Ebenso zu regeln sind auch die Fälle, in denen ein anderes Bundesland eine Anerkennung 
als Markscheider bereits ausgesprochen hat und dieser Markscheider seinen räumlichen Tä-
tigkeitsbereich auf ein oder mehrere andere Bundesländer erweitern möchte. Der Verpflich-
tung zur Regelung des Verfahrens über die so genannte „einheitliche Stelle“, zur Festlegung 
von Entscheidungsfristen wird Rechnung getragen. (§ 3 Absatz 1 Satz 5). Das Instrument 
der Genehmigungsfiktion wird nicht eingeführt, da zwingende Gründe des Allgemeininteres-
ses, einschließlich eines berechtigten Interesses Dritter, eine abweichende Regelung recht-
fertigen. 
 
Die Neufassung des Markscheidergesetzes wird außerdem dazu genutzt, eine Altersgrenze 
von 70 Jahren für die Anerkennung als Markscheider und für die Ausübung der Tätigkeit als 
Markscheider einzuführen. Diese oberhalb des derzeit geltenden gesetzlichen Rentenein-
trittsalters liegende Grenze wirkt sich wie eine Befristung der Geltungsdauer einer Genehmi-
gung aus. Die Möglichkeit, die Geltungsdauer einer Genehmigung zeitlich zu befristen, ergibt 
sich aus Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c der EG-Dienstleistungsrichtlinie. Danach darf eine 
Befristung erfolgen, wenn sie durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses ge-
rechtfertigt ist. Die Beeinträchtigung der beruflichen Betätigungsfreiheit, die aus der Rege-
lung über die Altersgrenze resultiert, ist im Interesse eines besonders wichtigen Gemein-
schaftsgutes, nämlich dem Schutz der Gesundheit der im Aufsuchungs- oder Gewinnungs-
betrieb tätigen Personen (einschließlich der des Markscheiders selbst) gerechtfertigt. Sie 
dient darüber hinaus dem Schutz der Allgemeinheit vor vermeidbaren bergbaubedingten 
Schäden an der Tagesoberfläche. Die Tätigkeit eines Markscheiders soll während der Ab-
bauphase die Grubensicherheit gewährleisten und nach einer Betriebseinstellung die Fest-
stellung alter Grubenbaue ermöglichen. Die Beurkundung von Tatsachen mit öffentlichem 
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Glauben nach § 64 Absatz 2 Satz 2 BBergG innerhalb des Geschäftskreises von Markschei-
dern betrifft insbesondere das Grubenbild beim untertätigen Bergbau sowie die Erstellung 
von verbindlichen Lagerissen bei Bergbauberechtigungen. Sie setzen neben der entspre-
chenden Fachkenntnis auch die körperliche Eignung des Markscheiders voraus, Vermes-
sungen in Bergwerken vorzunehmen oder zu kontrollieren. Die Altersgrenze schränkt Ge-
fährdungen ein, die von älteren, nicht mehr voll leistungsfähigen Markscheidern ausgehen 
können. Dabei ist es nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschl. v. 
31.03.1998, Az.: 1 BvR 2167/93 u. a.; Beschl. v. 07.08.2007, Az.: 1 BvR 1941/07) dem Ge-
setzgeber gestattet, eine generalisierende Altersgrenze vorzuschreiben; eine individuelle 
Prüfung der Leistungsfähigkeit ist verfassungsrechtlich nicht erforderlich. Auch Niedersach-
sen, Brandenburg und Sachsen führen entsprechende Altersgrenzen ein bzw. behalten 
diese mit gewissen Änderungen bei. 
 
Da der Änderungsbedarf zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie und der Richtlinie 
2005/36/EG unter Berücksichtigung redaktioneller Folgeänderungen und Deregulierungen 
fast alle Paragrafen des Markscheidergesetzes erfasst, soll das Markscheidergesetz insge-
samt neu gefasst werden. Dies dient dazu, verständliche, in sich konsistente Regelungen zu 
schaffen, die dem Gebot der Rechtsklarheit und damit auch den Zielen der EG-Dienstleis-
tungsrichtlinie und der Richtlinie 2005/36/EG entsprechen.  
 
B. Im Einzelnen 
 
Zu § 1:  
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 1 des Markscheidergesetzes. Ange-
passt wurde der Änderungsnachweis zum Bundesberggesetz. Die Tätigkeiten, die Mark-
scheidern vorbehalten sind, ergeben sich insbesondere aus § 13 Nummer 4b und § 63 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 BBergG sowie der Verordnung über markscheideri-
sche Arbeiten und Beobachtungen der Erdoberfläche (Markscheider-Bergverordnung – 
MarkschBergV) vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2631), zuletzt geändert durch Art. 4 der 
Verordnung vom 10. August 1998 (BGBl. I S. 2093). Die behördliche Zuständigkeit nach dem 
Markscheidergesetz wird durch eine Zuständigkeitsverordnung geregelt. 
 
Absatz 2 setzt Artikel 10 Absatz 4 der EG-Dienstleistungsrichtlinie in nationales Recht um. 
Danach ermöglicht die Genehmigung einem Dienstleistungserbringer die Aufnahme oder die 
Ausübung der Dienstleistungstätigkeit im gesamten Hoheitsgebiet des betreffenden Mitglied-
staats, sofern nicht zwingende Gründe des Allgemeininteresses eine Genehmigung für jede 
einzelne Betriebsstätte oder eine Beschränkung der Genehmigung auf einen bestimmten 
Teil des Hoheitsgebiets rechtfertigen. Allein die Tatsache, dass die Befugnis zur Erteilung 
von Genehmigungen bei lokalen oder regionalen Behörden liegt, ist an sich kein gültiger 
Grund, der eine Beschränkung des Geltungsbereichs der Genehmigungen rechtfertigt. Statt-
dessen gilt, dass eine Genehmigung, nachdem sie einmal durch die zuständige regionale 
oder lokale Behörde gewährt worden ist, grundsätzlich durch alle anderen Behörden des 
Mitgliedstaats anerkannt werden muss. Folglich kann von einem Dienstleistungserbringer 
nicht verlangt werden, eine weitere Genehmigung von einer anderen Behörde einzuholen, 
wenn er seine Tätigkeit im gesamten Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats ausüben möchte. 
Damit war eine Regelung für die Fälle zu treffen, in denen ein Antragsteller bereits in einem 
anderen Bundesland eine Anerkennung erhalten hat. Mit dem Verzicht auf ein weiteres An-
erkennungsverfahren wird Artikel 10 Absatz 3 der EG-Dienstleistungsrichtlinie Rechnung 
getragen, wonach die Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung einer neuen Nie-
derlassung nicht zu einer doppelten Anwendung von gleichwertigen oder aufgrund ihrer Ziel-
setzung im Wesentlichen vergleichbaren Anforderungen und Kontrollen führen darf, denen 
der Dienstleistungserbringer in einem anderen oder im selben Mitgliedstaat unterworfen ist. 
Die Markscheidergesetze der einzelnen Bundesländer unterscheiden sich, was die Voraus-
setzungen der Anerkennung anbetrifft, praktisch nicht.  
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Zu § 2:  
Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen, unter denen Personen als Markscheider anzuer-
kennen sind. Absatz 1 entspricht inhaltlich im Wesentlichen der bisherigen Regelung. 
 
Absatz 2 trägt der in Artikel 16 Absatz 1 a der EG-Dienstleistungsrichtlinie formulierten Maß-
gabe Rechnung (Verbot der Diskriminierung infolge der Staatsangehörigkeit) und setzt die 
Vorgaben des Artikels 13 der Richtlinie 2005/36/EG (Anerkennungsbedingungen) um. Zwar 
enthielt der bisherige § 2 des Markscheidergesetzes vom 8. Dezember 1987 bereits Be-
stimmungen über die Gleichstellung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erworbener 
Berufsqualifikationen. Die Richtlinie 2005/36/EG enthält allerdings bestimmtere Regelungen, 
welchen Anforderungen eine Berufsqualifikation und die vorzulegenden Befähigungs- und 
Ausbildungsnachweise genügen müssen und schreibt vor, dass bei Vorliegen dieser Vor-
aussetzungen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten die Aufnahme oder Ausübung be-
stimmter Berufe unter denselben Voraussetzungen wie Inländern zu gestatten ist. 
 
Absatz 3 regelt die Gleichstellung von Ausbildungsnachweisen und Berufsqualifikationen 
gemäß Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 12 der Richtlinie 2005/36EG. 
Absatz 4 erweitert die Anwendung der Absätze 2 und 3 auf Drittstaatsangehörige, die nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaft den Angehörigen von Mitgliedsstaaten gleichge-
stellt sind. 
 
Absatz 5 (bisher Absatz 2) wurde dahingehend ergänzt, dass die Altersgrenze von 70 Jahren 
so, wie sie zum Erlöschen der Anerkennung führt (§ 5 Absatz 2 Nummer 1), auch ihre Ertei-
lung hindert (§ 2 Absatz 5 Nummer 1).  
 
Der bisherige Absatz 3 konnte gestrichen werden, ohne dass dies inhaltlich zu einer Verän-
derung führt. Die Regelbeispiele fehlender Zuverlässigkeit sind für die Auslegung des Tatbe-
standsmerkmals nicht zwingend erforderlich. Die Regelung zur fehlenden Eignung im bishe-
rigen Absatz 3 wurde aus Klarstellungsgründen beibehalten. Die Befugnis zum Erlass von 
Nebenbestimmungen im bisherigen Absatz 4 betraf nur Markscheider mit Niederlassungen 
außerhalb Nordrhein-Westfalens und wäre im Lichte der EG-Dienstleistungsrichtlinie prob-
lematisch. Eine Streichung des Absatzes ist auch unter dem Gesichtspunkt der Deregulie-
rung sinnvoll. Eine allgemeine Befugnis zur Vornahme von Nebenbestimmungen unabhängig 
vom Sitz der Niederlassung enthält im Übrigen das Verwaltungsverfahrensrecht. Einer aus-
drücklichen Regelung im nordrhein-westfälischen Markscheidergesetz bedarf es daneben 
nicht.  
 
Zu § 3:  
Die Regelung in Absatz 1 entspricht den Vorgaben des Artikels 51 der Richtlinie 2005/36/EG 
und steht in Einklang mit den Vorgaben der EG-Dienstleistungsrichtlinie. Nach Artikel 13 Ab-
satz 4 der EG-Dienstleistungsrichtlinie kann vom Instrument der Genehmigungsfiktion abge-
wichen werden, wenn dies durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses, ein-
schließlich eines berechtigten Interesses Dritter, gerechtfertigt ist. Dies trifft hier zu, da an die 
Anerkennung als Markscheider hohe Anforderungen gestellt werden, auf deren abschlie-
ßende Prüfung nicht verzichtet werden kann. Es besteht ein hohes Allgemeininteresse am 
Schutz der Gesundheit und Sicherheit der im Bergbaubetrieb Beschäftigten und am Schutz 
der Allgemeinheit vor vermeidbaren bergbaubedingten Schäden. Zugleich entspricht dies 
auch dem Interesse des einzelnen Bergbauunternehmens, dessen Risswerk von einem 
Markscheider zu führen ist. Er muss darauf vertrauen können, dass der Anerkennung des 
von ihm beauftragten Markscheiders eine vollständige behördliche Prüfung der Anerken-
nungsvoraussetzungen vorausgegangen ist. Das Instrument der Genehmigungsfiktion kann 
die Wahrung dieser Interessen nicht in jedem Fall sicherstellen. 
 
Nach Artikel 6 Absatz 1 der EG-Dienstleistungsrichtlinie stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass die Dienstleistungserbringer alle Verfahren und Formalitäten, die für die Aufnahme ihrer 
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Dienstleistungstätigkeiten erforderlich sind, über einen einheitlichen Ansprechpartner abwi-
ckeln können. Das Verfahren über eine einheitliche Stelle wird künftig in den §§ 71a bis e 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) gere-
gelt sein. 
 
Soweit Artikel 8 Absatz 1 der EG-Dienstleistungsrichtlinie verlangt, dass alle Verfahren und 
Formalitäten, die die Aufnahme oder die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit betreffen, 
problemlos aus der Ferne und elektronisch über den betreffenden einheitlichen Ansprech-
partner oder bei der betreffenden zuständigen Behörde abgewickelt werden können, besteht 
im Hinblick auf die Form kein Anpassungserfordernis, da nach § 3a Absatz 2 Satz 1 VwVfG 
NRW eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform durch die elektronische Form er-
setzt werden kann.  
 
Der bisherige Absatz 2 wurde im Wesentlichen beibehalten. Auf das Erfordernis einer amtli-
chen Übersetzung wurde verzichtet. Die allgemeine Regelung in § 23 VwVfG NRW ist inso-
weit ausreichend. Die Nummern 3 und 4 sind im Hinblick auf Antragsteller mit (Wohn-)Sitz 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland neu gefasst worden und entsprechen den Re-
gelungen des Anhangs VII der Richtlinie 2005/36/EG. Die bisherige Nummer 6 konnte ge-
strichen werden.  
 
Absatz 3 ist inhaltlich unverändert geblieben. 
 
Zu § 4: 
Nach § 4 des Markscheidergesetzes vom 8. Dezember 1987 ist die Wirksamkeit der Aner-
kennung an die Aushändigung einer Urkunde geknüpft. Die Regelung wird dahingehend ge-
ändert, dass die Wirksamkeit der Anerkennung nicht mehr von der Ausstellung und Zustel-
lung der Urkunde abhängig ist. Die Urkunde soll aber nicht ersatzlos wegfallen und soll auch 
weiterhin ausgestellt werden. Sie dient der Legitimation des Antragstellers im Rechtsverkehr, 
insbesondere auch im Zusammenhang mit von ihm erstellten Beurkundungen im öffentlichen 
Glauben (vgl. § 64 Absatz 2 S. 2 BBergG).  
 
Die bisherige Regelung zur förmlichen Verpflichtung des Antragstellers entfällt im Interesse 
der Deregulierung. Der mit ihr verfolgte Zweck, den Antragsteller zur Einhaltung einschlägi-
ger Vorschriften anzuhalten, kann auch auf andere, den Antragsteller weniger belastende 
Weise erreicht werden (allgemeine, frei zugängliche Informationen vor Antragstellung; Merk-
blatt mit den einschlägigen zu beachtenden Vorschriften). Der Verzicht auf eine förmliche 
Verpflichtung ist auch insofern gerechtfertigt, als eine persönliche Aushändigung der Ur-
kunde über die Anerkennung nicht mehr erfolgt, der Antragsteller also nicht mehr ohnehin 
bei der Anerkennungsbehörde erscheinen muss.  
 
Zu § 5: 
Die Widerruflichkeit der Markscheideranerkennung ist in Absatz 1 geregelt. Sie betrifft Sach-
verhalte, die darauf schließen lassen, dass der Markscheider sein Amt nicht ordnungsgemäß 
führt.  
 
In Absatz 2 werden Erlöschenstatbestände der Anerkennung geregelt. Die in Nummer 1 ge-
zogene Altersgrenze knüpft an den Versagungsgrund des § 2 Absatz 5 Nummer 1 an. Das 
Erlöschen der Anerkennung durch Verzicht entspricht im Wesentlichen der bisherigen Re-
gelung, nach der die Anerkennung auf Antrag aufzuheben war. Entsprechend der Regelung 
in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird mit der Regelung in Absatz 3 nur den Markscheidern eine 
Tätigkeit als Markscheider in Nordrhein-Westfalen gestattet, die die in Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 gezogene Altersgrenze noch nicht überschritten haben. Diese Regelung ist erfor-
derlich, da nicht in allen Bundesländern das Erlöschen der Anerkennung mit Erreichen der in 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gen. Altersgrenze geregelt ist. Dadurch wird hinsichtlich der Aus-
übung einer Tätigkeit in Nordrhein-Westfalen eine Gleichbehandlung der in Nordrhein-
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Westfalen anerkannten Markscheider, die mit dem Erreichen der Altersgrenze ihre Anerken-
nung verlieren und nicht mehr als Markscheider tätig werden können, gegenüber den außer-
halb des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannten Markscheidern erreicht. 
 
Absatz 4 regelt die Aufsichtsbefugnisse der zuständigen Behörde, nachdem mit der Aus-
übung der Tätigkeit als Markscheider begonnen wurde. Die Tätigkeit kann untersagt oder 
beschränkt werden, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung ganz oder teilweise 
nicht mehr vorliegen. Insbesondere werden nach Nummer 2 der Vorschrift die in einem an-
deren Land der Bundesrepublik Deutschland anerkannten Markscheider mit denjenigen 
Markscheidern gleichgestellt, denen in Nordrhein-Westfalen eine Anerkennung erteilt wurde. 
Von Absatz 4 unberührt bleibt die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Behörde für einen 
Widerruf der von ihr erteilten Markscheideranerkennung. 
 
Mit der Regelung in Absatz 5 wird Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b) der EG-Dienstleistungs-
richtlinie umgesetzt, nach dem die Mitgliedstaaten den Dienstleistungserbringer zur Über-
mittlung der genannten Informationen an den Einheitlichen Ansprechpartner zu verpflichten 
haben. Da das Anerkennungsverfahren auch über die zuständige Behörde abgewickelt wer-
den kann, ist auch diese mit in die Regelung aufzunehmen. 
 
Absatz 6 legt fest, dass die Regelungen zum Erlöschen der Anerkennung und zur Befristung 
der Tätigkeit als Markscheider aufgrund des Erreichens einer Altersgrenze von 70 Jahren (§ 
5 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3) erst zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Geltung kommen. In Nordrhein-Westfalen üben auch anerkannte Markscheider, die das 70. 
Lebensjahr bereits vollendet haben, Tätigkeiten aus, die gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen behördlich anerkannten Markscheidern vorbehalten sind. Das Markscheidergesetz 
vom 8. Dezember 1987 sieht eine Altersgrenze nicht vor, sodass das Inkrafttreten des Ge-
setzes ohne Übergangsregelung das sofortige Erlöschen der Anerkennung dieser Mark-
scheider zur Folge hätte. Bergbauunternehmer haben jedoch die Pflicht, für Gewinnungsbe-
triebe und untertägige Aufsuchungsbetriebe ein Risswerk anfertigen und in bestimmten Zeit-
abständen nachtragen zu lassen. Bestimmte Tatsachen sind unverzüglich in das Risswerk 
einzutragen. Das Risswerk von untertägigen Aufsuchungs- und Gewinnungsbetrieben und in 
eingeschränktem Umfang auch das Risswerk für übertägige Gewinnungsbetriebe (Gruben-
bild) muss dabei gemäß § 64 Absatz 1 BBergG von einem anerkannten Markscheider an-
gefertigt und nachgetragen werden. Um den vg. Markscheidern eine ordnungsgemäße 
Übergabe der laufenden Arbeiten an einen anderen Markscheider zu ermöglichen und die 
notwendige Kontinuität in der Erledigung der markscheiderischen Tätigkeiten insbesondere 
hinsichtlich der Sicherheit des bergbaulichen Betriebs, des Schutzes Beschäftigter oder 
Dritter im Betrieb, des Schutzes des Oberfläche und der Verpflichtungen des Unternehmers 
gem. § 63 Absatz 1 BBergG zu gewährleisten, wird nach Inkrafttreten des Gesetzes eine 
Übergangsfrist von zwei Jahren bis zur Geltung der Regelungen zum Erlöschen der Aner-
kennung und zur Befristung der Tätigkeit als Markscheider aufgrund des Erreichens einer 
Altersgrenze von 70 Jahren (§ 5 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3) gewährt. Die Frist ist für 
die Übergabe der Tätigkeiten, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Markscheidern 
vorbehalten sind, angemessen. 
 
Zu § 6:  
Mit der Neuregelung wird sichergestellt wird, dass Dritte sich anhand des öffentlich zugängli-
chen Verzeichnisses über die anerkannten Markscheider informieren können. Auf die in § 6 
des Markscheidergesetzes vom 8. Dezember 1987 geregelte Bekanntmachung der Erteilung 
und des Erlöschens der Anerkennung wird daher verzichtet. Die Neuregelung trägt den Er-
fordernissen des Datenschutzes Rechnung, indem die zu veröffentlichenden Daten der an-
erkannten Markscheider bestimmt werden.  
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Zu § 7: 
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 9 Absatz 1 ist im Hinblick auf die 
Neuregelung in § 1 neu gefasst worden. Die bisher in § 9 Absatz 3 des Markscheidergeset-
zes vom 8. Dezember 1987 enthaltene Regelung zur Bestimmung der Verwaltungsbehörde 
im Sinne von § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten wird nicht 
beibehalten, da eine entsprechende Regelung in eine Zuständigkeitsverordnung aufgenom-
men wird. 
 
Zu § 8: 
Absatz 1 Satz 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
Absatz 1 Satz 2 bestimmt das Außerkrafttreten des Gesetzes zum 31.12.2014. 
 
In Absatz 2 wird das Außerkrafttreten des Markscheidergesetzes vom 8. Dezember 1987 
(GV.NRW.S. 483) mit Inkrafttreten des neuen Markscheidergesetzes geregelt. 
 
Zu Artikel 7 (Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung): 
 
Zu 1.: 
Die Ergänzung des § 3 um Absatz 3 dient der Umsetzung der Artikel 6 bis 8 der EG-Dienst-
leistungsrichtlinie und führt zur Verwaltungsvereinfachung. Durch die Neuregelung kann die 
Beantragung der Anerkennung nach dem Ausführungsgesetz auch durch eine einheitliche 
Stelle abgewickelt werden.  
 
Nach Artikel 13 Absatz 3 und 4 EG-Dienstleistungsrichtlinie muss der Antrag binnen einer 
vorab festgelegten und bekannt gemachten angemessenen Frist bearbeitet werden, an-
sonsten gilt der Antrag nach Artikel 13 Absatz 4 EG-Dienstleistungsrichtlinie als genehmigt 
(Genehmigungsfiktion). Mit der Regelung des neu eingefügten Absatzes 4 wird diese Frist 
auf 6 Monate festgelegt.  
 
Zu 2.: 
Gemäß § 4 Satz 2 ist das Gesetz bis zum 31. Dezember 2009 auf seine Wirkung zu über-
prüfen. 
 
Die Voraussetzungen zur Anerkennung als geeignete Stelle im Sinne von § 305 Absatz 1 
Nummer 1 der Insolvenzverordnung sind seit 1998 in dem AG InsO geregelt.  
 
Anhand der eingehenden Anträge auf Anerkennung in den letzten Jahren hat sich gezeigt, 
dass die vorgesehenen Voraussetzungen sinnvoll sind, um ein gutes Beratungsniveau zu 
gewährleisten.  
 
Es ist absehbar, dass aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise die Verbraucherinsolvenzver-
fahren zunehmen werden. Damit wird ein Anstieg des Bedarfs an geeigneten Stellen ver-
bunden sein. Es ist daher notwendig, dass die bewährten Anerkennungsvoraussetzungen 
weiterhin Bestand haben.  
 
Den Voraussetzungen der EG-Dienstleistungsrichtlinie wird das AG InsO gerecht, da es 
auch alle Stellen anerkennt, die von einem anderen Bundesland anerkannt wurden. Da nicht 
alle Länder eine solche Regelung vorsehen, wird eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe bundes-
einheitliche Anerkennungsvoraussetzungen erarbeiten. Es ist geplant, in allen Ländern Re-
gelungen einzuführen, die unseriös arbeitende Anbieter so weit wie möglich vom Markt aus-
schließen. Mit Ergebnissen ist nicht vor Ablauf des Jahres 2009 zu rechnen. Aufgrund des 
konkreten Vorhabens der Bund-Länder-Arbeitsgruppe werden zurzeit keine landesspezifi-
schen Ergänzungen vorgenommen.  
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Um künftige Änderungen des Gesetzes allein zur Fortschreibung der Berichtspflicht zu ver-
meiden, wird das Berichtsdatum 31.12.2009 durch eine dynamische Berichtspflicht ersetzt. 
Die Landesregierung wird erneut bis zum 31. Dezember 2014 und danach alle fünf Jahre 
über die Erfahrungen mit dieser Vorschrift berichten. 
 
Zu Artikel 8 (Stiftungsgesetz) 
 
Zu Absatz 4:  
Für die Verfahren zur Anerkennung selbständiger Stiftungen nach § 2 StiftG NRW wird die 
Möglichkeit eröffnet, das Verfahren über eine einheitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e 
VwVfG NRW abzuwickeln. Dies muss nach § 71a Absatz 1 VwVfG NRW durch eine Rechts-
vorschrift ausdrücklich angeordnet werden. Hierzu dient der neue Absatz 4. 
 
Zu Absatz 5:  
Die Qualität der von den Antragstellern eingereichten Unterlagen bedürfen vielfach noch der 
Nachfrage durch die Behörde sowie  Präzisierung und Veränderung durch den Antragsteller, 
um Genehmigungsfähigkeit zu erlangen. Für die Berechnung der Frist ist außerdem zu be-
rücksichtigen, dass Prüfungen und Bescheinigungen anderer Behörden wie zum Beispiel 
des Finanzamtes in Sachen Unbedenklichkeitsbescheinigung/Gemeinnützigkeit hinzu kom-
men. 
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Zu Artikel 9 (Ausführungsgesetz zum Waffengesetz) 
 
§ 48 Absatz 4 Waffengesetz (WaffG) eröffnet dem Grunde nach alle Verfahren nach dem 
Waffengesetz für eine Abwicklung über eine einheitliche Stelle. Aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung und damit im Interesse einer sachgerechten Gefahrenabwehr (§ 8 
WaffG) enthält das Waffengesetz für Jedermann geltende erhebliche Restriktionen (z.B. 
Überprüfung der Zuverlässigkeit, der persönlichen Eignung oder der speziellen Fachkunde). 
Die Möglichkeit, waffenrechtliche Verwaltungsverfahren über eine einheitliche Stelle abzuwi-
ckeln soll auf solche Verfahren beschränkt werden, die unzweifelhaft dienstleistungsrele-
vanten Charakter haben. Hierzu gehören der Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Mu-
nition durch Waffen- oder Munitionssachverständige (§ 18 WaffG), die Erlaubnis zur ge-
werbsmäßigen Waffenherstellung und zum gewerbsmäßigen Waffenhandel (§§ 21, 21 a 
WaffG) sowie die Anzeigepflichten nach § 34 Absatz 2, 4 und 5 (Anzeigepflichten beim 
Überlassen von bestimmter Waffen). Der Landesgesetzgeber macht mit dem Ausführungs-
gesetz zum Waffengesetz von seiner verwaltungsverfahrensrechtlichen Abweichungsbefug-
nis gemäß Artikel 84 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz Gebrauch. 
 
Zu Artikel 10 (Schulgesetz) 
 
Gemäß § 118 Absatz 2 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) kön-
nen allgemein bildende Ergänzungsschulen, an denen mindestens das Bildungsziel der 
Hauptschule erreicht werden kann, den Status einer anerkannten Ergänzungsschule erhal-
ten. Dieses ist im Gegensatz zu den Anerkennungstatbeständen der Absätze 1 und 3 eine 
Genehmigungsregelung im Sinne des Artikel 4 Absatz 6 der EG-Dienstleistungsrichtlinie. 
Satz 1 setzt die verpflichtende Vorgabe des Artikel 6 Absatz 1 EG-Dienstleistungsrichtlinie 
um, wonach sicherzustellen ist, dass die Dienstleistungserbringer alle Verfahren und Forma-
litäten, die für die Aufnahme ihrer Dienstleistungstätigkeiten erforderlich sind, über einen ein-
heitlichen Ansprechpartner abwickeln können. Zukünftig ist in den Verfahren damit auf die §§ 
71a bis e VwVfG NRW abzustellen. 
Satz 2 greift die Vorgabe des Artikel 13 Absatz 3 EG-Dienstleistungsrichtlinie auf, die eben-
falls verpflichtend ist. Hiernach ist sicherstellen, dass Anträge innerhalb einer vorab festge-
legten und bekannt gemachten angemessenen Frist bearbeitet werden. Eine Frist von drei 
Monaten erscheint sowohl im Interesse der Privatschulträger als auch im Interesse der obe-
ren Schulaufsichtsbehörde  angemessen. 
Satz 3 setzt die in Artikel 13 Absatz 4 Satz 1 EG-Dienstleistungsrichtlinie vorgesehene Ge-
nehmigungsfiktion um. 
 
Zu Artikel 11 (Inkrafttreten) 
 
Der Inkrafttretenszeitpunkt des Artikels 7 Absatz 1 beruht auf dem Umstand, dass die orga-
nisatorischen und technischen Vorraussetzungen zur Anwendung der besonderen Verfah-
rensvorschriften derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen. Um den zuständigen Behörden 
ausreichend Zeit zu geben, die Einheitlichen Stellen einzurichten und sich auf die im Ge-
setzentwurf geregelten Entscheidungsfristen und Genehmigungsfiktionen einzustellen, wird 
das Inkrafttreten des Gesetzes auf den 28.12.2009 bestimmt. 
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Antrag der Grünen steht, predigen wir von den Koa-
litionsfraktionen auch immer bei den Podiumsdis-
kussionen mit den Vereinen, Verbänden und Orga-
nisationen. Nur, wir stimmen jetzt nicht zu – guter 
Antrag, falscher Antragsteller. – Das wäre ehrlich 
gewesen. Alles andere geht an der Sache vorbei. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN – Christof 
Rasche [FDP]: Das war ganz schwach!) 

Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank, Kollege 
Röken. – Jetzt hat auch noch einmal Minister Lie-
nenkämper das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister für Bauen und Ver-
kehr: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren Kollegen! Ich habe normalerweise kei-
nen Grund, den ehemaligen Leiter der Staatskanzlei 
des Saarlandes unter Ministerpräsident Lafontaine, 
Burghard Schneider, in Schutz zu nehmen. Das ist 
aber nicht irgendein Herr Schneider, sondern er ist 
Verbandsdirektor des größten wohnungswirtschaft-
lichen Verbandes von Nordrhein-Westfalen. 

(Horst Becker [GRÜNE]: Das war der Einzige 
auf eurer Seite! Und warum? Das wissen Sie 
ganz genau!) 

Er hat zu Recht festgestellt, dass dies ein intelligen-
tes Gesetz ist, Herr Kollege Röken. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsident Edgar Moron: Meine Damen und 
Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vor. Ich sehe keine, ich gucke auch gar nicht 
mehr hin. 

(Allgemeine Heiterkeit) 

Wir stimmen ab. Der Ausschuss für Bauen und 
Verkehr empfiehlt in der Beschlussempfehlung 
Drucksache 14/9730, den Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 14/6339 abzu-
lehnen. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Das sind die Koalitionsfraktio-
nen. Wer ist dagegen? – SPD und Grüne. Gibt es 
Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist die 
Empfehlung angenommen und der Antrag abge-
lehnt. 

Von nun an gibt es keine Debatten mehr, aber wir 
haben noch vieles zu entscheiden. Ich rufe auf: 

8 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Um-
setzung der Richtlinie 2000/59/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2000 über Hafenauffangeinrich-
tungen für Schiffsabfälle und Ladungsrück-
stände für das Land Nordrhein-Westfalen – 
Landes-Hafenentsorgungsgesetz – und des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen – Landeswassergesetz (LWG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9711 

erste Lesung 

Eine Debatte ist nicht vorgesehen.  

Wir stimmen ab. Der Ältestenrat empfiehlt die 
Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 
14/9711 an den Ausschuss für Umwelt, Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 
Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Dagegen? – Enthaltungen? – Einstimmig beschlos-
sen. 

Wir kommen zu: 

9 Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleis-
tungsrichtlinie im Rahmen der Normenprüfung 
in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung wei-
terer Vorschriften (DL-RL-Gesetz NRW) 
Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 

erste Lesung 

Auch hier ist eine Debatte nicht vorgesehen.  

Wir stimmen direkt ab über die Empfehlung, den 
Gesetzentwurf Drucksache 14/9738 an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie – 
federführend –, an den Hauptausschuss sowie an 
den Ausschuss für Kommunalpolitik und Ver-
waltungsstrukturreform zu überweisen. Wer 
dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer 
ist dagegen? – Enthaltungen? – Die Überweisung 
ist einstimmig beschlossen. 

Ich rufe auf: 

10 Gesetz zur Änderung des Landesreisekos-
tengesetzes (LRKG), der Trennungsentschä-
digungsverordnung (TEVO) sowie zur Ver-
längerung der Befristung des Landesum-
zugskostengesetzes (LUKG) 
Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9739 

erste Lesung 

Auch hier gibt es keine Debatte.  

Wir stimmen direkt ab über die Überweisung des 
Gesetzentwurfs Drucksache 14/9739 an den 
Haushalts- und Finanzausschuss. Wer ist dafür? – 
Wer ist dagegen? – Enthaltungen? – Die Überwei-
sung ist einstimmig beschlossen. 

Ich rufe auf: 
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Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
 
 
65. Sitzung (öffentlich) 
30. September 2009 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

10:30 bis 11:45 Uhr 
12:00 bis 13:35 Uhr 
 

Vorsitz:  Franz-Josef Knieps (CDU) 

Protokoll: Uwe Scheidel 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 OVG-Entscheidung zum Bebauungsplan für das Steinkohlekraftwerk 
Datteln 6 

Vorlage 14/2849 

− Aussprache 6 

2 Bedingungen des Verkaufs von Opel an Magna 45 

− Staatssekretär Dr. Jens Baganz (MWME) berichtet 45 

− Aussprache 49 
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Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 30.09.2009 
65. Sitzung (öffentlich) Sl/DNS 
 
 
3 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 

Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 
2010) 50 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9700 
hier: Einzelplan 08 

Vorlage 14/2793 

Der Ausschuss erklärt sich auf Vorschlag seines 
Ausschussvorsitzenden damit einverstanden, in der heutigen 
Sitzung keine mündliche Einführung in den Haushaltsplan in 
den ihn betreffenden Teilen zu erhalten, sondern eine 
entsprechende schriftliche Vorlage entgegenzunehmen. Die 
abschließende Beratung wird auf den 11. November 2009 
terminiert. 

4 10-Jahres-Programm Energetische Gebäudesanierung: In der 
Wirtschaftskrise 100.000 neue Arbeitsplätze schaffen 51 

Antrag 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 14/8876 

Ausschussprotokoll 14/917 

Der Ausschuss verständigt sich auf eine entsprechende 
Wortmeldung von Reiner Priggen (GRÜNE) als Vertreter der 
anstragstellenden Fraktion darauf, wegen der 
fortgeschrittenen Zeit auf eine Debatte zu verzichten und 
diese im Rahmen des nächsten Plenums zu führen. 

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wird mit 
Stimmenmehrheit der Koalitionsfraktionen gegen das Votum 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. 
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5 Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-

Westfalen (EA-Gesetz NRW) 52 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/8947 

Ausschussprotokoll 14/918 

− Aussprache 52 

Der Ausschuss erklärt sich damit einverstanden, die 
abschließende Beratung des Gesetzentwurfs der 
Landesregierung Drucksache14/8947 in die nächste Sitzung 
des AWME zu schieben. 

6 Gesetz zur Durchführung des Bundesgesetzes zur Förderung 
Erneuerbarer Energien im Wärmebereich in Nordrhein-Westfalen 
(EEWärmeG-DG NRW) 55 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9737 

− Verfahrenshinweise des Ausschussvorsitzenden 55 

7  Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen 
der Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung 
Weitere Vorschriften (DL-RL-Gesetz NRW) 56 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 

Der Ausschuss erklärt sich einvernehmlich mit dem 
Vorschlag seines Ausschussvorsitzenden einverstanden, die 
Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände 
anzuschreiben, ihr den Gesetzentwurf zu übermitteln und 
Gelegenheit zu geben, dem Ausschuss innerhalb von vier 
Wochen eine Stellungnahme zukommen zu lassen. 

Die abschließende Beratung und Abstimmung zum 
Gesetzentwurf wird in der Dezember-Sitzung des 
Ausschusses durchgeführt. 
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65. Sitzung (öffentlich) sl-hoe 
 
 
7  Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der 

Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung Weitere Vor-
schriften (DL-RL-Gesetz NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 
 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache14/9738, so Ausschussvorsit-
zender Franz-Josef Knieps, sei nach der ersten Lesung durch Plenarbeschluss 
vom 9. September 2009 an den hiesigen Ausschuss zur federführenden Beratung 
sowie zur Mitberatung an den Hauptausschuss und den Ausschuss für Kommunalpo-
litik und Verwaltungsstrukturreform überwiesen worden. Der AWME berate in seiner 
heutigen Sitzung erstmalig über den Gesetzentwurf und solle über das weitere Bera-
tungsverfahren befinden. 
Da bei dem Gesetzentwurf wesentliche Belange der Gemeinden und Gemeindever-
bände berührt seien, müssten gemäß Anlage 9 der Geschäftsordnung des Landtags 
Nordrhein-Westfalen die Kommunalen Spitzenverbände Gelegenheit zur Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf erhalten. Das Gesetz selber trete laut Gesetzentwurf am 
28. Dezember 2009 in Kraft.  

Der Ausschuss erklärt sich einvernehmlich mit dem Vor-
schlag seines Ausschussvorsitzenden einverstanden, die Ar-
beitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände anzu-
schreiben, ihr den Gesetzentwurf zu übermitteln und Gele-
genheit zu geben, dem Ausschuss innerhalb von vier Wo-
chen eine Stellungnahme zukommen zu lassen. 

Die abschließende Beratung und Abstimmung zum Gesetz-
entwurf wird in der Dezember-Sitzung des Ausschusses 
durchgeführt. 
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Ausschuss für Kommunalpolitik  
und Verwaltungsstrukturreform 
 
 
79. Sitzung (öffentlich) 
30. September 2009 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

 

Vorsitz:  Edgar Moron (SPD) 

Protokoll: Stefan Ernst, Michael Roeßgen 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-
Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im 
Haushaltsjahr 2010 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2010) 5 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9702 

– Anhörung der kommunalen Spitzenverbände NRW und der  
Landschaftsverbände NRW 

− Dr. Dörte Diemert (Städtetag)  
Stellungnahme 14/2848 5 

− Andreas Wohland (Städte- und Gemeindebund)  
Stellungnahme 14/2848 8 

− Dr. Christian von Kraack (Landkreistag)  
Stellungnahme 14/2848 10 

- 69 -
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79. Sitzung (öffentlich) rß 
 
 

− Dr. Georg Lunemann (Landschaftsverband Westfalen-Lippe)  
gemeinsame Stellungnahme 14/2846 mit LVR 12 

− Fragerunde 17 

2 Wahlanfechtungen in Dortmund 28 

auf Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Vorlage 14/2831 

– Bericht der Landesregierung 

− Diskussion 28 

3 Sitzverteilung in den Ausschüssen der Gemeindevertretungen in 
NRW 29 

auf Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Vorlage 14/2832 

– Bericht der Landesregierung 

Der Ausschuss verzichtet auf eine ergänzende mündliche 
Berichterstattung und auf Nachfragen. 

4 Anwendung der Gemeindeordnung: Rederecht in einer Sitzung des 
Rates 30 

Vorlage 14/2829 
Zuschrift 14/1826 

– Bericht des Innenministeriums 

Der Ausschuss betrachtet nach der Darstellung in der 
Vorlage 14/2829 die Angelegenheit als geklärt und somit als 
erledigt. 
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5 Rückzahlung überzahlter Einheitslasten an die Kommunen 31 

auf Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Vorlage 14/2835 

– Bericht der Landesregierung 

− Diskussion 31 

6 Finanzierung von Eigenanteilen von Nothaushaltskommunen 33 

auf Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Vorlage 14/2836 

– Bericht der Landesregierung 

Der Ausschuss verzichtet auf eine ergänzende mündliche 
Berichterstattung, führt aber zu dem Thema eine 
ausführliche Debatte. 

7 Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen 
der Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (DL – RL-Gesetz NRW) 41 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 

Der Ausschuss kommt überein, auf ein Votum an den 
federführenden Ausschuss zu verzichten, da die SPD 
beabsichtigt, dort noch einen Änderungsantrag einzubringen. 

8 Entwurf einer Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich der 
Jugendwohlfahrt nach dem Jugendschutzgesetz, dem 
Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe – und dem 
Jugendfreiwilligendienstegesetz (ZuVo JuWo) 42 

Vorlage 14/2785 

Der Ausschuss nimmt den Verordnungsentwurf ohne 
Aussprache zur Kenntnis. 
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79. Sitzung (öffentlich) rß 
 
 
7 Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der 

Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Vor-
schriften (DL – RL-Gesetz NRW)  

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 

Vorsitzender Edgar Moron schickt voraus, der Gesetzentwurf sei vom Plenum an 
den Wirtschaftsausschuss – federführend –, an den Hauptausschuss und an unseren 
Ausschuss überwiesen worden. Der federführende Ausschuss wolle gern die Bera-
tung abschließen und bitte um unser Votum.  

Hans-Willi Körfges (SPD) erklärt, die SPD-Fraktion beabsichtigt, noch einen Ände-
rungsantrag im Hauptausschuss einzubringen. Insoweit bitte er darum, kein Votum 
an den federführenden Ausschuss abgeben.  

Der Ausschuss kommt überein, auf ein Votum an den feder-
führenden Ausschuss zu verzichten, da die SPD beabsich-
tigt, dort noch einen Änderungsantrag einzubringen.  
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Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
 
 
67. Sitzung (öffentlich) 
11. November 2209 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

10:30 Uhr bis 13:30 Uhr 

14:30 Uhr bis 14:40 Uhr 

 

Vorsitz:  Franz-Josef Knieps (CDU) 

Protokoll: Thilo Rörtgen 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

Der Ausschuss beschließt, die ursprüngllichen Tagesord-
nungspunkte 11 „Gesetz zur Schaffung von mehr Transpa-
renz in öffentlichen Unternehmen im Lande Nordrhein-
Westfalen“, Gesetzentwurf der Landesregierung in der Druck-
sache 14/10027, und 12 „Managergehälter: Anstand wahren 
und Transparenz gewährleisten“, Antrag der Fraktion der SPD 
in der Drucksache 14/9762, von der Tagesordnung abzuset-
zen. 

1 Aktuelle Viertelstunde 7 

Opel: Wie geht es nach der Entscheidung von GM weiter? 

− Bericht durch Ministerin Christa Thoben (MWME) 7 

− Aussprache 9 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 

Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 
2010) 14 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9700 

hier: Einzelplan 08 

Vorlagen 14/2793 und 14/2856 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der Grünen-Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der SPD-
Fraktion lehnt der Ausschuss den Änderungsantrag der 
Grünen-Fraktion ab. 

Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen sowie gegen die 
Stimmen der Oppositionsfraktionen stimmt der Ausschuss 
dem Einzelplan 08 zu. 

3 Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-
Westfalen (EA-Gestz NRW) 20 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/8947 

APr 14/918 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen sowie gegen die 
Stimmen der Oppositionsfraktionen lehnt der Ausschuss den 
Änderungsantrag der Oppositionsfraktionen ab. 

Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen sowie gegen die 
Stimmen der Oppositionsfraktionen stimmt der Ausschuss 
dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zu. 

Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen sowie gegen die 
Stimmen der Oppositionsfraktionen stimmt der Ausschuss 
dem Gesetzentwurf der Landesregierung in geänderter 
Fassung zu. 
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67. Sitzung (öffentlich) rt-hoe 
 
 
4 Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen 

der Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (DL-RL-Gesetz NRW) 22 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 

Stellungnahme 14/2903 

Der Ausschuss beschließt, über den Gesetzentwurf am 
9. Dezember abschließend zu beraten. 

5 Stand der Planungen von Factory Outlet Centern (FOC) in NRW 23 

Bericht der Landesregierung 

− Aussprache 23 

6 Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen 27 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 14/9265 

Der Ausschuss vertagt die Behandlung des Gesetzentwurfs. 

7 OVG-Entscheidung zum Bebauungsplan für das Steinkohlekraftwerk 
Datteln 28 

Bericht der Landesregierung 
 
Vorlagen 14/2849, 14/2887, 14/2951 und 14/2952 

– Beratung 

8 Der Bau des E.ON-Kraftwerks in Datteln muss im Interesse der 
Zukunft des Industriestandortes Nordrhein-Westfalen schnell 
vollendet werden! 34 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
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Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 11.11.2209 
67. Sitzung (öffentlich) rt-hoe 
 
 
4 Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der 

Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Vor-
schriften (DL-RL-Gesetz NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 

Stellungnahme 14/2903 

Vorsitzender Franz-Josef Knieps teilt mit, der Gesetzentwurf der Landesregierung 
sei nach der ersten Lesung durch Plenarbeschluss vom 9. September 2009 an den 
Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie zur Federführung sowie zur Mitbera-
tung an den Hauptausschuss und den Ausschuss für Kommunalpolitik und Verwal-
tungsstrukturreform überwiesen worden. In der Sitzung am 30. September habe man 
über den Gesetzentwurf erstmalig beraten und sich darauf verständigt, zunächst die 
kommunalen Spitzenverbände anzuschreiben und ihnen Gelegenheit zu einer Stel-
lungnahme zu dem Gesetzentwurf zu geben. Dies sei in der Anlage 9 der Geschäfts-
ordnung so vorgesehen. Die kommunalen Spitzenverbände hätten von der Möglichkeit 
zur Stellungnahme Gebrauch gemacht. Ihre Einlassungen seien als Stellungnahme 
14/2903 umgedruckt und allen Abgeordneten zur Verfügung gestellt worden. 
Heute bestehe die Gelegenheit, über den Gesetzentwurf unter Einbeziehung der 
Stellungnahme zu beraten. Eine abschließende Beratung sei noch nicht möglich, da 
die beiden mitberatenden Ausschüsse noch bis zum 2. Dezember die Möglichkeit 
hätten, ein Votum abzugeben. Er schlage daher vor, die abschließende Beratung 
und Abstimmung in der Sitzung am 9. Dezember 2009 vorzusehen. 

Reiner Priggen (GRÜNE) schlägt vor, heute auf eine Debatte zu verzichten und in 
der Sitzung am 9. Dezember abschließend darüber zu beraten. – Der Ausschuss ist 
damit einverstanden.  
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Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
 
 
69. Sitzung (öffentlich) 
9. Dezember 2009 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

10:30 Uhr bis 11:55 Uhr 

 

Vorsitz:  Franz-Josef Knieps (CDU) 

Protokoll: Niemeyer 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

hier: Antrag auf Absetzung des TOP 3: Gesetz zur Durchführung des 
Bundesgesetzes zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärme-bereich 
in Nordrhein-Westfalen 

Der Ausschuss lehnt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD 
und Grünen den Antrag der Fraktion der SPD und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Absetzung des TOP 3 
ab.  
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69. Sitzung (öffentlich) nie 
 
 
1 Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rah- 

men der Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (DL-RL-Gesetz NRW) (Anlage) 7 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 

Stellungnahme 14/2903 

- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag der Ministerin, 
gemeinsam über einen Änderungsantrag zur plenaren 
Beratung nachzudenken. 
Der Ausschuss billigt dann den Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP mit den Stimmen der 
antragstellenden Fraktionen bei Enthaltung der Fraktionen 
von SPD und Grünen. 
Abschließend stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf 
ebenfalls mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei 
Enthaltung der Oppositionsfraktionen zu. 

2 Zweites Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im 
Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand 
und Energie (Anlage) 11 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9853 
APr 14/1013 

- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 

Der Ausschuss billigt den Änderungsantrag der Fraktionen 
von CDU und FDP mit den Stimmen der Antragstellerinnen 
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen. 
Anschließend stimmt der Ausschuss mit demselben 
Stimmenverhältnis dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
einschließlich der gerade angenommenen Änderungen zu. 

- 82 -



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 14/1020 
Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 09.12.2009 
69. Sitzung (öffentlich) nie 
 
 
1 Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der 

Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Vor-
schriften (DL-RL-Gesetz NRW) (Anlage) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 
Stellungnahme 14/2903 
- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 

(vom Plenum nach der ersten Lesung am 9. September 2009 an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Mittelstand und Energie zur Federführung sowie zur Mitberatung an den 
Hauptausschuss und den Ausschuss für Kommunalpolitik und Verwaltungsstrukturre-
form überwiesen) 

Vorsitzender Franz-Josef Knieps verweist auf die vom Ausschuss nach der erst-
maligen Befassung mit dem Gesetzentwurf am 30. September einvernehmlich erbe-
ten Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände, die unter der Nr. 14/2903 vor-
liege. 
In seiner Sitzung am 11. November habe der Ausschuss auf Vorschlag von Reiner 
Priggen auf die Beratung des diesen Gesetzentwurf betreffenden Tagesordnungs-
punktes verzichtet und sich lediglich auf die Durchführung der abschließenden Bera-
tung und Abstimmung in der heutigen Sitzung verständigt.  
Der mitberatende Ausschuss für Kommunalpolitik habe den Gesetzentwurf inzwi-
schen ohne Votum weitergeleitet und der ebenfalls mitberatende Hauptausschuss 
sich innerhalb der Frist bis zum 2. Dezember nicht geäußert.  

Reiner Priggen (GRÜNE) erkundigt sich nach dem sachlichen Grund für die Zu-
sammenfassung der Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie mit der Änderung 
der Landesbauordnung in einem Gesetzentwurf. Nach seinem Eindruck werde in die 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie etwas mit hineingepackt, was nicht dorthin 
gehöre. 
Außerdem interessiere ihn, ob neben der Stellungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände zur Änderung der Landesbauordnung noch weitere, beispielsweise von der 
Architektenkammer und anderen Betroffenen aus dem baugewerblichen Bereich, 
vorlägen. Die Grünen jedenfalls hätten diese, wenn es sie denn gäbe, nicht erhalten. 

MR’in Diephaus (MWME) erläutert, die im Rahmen der Gesetzgebung durchgeführ-
te Abstimmung mit den einzelnen Ressorts unter der Überschrift, welche Vorschriften 
sich für eine Novellierung zum jetzigen Zeitpunkt anböten, habe das Ministerium für 
Bauen und Verkehr die von der Bauministerkonferenz entwickelte Musterbauordnung 
mit bundeseinheitlichen Formulierungen genannt. Entsprechend der Verfahrenswei-
se der anderen Bundesländer, über die Umsetzung der EG-Richtlinie hinausgehende 
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Materien mit in das Artikelgesetz aufzunehmen, habe man entschieden, bezüglich 
der Landesbauordnung ebenso vorzugehen.  
Was die Stellungnahmen anbelange, so hätten die schon während der Erarbeitung 
des Regierungsentwurfs darum von der Landesregierung gebetenen kommunalen 
Spitzenverbände und die Kammern solche eingebracht und diese zur Anhörung des 
Landtags jeweils wortgleich nochmals zugesandt.  
Der Kabinettvorlage lasse sich entnehmen, weshalb die Landesregierung letztendlich 
den Vorschlägen der Verbände und Kammern nicht gefolgt sei. Dort heiße es: 
„Aufgrund der seit 2006 ergangenen Rechtsprechung zu den von der Grundstücks-
grenze abgerückten Außenwänden in der geschlossenen Bauweise ist es aber frag-
lich, ob die vorliegenden Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände nicht weite-
res Konfliktpotenzial in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung erzeugen. Die 
vorgeschlagenen Ergänzungen werden deshalb als nicht geeignet angesehen, um 
sie kurzfristig, das heißt in diesem Verfahren, umsetzen zu können.“  
Insbesondere der Vorschlag der Ingenieurkammer Bau könnte aber als Grundlage 
für weitere Überlegungen zur Weiterentwicklung des Abstandsflächenrechts dienen.  

Reiner Priggen (GRÜNE) bezieht sich als Nächstes auf das Markscheidergesetz, 
welches in seiner Neufassung mit der Begrenzung der Berufsausübung auf das 70. 
Lebensjahr eine Altersdiskriminierung enthalte. Für andere freie Berufe existierten 
vergleichbare Regelungen nicht.  

Nach Auskunft von Bergvermessungsdirektor Ulrich Kaiser (MWME) sei eine 
ähnliche Regelung auch u. a. im Sachverständigenwesen eingeführt worden. Der 
sachliche Grund für die Aufnahme dieses Kriteriums liege in den besonderen Anfor-
derungen an die körperliche und geistige Gesundheit bei Ausübung des Berufs als 
Markscheider, was insbesondere für die Tätigkeit im Bergbauwesen zum Tragen 
komme, da sich ein Markscheider auch unter Tage über die Verhältnisse informieren 
können müsse und seine Aufgabe nicht nur darin bestehe, am Schreibtisch Gruben-
bild oder Risswerk zu unterschreiben. Die Altersgrenze solle nicht nur die Sicherheit 
des Markscheiders selber, sondern auch die der Beschäftigten im Betrieb und des 
Betriebes ansonsten gewährleisten. 

Reiner Priggen (GRÜNE) verweist auf die nicht im Steinkohlebergbau tätigen Mark-
scheider, für die diese Regelung „Schluss mit 70 Jahren“ ebenso gelten solle - und 
das angesichts andererseits der Einführung der „Rente ab 67“. 

Als ausdrücklich nicht gewollt bezeichnet BVD Ulrich Kaiser (MWME) Einzelfallre-
gelungen. Bei einer generellen Regelung jedoch müsse man berücksichtigen, dass 
Markscheider, wenn sie die Anerkennung besäßen, alle auch in jedem Bergbauzweig 
und damit auch untertägig ihren Beruf ohne Vorbehalte ausüben dürften, was Anlass 
für die Einziehung einer Altersgrenze liefere. 

- 84 -



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 14/1020 
Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 09.12.2009 
69. Sitzung (öffentlich) nie 
 
 
Im Übrigen gebe es nur einen einzigen, über 70 Jahre alten Markscheider in Nord-
rhein-Westfalen, der noch seinem Beruf nachgehe. Diesem helfe die Übergangsre-
gelung von zwei Jahren zur Übergabe der Geschäfte an einen Kollegen.  

Oliver Wittke (CDU) dankt Reiner Priggen für den Hinweis auf die Problematik. Er, 
Wittke, teile die Argumente des Ministeriums ausdrücklich nicht. Denn mit der glei-
chen Argumentation könnte man in den unterschiedlichsten Bereichen Altersgrenzen 
setzen, so etwa bei der Vergabe von Führerscheinen, bei der Betreuung von Kindern 
etc. Nach dem Stand der Wissenschaft jedoch hänge die Entscheidung, ob jemand 
den Anforderungen einer Tätigkeit gewachsen sei, von der persönlichen Befähigung 
und Eignung ab.  
Die 70-Jahre-Grenze bedeute zudem eine Form der Altersdiskriminierung.  
Seine Fraktion behalte sich vor, den Sachverhalt genauer zu prüfen und zur plenaren 
Beratung eventuell einen Änderungsantrag einzubringen. 

Die Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie, Christa Thoben, zeigt sich 
von der Lösung mittels einer Altersgrenze ebenfalls nicht hundertprozentig über-
zeugt, verweist aber auf ähnliche Regelungen in den anderen Bundesländern.  

Oliver Wittke (CDU) bescheinigt wegen der von einem Markscheider zu erfüllenden 
besonderen Voraussetzungen die Notwendigkeit, auf dessen gesundheitliche Eig-
nung zu achten. Diese gesundheitliche Eignung jedoch an einer Altersgrenze fest-
zumachen, erscheine angesichts der in starkem Maße von dem jeweiligen Alter un-
abhängigen individuellen Leistungsfähigkeit der Einzelnen nachweislich falsch.  

Auf eine entsprechende Frage von Thomas Eiskirch (SPD) hin erklärt BVD Ulrich 
Kaiser (MWME), nicht nur die Neuzulassung solle ab dem 70. Lebensjahr ausge-
schlossen sein, sondern ebenso verliere ein Markscheider mit dem 70. Lebensjahr 
eine schon vorhandene Anerkennung. Er dürfe dann zwar das Grubenbild nicht mehr 
führen, doch bedeute das für ihn als in der Regel Diplom-Ingenieur für Markscheide-
wesen keine Einschränkung seiner Berufsfreiheit, da er weiterhin als Ingenieur tätig 
sein könne. Mit dem Verlust der Anerkennung verbinde sich für ihn also lediglich das 
Verbot, das nach Bundesberggesetz vorgeschriebene Grubenbild zu erstellen.  

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag der Ministerin, gemein-
sam über einen Änderungsantrag zur plenaren Beratung 
nachzudenken.  
Der Ausschuss billigt dann den Änderungsantrag der Frakti-
onen von CDU und FDP mit den Stimmen der antragstellen-
den Fraktionen bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen.  
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Abschließend stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf 
ebenfalls mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Ent-
haltung der Oppositionsfraktionen zu. 
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Änderungsantrag 

Drucksache 1 ~/XXXX 

der Fraktion der COU und 
der Fraktion der FDP 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung 'Gesetz zur Umsetzung der EG- 
Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der Nomenprtifung in Nordrhein-Westfalen 
und zur Änderung weiterer Vorschriften 
(DL-RL-Gesetz NRW) 

Drucksache 1 LU9738 vorn 26.08.2009 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Umsetzung der EG- 
DienstFeistungsrichtlinie irn Rahmen der Normenpriifung in Nordrhein-Westfalen und .zur 
Änderung weiterer Vorschriften (DL-RL-Gesetz NRW) (DE. 14f9738) wird wie folgt geändert: 

1. Im ,,Teil 3 Ministerium frir Arbeit, Gesundheit und Soziales" wird folgender Artikel 3 

(neu) zusätzlich aufgenommen: 

Ausf ü;hrungsgesetz zum Sprengstoffgesetz 

9 1 
Abweichend von 5 36 Absatz 6 des  Gesetzes Qber explosionsgefahrllche Stotre 

(Sprengstoffgesetz - SprengG) vomf 0. September 2002 (BGBI. 1 S.3518), zuletzt geandert 

durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesettes vorn 17. Juli 2009 (BGBI. I 

5. 20621, können in Nordrhein-Westfalen lediglich folgende Venniaftungsverfahren über eine 

einheitliche Stelle nach den Yorschrifien des Ve~ialtungcveifahrensgesetzes abgewickelt 

werden: 

1.  Erlaubnis nach 5 7 SprengG zum Umgang oder Verkehr mit expfosionsgefährlichen 

Stoffen . 
2. Befähigungsschein nach 5 2Q SprengG für die Tätigkeit als verantwortliche Person 
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Dieses Gesetz tritt arn 1. Januar 201 0 in Kraft und am 31. Dezember 201 4 außer Kraft." 

I .  Die Artikel 3 bis 10 werden die Artikel 4 bis 11. 

2. Die Begrhdung wird wie folgt ergänz?: 

Zu Artikel 3 
5 36 Absatz 6 Sprengstoffgesetz (SprengG) eröffnet dem Grunde nach alle Verfahren nach 
dem Sprengstotfgeseiz und nach den darauf gesMMen Verordnungen für eine Abwicklung 
über eine einheitliche Stelle. Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und 
damit im Interesse einer sachgerechten Gefahrenabwehr enthält das Sprengstoffgesetz fUr 
Jedermann geltende erhebliche Restriktionen (z.B. Übetprijfung der Zuverlässigkeit, der 
persönlichen Eignung oder der speziellen Fachkunde). Die Möglichkeit, 
sprengstoffrechtliche Verwaltungsverfahren biber eine einheitliche Stelle abzuwickeln soll 
auf solche Verfahren beschränkt werden, die unzweifelhaft dienstleictungsrelevanten 
Charakter haben. Dies gilt fiir den gewerbsmäßigen Umgang und der Verkehr mit 
explosionsgefähr~ichm Stoffen aufgrund einer Erlaubnis nach 5 7 SprengG und für die 
Tätigkeit als verantwortliche Person aufgrund eines Befähigungsscheins nach 5 20 
SprengG. Der Landesgesetzgeber macht mit dem Ausfühningsgesetz zum 
Sprengstoffgesetz von seiner verwaltungsverfahrencrechtlichen Abweichungsbefugnis 
gemäß Artikel 84 Absatz 1 
Satz 2 Grundgesetz Gebrauch." 

11. In Artikel 5 (Änderung des Landesabfallgesetzes) wird bei Buchstabe b) der Satz 3 
des Normtextes wie folgt geändert: 

,§ 42 a Abs 2 Satz 2 bis 4 des Venualtungsverfa hrensgesetzes gilt entsprechend. " 

Beqründuna zu Artikel 5: 

Beim derzeitigen Verweis auf 5 42 a Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsvetfahrensgesetzes 
handelt es sich um einen redaktionellen 'Fehler. 

Datum des Originals: 07.1 2.2008/Ausgegeben: 07.12.2009 

Dle Vefiffentlihungen des Landiags Norditiein-Westfalen sirtd einzeln w e n  eine Schutzgebühr beim Archlv des Landtags Mrdrhein- 
W&falwi, 4 m  Düsseldon. Pmtfach 10 I 1  43, Telefon (021 1) 884 - 2439, zu beslehen. Der kostenfreie bbrui ist such m6glich Ober das 
Internet-Angebot des Landtags Nardheh-Wastfalen unter www.ladtag.nrw.de 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
 
des Ausschusses für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
 
 
zu dem Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 
 
 
 
Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der Normenprü-
fung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderungen weiterer Vorschriften (DL-RL-Gesetz 
NRW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichterstatter Abg. Franz-Josef Knieps CDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 14/9738 - wird mit folgenden Ände-
rungen angenommen:  
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I. Im „Teil 3 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales“ wird folgender Artikel 3 

(neu) zusätzlich aufgenommen: 
 
 „Artikel 3 
 Ausführungsgesetz zum Sprengstoffgesetz 
 
 § 1 
 
 Abweichend von § 36 Absatz 6 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe (Spreng-

stoffgesetz – SprengG) vom10. September 2002 (BGBl. I S.3518), zuletzt geändert durch 
das Vierte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2062), können in Nordrhein-Westfalen lediglich folgende Verwaltungsverfahren über eine 
einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewi-
ckelt werden: 

 
1. Erlaubnis nach § 7 SprengG zum Umgang oder Verkehr mit explosionsgefährlichen 

Stoffen. 
 
2. Befähigungsschein nach § 20 SprengG für die Tätigkeit als verantwortliche Person 

 
§ 2 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft und am 31. Dezember 2014 außer Kraft.“ 
 
Die Artikel 3 bis 10 werden die Artikel 4 bis 11. 
 
 
 

II. In Teil 4 Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz wird Artikel 5 (Änderung des Landesabfallgesetzes) bei Buchstabe b) 
der Satz 3 des Normtextes wie folgt geändert: 

 
 „§ 42 a Abs. 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend.“  
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Bericht 
 
A Allgemeines  
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung, "Gesetz zur Umsetzung der EG-
Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur Än-
derungen weiterer Vorschriften (DL-RL-Gesetz NRW)", Drucksache 14/9738, wurde am 
9. September 2009 durch Plenarbeschluss an den Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie zur Federführung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Kommunalpolitik und 
Verwaltungsstrukturreform und den Hauptausschuss überwiesen.  
 
 
Laut Gesetzentwurf der Landesregierung sei die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt 
(Abl. EG Nr. I 376, S. 36) – EG-Dienstleistungsrichtlinie - bis zum 28. Dezember 2009 in na-
tionales Recht umzusetzen. Ziel der Richtlinie sei es, administrative und rechtliche Hinder-
nisse für Dienstleister abzubauen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Dienstleistungssektors 
innerhalb der Europäischen Union zu stärken. Sie gelte als zentrales Element zur Umset-
zung der „Lissabonstrategie“ für Wachstum und Arbeitsplätze. 
 
Die EG-Dienstleistungsrichtlinie diene der Konkretisierung der Art. 43 EG-Vertrag (Niederlas-
sungsfreiheit) und Art. 49 EG-Vertrag (Dienstleistungsfreiheit). Sie solle es in Zukunft euro-
päischen Dienstleistern erleichtern, von den hierin verbrieften Grundfreiheiten Gebrauch zu 
machen. 
 
Die Richtlinie sehe unter anderem vor, dass das gesamte dienstleistungsbezogene Recht 
der Mitgliedstaaten daraufhin zu überprüfen sei, inwieweit dieses „einfach genug“ sei (Artikel 
5 Absatz 1 EG-Dienstleistungsrichtlinie) und ob es in Widerspruch zu bestimmten Bestim-
mungen der Richtlinie stehe. Die Mitgliedstaaten seien verpflichtet, bis zum 28. Dezember 
2009 ihre Normen entsprechend anzupassen. Der Gesetzentwurf setze im Wesentlichen die 
Ergebnisse der oben angeführten Normenprüfung um. Darüber hinaus entstünden Berichts-
pflichten gegenüber der Europäischen Kommission, welche separat elektronisch übermittelt 
würden. 
 
Die oben angeführte Vereinfachung für Dienstleister solle allerdings nicht nur dadurch reali-
siert werden, dass Normanpassungen durchgeführt würden. So solle die Aufnahme und Aus-
übung der Tätigkeit eines Dienstleisters auch dadurch erleichtert werden, dass dieser ein 
Verfahren über die "einheitliche Stelle" abwickeln könne, ein möglich gestellter Antrag inner-
halb einer vorab festgelegten Entscheidungsfrist bearbeitet werde und ggf. bei Verstreichen 
dieser Frist eine Genehmigungsfiktion eintrete. Diese Regelungen seien verfahrensrechtlich 
zukünftig in den §§ 42a und 71a ff. VwVfG NRW geregelt. Sie müsse durch Verweise in den 
jeweiligen Fachrechten, für die der Anwendungsbereich der EG-Dienstleistungsrichtlinie er-
kannt wurde, ausdrücklich angeordnet werden. 
 
Adressat der Normenprüfung sei jede Körperschaft und/oder Anstalt des öffentlichen Rechts, 
welche eigenständig Recht erlassen habe. Die Überprüfung der Normen findet eigenständig 
und selbstverantwortlich für den eigens erlassenen Normbereich statt. Die Länder seien Ad-
ressat der Gesetzesänderungen, welche in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fallen. 
 
In Nordrhein-Westfalen wurde das gesamte Landesrecht auf die Vereinbarkeit mit der EG-
Dienstleistungsrichtlinie überprüft. Die hieraus notwendigen Gesetzesänderungen würden 
überwiegend mit dem Entwurf des „Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie 
im Rahmen der Normenprüfung Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Vorschriften 
(DL-RL-Gesetz NRW)“ vollzogen. Rechtsverordnungen der Landesregierung würden geson-
dert geändert. Um eine Inländerdiskriminierung auszuschließen, gelten die Vorschriften der 
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EG-Dienstleistungsrichtlinie ebenfalls für inländische und nicht grenzüberschreitende Sach-
verhalte.  
 
Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass noch vereinzelt Gesetzesanpassungen 
außerhalb des vorliegenden Gesetzesentwurfes zur Umsetzung der EG-
Dienstleistungsrichtlinie notwendig würden. 
 
 
 
B Beratungsverfahren  
 
Der mitberatende Ausschuss für Kommunalpolitik und Verwaltungsstrukturreform hat sich 
einvernehmlich darauf verständigt, zu dem Gesetzentwurf kein Votum abzugeben. 
 
Der ebenfalls mitberatende Hauptausschuss hat sich innerhalb der Mitberatungsfrist nicht zu 
dem Gesetzentwurf geäußert.  
 
Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie hat über den Gesetz-
entwurf in seinen Sitzungen am 30. September 2009 und 11. November 2009 beraten. Der 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände wurde Gelegenheit gegeben, sich zu 
dem Gesetzentwurf zu äußern. Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände trägt die Nummer 14/2903. 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Mittelstand und Energie am 9. Dezember 
2009 legten die Fraktionen von CDU und FDP den nachfolgend abgedruckten Änderungsan-
trag als Tischvorlage vor.  
 
Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP:  
 
"Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Umsetzung der EG-
Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur Än-
derung weiterer Vorschriften (DL-RL-Gesetz NRW) (Drs. 14/9738) wird wie folgt geändert: 
 
I. Im „Teil 3 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales“ wird folgender Artikel 3 

(neu) zusätzlich aufgenommen: 
 

„Artikel 3 
 
Ausführungsgesetz zum Sprengstoffgesetz 
 
§ 1 
Abweichend von § 36 Absatz 6 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe (Spreng-
stoffgesetz – SprengG) vom10. September 2002 (BGBl. I S.3518), zuletzt geändert durch 
das Vierte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2062), können in Nordrhein-Westfalen lediglich folgende Verwaltungsverfahren über eine 
einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewi-
ckelt werden: 
3. Erlaubnis nach § 7 SprengG zum Umgang oder Verkehr mit explosionsgefährlichen 

Stoffen. 
4. Befähigungsschein nach § 20 SprengG für die Tätigkeit als verantwortliche Person 
 
§ 2 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft und am 31. Dezember 2014 außer Kraft.“ 
1. Die Artikel 3 bis 10 werden die Artikel 4 bis 11. 
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2. Die Begründung wird wie folgt ergänzt: 
 
Zu Artikel 3 
§ 36 Absatz 6 Sprengstoffgesetz (SprengG) eröffnet dem Grunde nach alle Verfahren 
nach dem Sprengstoffgesetz und nach den darauf gestützten Verordnungen für eine Ab-
wicklung über eine einheitliche Stelle. Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung und damit im Interesse einer sachgerechten Gefahrenabwehr enthält das Spreng-
stoffgesetz für Jedermann geltende erhebliche Restriktionen (z.B. Überprüfung der Zu-
verlässigkeit, der persönlichen Eignung oder der speziellen Fachkunde). Die Möglichkeit, 
sprengstoffrechtliche Verwaltungsverfahren über eine einheitliche Stelle abzuwickeln soll 
auf solche Verfahren beschränkt werden, die unzweifelhaft dienstleistungsrelevanten 
Charakter haben. Dies gilt für den gewerbsmäßigen Umgang und der Verkehr mit explo-
sionsgefährlichen Stoffen aufgrund einer Erlaubnis nach § 7 SprengG und für die Tätig-
keit als verantwortliche Person aufgrund eines Befähigungsscheins nach § 20 SprengG. 
Der Landesgesetzgeber macht mit dem Ausführungsgesetz zum Sprengstoffgesetz von 
seiner verwaltungsverfahrensrechtlichen Abweichungsbefugnis gemäß Artikel 84 Absatz 
1 Satz 2 Grundgesetz Gebrauch." 

 
 
II. In Artikel 5 (Änderung des Landesabfallgesetzes) wird bei Buchstabe b) der Satz 3 

des Normtextes wie folgt geändert: 
 

„§ 42 a Abs. 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend.“  
 

Begründung zu Artikel 5: 
 
Beim derzeitigen Verweis auf § 42 a Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
handelt es sich um einen redaktionellen Fehler."  

 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erkundigte sich nach dem sachlichen Grund für die 
Zusammenfassung der Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie und der Änderung der 
Landesbauordnung in einem Gesetzentwurf. Es sei der Eindruck entstanden, in die Umset-
zung der Dienstleistungsrichtlinie werde etwas mit hineingepackt, was nicht dorthin gehöre. 

Außerdem interessiere, ob neben der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände zur Änderung der Landesbauordnung noch weitere Stellungnahmen, 
beispielsweise von der Architektenkammer und anderer Betroffener aus dem baugewerbli-
chen Bereich, vorlägen. Die Grünen jedenfalls hätten diese, wenn es sie denn gäbe, nicht 
erhalten. 

Die Landesregierung erläuterte, die im Rahmen der Gesetzgebung durchgeführte Abstim-
mung mit den einzelnen Ressorts darüber, welche Vorschriften sich jetzt für eine Novellie-
rung anböten, habe das Ministerium für Bauen und Verkehr die von der Bauministerkonfe-
renz entwickelte Musterbauordnung mit bundeseinheitlichen Formulierungen genannt. Ent-
sprechend der Verfahrensweise der anderen Bundesländer, über die Umsetzung der EG-
Richtlinie hinausgehende Materien mit in das Artikelgesetz aufzunehmen, habe man ent-
schieden, bezüglich der Landesbauordnung ebenso vorzugehen.  

Was die Stellungnahmen anbelange, so hätten die schon während der Erarbeitung des Re-
gierungsentwurfs darum von der Landesregierung gebetenen kommunalen Spitzenverbände 
und die Kammern solche eingebracht. Der Kabinettvorlage lasse sich entnehmen, weshalb 
die Landesregierung letztendlich den Vorschlägen der Verbände und Kammern nicht gefolgt 
sei. Dort heiße es: Aufgrund der seit 2006 ergangenen Rechtsprechung zu den von der 
Grundstücksgrenze abgerückten Außenwänden in der geschlossenen Bauweise ist es aber 
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fraglich, ob die vorliegenden Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände nicht weiteres 
Konfliktpotenzial in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung erzeugen. Die vorgeschla-
genen Ergänzungen werden deshalb als nicht geeignet angesehen, um sie kurzfristig, das 
heißt in diesem Verfahren, umsetzen zu können.  

Insbesondere der Vorschlag der Ingenieurkammer Bau könnte aber als Grundlage für weite-
re Überlegungen zur Weiterentwicklung des Abstandsflächenrechts dienen.  

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bezog sich als Nächstes auf das Markscheidergesetz, 
welches in seiner Neufassung mit der Begrenzung der Berufsausübung auf das 70. Lebens-
jahr eine Altersdiskriminierung enthalte. Für andere freie Berufe existierten vergleichbare 
Regelungen nicht.  

Nach Auskunft der Landesregierung sei eine ähnliche Regelung auch u. a. im Sachver-
ständigenwesen eingeführt worden. Der sachliche Grund für die Aufnahme dieses Kriteriums 
liege in den besonderen Anforderungen an die körperliche und geistige Gesundheit bei Aus-
übung des Berufs als Markscheider, was insbesondere für die Tätigkeit im Bergbauwesen 
zum Tragen komme, da sich ein Markscheider auch unter Tage über die Verhältnisse infor-
mieren können müsse und seine Aufgabe nicht nur darin bestehe, am Schreibtisch Gruben-
bild oder Risswerk zu unterschreiben. Die Altersgrenze solle nicht nur die Sicherheit des 
Markscheiders selber, sondern auch die der Beschäftigten im Betrieb und des Betriebes an-
sonsten gewährleisten. 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verwies auf die nicht im Steinkohlebergbau tätigen 
Markscheider, für die diese Regelung „Schluss mit 70 Jahren“ ebenso gelten solle - und das 
angesichts andererseits der Einführung der „Rente ab 67“. 

Als ausdrücklich nicht gewollt bezeichnete die Landesregierung Einzelfallregelungen. Bei 
einer generellen Regelung jedoch müsse man bedenken, dass Markscheider, wenn sie die 
Anerkennung besäßen, alle auch in jedem Bergbauzweig und damit auch untertägig ihren 
Beruf ohne Vorbehalte ausüben dürften, was Anlass für die Einziehung einer Altersgrenze 
liefere. Im Übrigen gebe es nur einen einzigen über 70 Jahre alten Markscheider in Nord-
rhein-Westfalen, der noch seinem Beruf nachgehe. Diesem helfe die Übergangsregelung 
von zwei Jahren zur Übergabe der Geschäfte an einen Kollegen.  

Die CDU-Fraktion dankte für den Hinweis auf die Problematik. Man teile die Argumente des 
Ministeriums ausdrücklich nicht. Denn mit der gleichen Argumentation könnte man in den un-
terschiedlichsten Bereichen Altersgrenzen setzen, so etwa bei der Vergabe von Führer-
scheinen, bei der Betreuung von Kindern etc. Nach dem Stand der Wissenschaft jedoch 
hänge die Entscheidung, ob jemand den Anforderungen einer Tätigkeit gewachsen sei, von 
der persönlichen Befähigung und Eignung ab. Die 70-Jahre-Grenze bedeute zudem eine 
Form der Altersdiskriminierung. Die CDU-Fraktion behalte sich vor, den Sachverhalt genauer 
zu prüfen und zur plenaren Beratung eventuell einen Änderungsantrag einzubringen. 

Die Landesregierung verwies auf ähnliche Regelungen in den anderen Bundesländern.  

Die CDU-Fraktion bescheinigte wegen der von einem Markscheider zu erfüllenden beson-
deren Voraussetzungen die Notwendigkeit, auf dessen gesundheitliche Eignung zu achten. 
Diese gesundheitliche Eignung jedoch an einer Altersgrenze festzumachen, erscheine ange-
sichts der in starkem Maße von dem jeweiligen Alter unabhängigen individuellen Leistungs-
fähigkeit der Einzelnen nachweislich falsch.  
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Auf eine entsprechende Frage der SPD-Fraktion erklärte die Landesregierung, nicht nur 
die Neuzulassung solle ab dem 70. Lebensjahr ausgeschlossen sein, sondern ebenso verlie-
re ein Markscheider mit dem 70. Lebensjahr eine schon vorhandene Anerkennung. Er dürfe 
dann zwar das Grubenbild nicht mehr führen, doch bedeute das für ihn als in der Regel Dip-
lom-Ingenieur für Markscheiderwesen keine Einschränkung seiner Berufsfreiheit, da er wei-
terhin als Ingenieur tätig sein dürfe. Mit dem Verlust der Anerkennung verbinde sich für ihn 
also lediglich das Verbot, das nach Bundesberggesetz vorgeschriebene Grubenbild zu 
erstellen.  
 
 
C Schlussabstimmung  
 
Der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP, der in der Sitzung des Ausschus-
ses für Wirtschaft, Mittelstand und Energie am 9. Dezember 2009 als Tischvorlage vorlag, 
wurde mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen.  
 
In der abschließenden Gesamtabstimmung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung  
- Drucksache 14/9738 - wurde dieser einschließlich der zuvor angenommenen Änderungen 
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Franz-Josef Knieps  
(Vorsitzender)  
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Änderungsantrag 
 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
 
Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der Normenprü-
fung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Vorschriften 
(DL-RL-Gesetz NRW) 
Drucksache 14/9738  
 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Umsetzung der EG-
Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der Normenprüfung in Nordrhein-Westfalen und zur Än-
derung weiterer Vorschriften (DL-RL-Gesetz NRW) (Drs. 14/9738) wird im „Teil 5 Ministerium 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie“ im „Artikel 6 Gesetz über die Anerkennung als Mark-
scheider im Land Nordrhein-Westfalen (Markscheidergesetz)“ wie folgt geändert: 
 
 
I. In § 2 Absatz 5 wird Nummer 1 gestrichen. Die Nummern 2 und 3 werden zu den Num-

mern 1 und 2 
 
Begründung: 
Der Markscheider ist befugt, innerhalb seines Geschäftskreises Tatsachen mit öffentli-
chem Glauben zu beurkunden (z.B. das von ihm angefertigte Grubenbild). Den beurkun-
deten Unterlagen kommt aufgrund ihres Beweiswertes insbesondere in gerichtlichen Ver-
fahren eine hohe Bedeutung und herausgehobene Vertrauensstellung zu. An die Prüfung 
von Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen sind daher hohe Maßstäbe anzulegen. 
Qualitativ vergleichbar mit bereits geltenden Altersgrenzen in anderen gesetzlichen Vor-
schriften zur Tätigkeit von Sachverständigen sieht der Gesetzentwurf eine Versagung der 
Anerkennung vor, sofern die Antrag stellende Person das 70. Lebensjahr vollendet hat. 
Diese Regelung erscheint hier jedoch zu weitgehend, da individuell überprüfbar ist, ob 
die Anerkennungsvoraussetzungen vorliegen. Der generelle Ausschluss von Personen, 
die das 70. Lebensjahr vollendet haben, wird daher gestrichen. 
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II. § 5 Absatz 2 wird wie folgt ergänzt: 
„Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Markscheiders Ausnahmen vom Erlöschen 
der Anerkennung nach Nummer 1 zulassen, sofern die Voraussetzungen für die Aner-
kennung als Markscheider in Nordrhein-Westfalen weiterhin vorliegen.“ 
 
§ 5 Absatz 3 wird wie folgt ergänzt: 
„§ 5 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.“ 
 
Begründung: 
Mit der vorgesehenen Regelung im Gesetzentwurf erlischt die Anerkennung als Mark-
scheider mit Vollendung des 70. Lebensjahres. Individuell können jedoch weiterhin die 
Voraussetzungen für die Anerkennung als Markscheider erfüllt sein. Mit der Änderung 
wird daher die Möglichkeit geschaffen, dass die zuständige Behörde auf Antrag Ausnah-
men vom Erlöschenstatbestand zulassen kann. Entsprechendes gilt für die Ausübung ei-
ner Tätigkeit solcher Markscheider in Nordrhein-Westfalen, die eine Anerkennung von ei-
ner Behörde außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten haben. 

 
 
 
Helmut Stahl 
Peter Biesenbach 
Christian Weisbrich 
Oliver Wittke 
 
und Fraktion 

Dr. Gerhard Papke 
Ralf Witzel 
Dietmar Brockes 
 
 
und Fraktion 
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Düsseldorf, Mittwoch, 16. Dezember 2009

Mitteilungen der Präsidentin ..........................16001 

1 Ausbruch zweier Schwerverbrecher 
aus der JVA Aachen: Ursachen müs-
sen rückhaltlos aufgeklärt werden! 
Politische Verantwortung muss über-
nommen werden! 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/10420 ..................................16001 

Thomas Kutschaty (SPD) .......................16001 
Monika Düker (GRÜNE) .........................16003 
Harald Giebels (CDU).............................16004 
Dr. Robert Orth (FDP).............................16005 
Ministerin Roswitha Müller-Piepenkötter16007 
Ralf Jäger (SPD) .....................................16009 
Olaf Lehne (CDU) ...................................16010 
Monika Düker (GRÜNE) .........................16011 
Thomas Stotko (SPD).............................16012 
Dr. Robert Orth (FDP).............................16014 
Ralf Jäger (SPD) .....................................16014 
Bodo Löttgen (CDU) ...............................16015 
Ministerin Roswitha Müller-Piepenkötter16017 

2 U3-Ausbau in NRW gelingt nur ge-
meinsam mit den Kommunen 

Antrag 
der Fraktion SPD 
Drucksache 14/10137 

In Verbindung mit: 

Der Bund muss sich an den Kosten 
des Ausbaus von Krippenplätzen 
stärker beteiligen – Kommunen brau-
chen mehr Unterstützung von Bund 
und Land 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/10153...................................16018 

Britta Altenkamp (SPD)...........................16018 
Ursula Doppmeier (CDU)........................16019 
Andrea Asch (GRÜNE)...........................16021 
Ralf Witzel (FDP).....................................16022 
Rüdiger Sagel (fraktionslos) ...................16024 
Minister Armin Laschet............................16025 
Hans-Willi Körfges (SPD)........................16029 
Josef Hovenjürgen (CDU).......................16030 
Andrea Asch (GRÜNE)...........................16031 
Ralf Witzel (FDP).....................................16032 
Britta Altenkamp (SPD)...........................16033 
Minister Armin Laschet............................16034 
Marie-Theres Kastner (CDU)..................16034 
Rüdiger Sagel (fraktionslos) 
(gem. § 29 GeschO)................................16035 
Gabriele Kordowski (CDU) 
(gem. § 29 GeschO)................................16035 

Ergebnis ........................................................16035 

3 Gesetz zur Änderung der Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Ar-
tikel 83) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/10358 

erste Lesung .................................................16036 

Minister Dr. Helmut Linssen....................16036 
Markus Töns (SPD).................................16040 
Christian Weisbrich (CDU)......................16041 
Angela Freimuth (FDP) ...........................16044 
Sylvia Löhrmann (GRÜNE) ....................16045 
Rüdiger Sagel (fraktionslos) ...................16047 
Gisela Walsken (SPD) ............................16048 
Minister Dr. Helmut Linssen....................16049 
Horst Becker (GRÜNE)...........................16051 
Markus Töns (SPD).................................16052 
Minister Dr. Helmut Linssen....................16053 

- 99 -



Landtag 16.12.2009 
Nordrhein-Westfalen 15996 Plenarprotokoll 14/138 

 

Sylvia Löhrmann (GRÜNE) ....................16054 
Hans-Willi Körfges (SPD) .......................16055 

Ergebnis ........................................................16055 

4 Bildungsinvestitionen finanzieren – 
Ost-Soli zum Bildungssoli umbauen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/10152 ..................................16055 

Sylvia Löhrmann (GRÜNE) ....................16056 
Dr. Jens Petersen (CDU)........................16057 
Thomas Trampe-Brinkmann (SPD) .......16057 
Ingrid Pieper-von Heiden (FDP) .............16058 
Minister Dr. Helmut Linssen ...................16059 

Ergebnis ........................................................16062 

5 Forderungen der Studierenden ernst 
nehmen – Studium studierbar machen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/10139 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/10195 ..................................16062 

Karl Schultheis (SPD) .............................16062 
Dr. Michael Brinkmeier (CDU)................16063 
Ralf Witzel (FDP).....................................16064 
Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) .........................16065 
Rüdiger Sagel (fraktionslos) ...................16067 
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart .......16068 

Ergebnis ........................................................16069 

6 Nordrhein-Westfalen braucht weiter 
Vielfalt statt Einfalt – Kleine Fächer 
erhalten und fördern 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/10375 ..................................16070 

Dr. Anna Mazulewitsch-Boos (SPD)......16070 
Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU)........16071 
Ralf Witzel (FDP).....................................16072 
Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) .........................16073 
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart .......16074 

Ergebnis ........................................................16075 

7 Investitionen in Bildung verbindlich 
regeln – Bologna-TÜV jetzt 

Eilantrag 
der Fraktion der SPD  
Drucksache 14/10421 

Entschließungsantrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/10437...................................16076 

Karl Schultheis (SPD) .............................16076 
Dr. Stefan Berger (CDU).........................16077 
Ralf Witzel (FDP).....................................16078 
Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) .........................16079 
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart .......16080 

Ergebnis ........................................................16081 

8 Flughafenstandort Münster/Osnabrück 
stärken – niederländische Region En-
schede/Overijssel verkehrstechnisch 
besser anbinden 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 14/10372 

Entschließungsantrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/10429...................................16082 

Hannelore Brüning (CDU).......................16082 
Christof Rasche (FDP)............................16083 
Bodo Wißen (SPD)..................................16083 
Horst Becker (GRÜNE)...........................16085 
Rüdiger Sagel (fraktionslos) ...................16086 
Minister Lutz Lienenkämper....................16086 

Ergebnis ........................................................16087 

9 Die Regelschule ist der erste Förder-
ort – Gemeinsamen Unterricht ge-
währleisten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/4860 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/10371 – Neudruck 

In Verbindung mit: 

Sonderpädagogische Förderung: Be-
nachteiligung abbauen, Integration 
ausbauen, Inklusion verwirklichen! 
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Ergebnis ........................................................16097 

(Namentliche Abstimmung siehe Anlage) 

10 Unentgeltliche Beförderung für Men-
schen mit Behinderung im öffentli-
chen Personennahverkehr sicherstel-
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Antrag 
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Barbara Steffens (GRÜNE) ....................16100 
Minister Karl-Josef Laumann..................16100 

Ergebnis ........................................................16102 

11 Zweites Gesetz zur Änderung der ge-
setzlichen Befristungen im Zustän-
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Ergebnis ........................................................16108 
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(zur GeschO) ...........................................16108 

12 Landesregierung verschleiert das 
kommunale Finanzdesaster – Kom-
munalfinanzbericht als Frühwarnsys-
tem aufrechterhalten 

Antrag 
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Ergebnis ........................................................16113 

13 Gesetz zur Änderung des Landesjagd-
gesetzes Nordrhein-Westfalen und an-
derer Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/10029 

Beschlussempfehlung und Bericht  
des Ausschusses  
für Umwelt und Naturschutz,  
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zweite Lesung ...............................................16113 
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Ergebnis ........................................................16117 

14 Gesetz zur Schaffung von mehr Trans-
parenz in öffentlichen Unternehmen im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Transpa-
renzgesetz) 
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Beschlussempfehlung und Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses  
Drucksache 14/10389 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/10431 

zweite Lesung...............................................16117 

Christian Weisbrich (CDU)......................16117 
Marc Jan Eumann (SPD)........................16118 
Angela Freimuth (FDP)...........................16118 
Horst Becker (GRÜNE)...........................16119 
Minister Dr. Helmut Linssen ...................16120 

Ergebnis ........................................................16121 

15 Landesregierung muss Konsequen-
zen aus der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts zum Berliner 
Ladenöffnungsgesetz ziehen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/10378 ..................................16121 

Rainer Schmeltzer (SPD) .......................16121 
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Ländern – Vertrag zur Ausführung 
von Artikel 91c GG 
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Antrag  
der Landesregierung  
auf Zustimmung zu einem Staatsvertrag  
gemäß Artikel 66 Satz 2  
der Landesverfassung  
Drucksache 14/10087 

Beschlussempfehlung und Bericht  
des Hauptausschusses 
Drucksache 14/10410 

zweite Lesung...............................................16127 

Ergebnis ........................................................16127 

20 Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Ablieferung von Pflichtex-
emplaren (Pflichtexemplargesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/10119 

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 14/10439 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Kulturausschusses 
Drucksache 14/10393 

zweite Lesung...............................................16127 

Ergebnis ........................................................16127 

21 Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienst-
leistungsrichtlinie im Rahmen der 
Normenprüfung in Nordrhein-Westfa-
len und zur Änderung weiterer Vor-
schriften (DL-RL-Gesetz NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 14/10440 

Beschlussempfehlung und Bericht  
des Ausschusses  
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
Drucksache 14/10394 

zweite Lesung...............................................16128 

Ergebnis ........................................................16128 

22 CO-Pipeline-Projekt endlich beenden – 
Arbeitsplätze an den Standorten si-
chern 
Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/10380...................................16128 

Ergebnis ........................................................16128 

23 Nachwahl eines stellvertretenden Beisit-
zers für den Landeswahlausschuss 
Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 14/10395...................................16128 

Ergebnis ........................................................16128 

24 Anmeldung zum Rahmenplan 2010 
bis 2013 nach § 7 des Gesetzes über 
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ 
Unterrichtung 
des Landtags 
gemäß § 10 Abs. 3 LHO 
Vorlage 14/2941 

Beschlussempfehlung und Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses  
Drucksache 14/10396 

Ergebnis ........................................................16128 

25 In den Ausschüssen erledigte Anträge 
Übersicht 56 
Drucksache 14/10397 

Abstimmungsergebnisse 
der Ausschüsse zu Drucksachen 

AGS 14/4350 
AGS  14/6330 
AUNLV  14/9069 
AUNLV  14/9257 
HFA  14/9259 
AUNLV  14/9264 
HFA  14/9301 EA 
AGS  14/9764 
AGS  14/9813 EA 
ASchW  14/9911.......................................16128 

Ergebnis ........................................................16129 

26 Beschlüsse zu Petitionen 
Übersicht 14/60.............................................16129 
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Ergebnis ........................................................16129 

Anlage ................................................................16131 

Namentliche Abstimmung über den 
Entschließungsantrag Drucksache 
14/10371 (Neudruck) – TOP 9 („Die 
Regelschule ist der erste Förderort – 
Gemeinsamen Unterricht gewährleis-
ten) 

Entschuldigt waren:  

Ministerpräsident Dr. Jürgen Rüttgers 

Manfred Kuhmichel (CDU)  

Claudia Middendorf (CDU)   
(bis 12:00 Uhr)  

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD)  
Dieter Hilser (SPD)  
Elisabeth Koschorreck (SPD)   

(ab 15:00 Uhr) 
Annegret Krauskopf (SPD)  
Iris Preuß-Buchholz (SPD)   

(ab 15:30 Uhr)  
Petra Schneppe (SPD)  
Gabriele Sikora (SPD)  
André Stinka (SPD)  

Dr. Ute Dreckmann (FDP)  

Ewald Groth (GRÜNE)  
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21 Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungs-
richtlinie im Rahmen der Normenprüfung in 
Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weite-
rer Vorschriften (DL-RL-Gesetz NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/9738 

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 14/10440  

Beschlussempfehlung und Bericht  
des Ausschusses  
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
Drucksache 14/10394 

zweite Lesung 

Hier ist keine Debatte vorgesehen. 

Wir stimmen erstens über den Änderungsantrag 
der Koalitionsfraktionen von CDU und FDP Druck-
sache 14/10440 ab. Wer ist dafür? – CDU, FDP, 
SPD. Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Grü-
ne und Herr Sagel. Damit ist der Antrag mit den 
Stimmen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung 
der Grünen und von Herrn Sagel angenommen. 

Wir kommen zur zweiten Abstimmung. Der Aus-
schuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie emp-
fiehlt in der Beschlussempfehlung Drucksache 
14/10394, den Gesetzentwurf Drucksache 13/9738 
in der Fassung seiner Beschlüsse anzunehmen. 
Wer ist dafür? – CDU und FDP. Wer ist dagegen? – 
Wer enthält sich? – SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und Herr Sagel. Damit ist die Beschlussempfehlung 
mit der Stimmenmehrheit von CDU und FDP ange-
nommen und der Gesetzentwurf in zweiter Lesung 
verabschiedet. 

Wir kommen zu: 

22 CO-Pipeline-Projekt endlich beenden – Ar-
beitsplätze an den Standorten sichern 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/10380 

Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Die Beratung 
soll nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des 
federführenden Ausschusses erfolgen. 

Wir entscheiden also nur über das Verfahren. Der 
Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 14/10380 an den Ausschuss 
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz – federführend – sowie zur 
Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie. Wer ist dafür? – Gibt es 

Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dieser Verfah-
rensbeschluss ist einstimmig gefasst. 

Ich rufe auf: 

23 Nachwahl eines stellvertretenden Beisitzers 
für den Landeswahlausschuss 
Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 14/10395 

Hier gibt es keine Debatte. 

Wir kommen deshalb unmittelbar zur Abstimmung 
über den Wahlvorschlag Drucksache 14/10395. 
Wer ist dafür? – CDU, FDP, SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen. Wer ist dagegen? – Herr Sagel. Enthal-
tungen gibt es keine. Damit ist der Wahlvorschlag 
gegen die Stimme von Herrn Sagel angenommen. 
Ich rufe auf: 

24 Anmeldung zum Rahmenplan 2010 bis 2013 
nach § 7 des Gesetzes über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ 
Unterrichtung 
des Landtags 
gemäß § 10 Abs. 3 LHO 
Vorlage 14/2941 

Beschlussempfehlung und Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses  
Drucksache 14/10396 

Auch hier ist keine Debatte vorgesehen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 
der Beschlussempfehlung Drucksache 14/10396, 
die Anmeldung zum Rahmenplan zur Kenntnis zu 
nehmen. – Das machen wir so. Darüber brauchen 
wir nicht zu beschließen. Damit ist die Beschluss-
empfehlung angenommen und die Anmeldung zum 
Rahmenplan 2010 bis 2013 zur Kenntnis genom-
men. 

Ich rufe auf: 

25 In den Ausschüssen erledigte Anträge 
Übersicht 56 
Drucksache 14/10397 

Abstimmungsergebnisse 
der Ausschüsse zu Drucksachen 

AGS 14/4350 
AGS 14/6330 
AUNLV 14/9069 
AUNLV 14/9257 
HFA 14/9259 
AUNLV 14/9264 
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14/183 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 16. Dezember 2009 folgendes Gesetz 

beschlossen: 
 
 
 

G e s e t z 
zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der Normenprüfung  

in Nordrhein-Westfalen  
und zur Änderung weiterer Vorschriften (DL-RL-Gesetz NRW) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Noch nicht 
im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 

veröffentlicht 
Nachträgliche redaktionelle Berichtigungen zu dieser Ausfertigung 

sind nicht auszuschließen 
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Gesetz zur Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie im Rahmen der Normenprü-
fung in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Vorschriften (DL-RL-Gesetz 
NRW) 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
Teil 1  
Justizministerium 
 
Artikel 1 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz 
 
 
Teil 2 
Ministerium für Bauen und Verkehr 
 
Artikel 2 
Änderung der Landesbauordnung 
 
Teil 3 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
 
Artikel 3 
Ausführungsgesetz zum Sprengstoffgesetz 
 
Artikel 4 
Änderung des Heilberufsgesetzes 
 
 
Teil 4 
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 
Artikel 5 
Änderung des Landesbodenschutzgesetzes 
 
Artikel 6 
Änderung des Landesabfallgesetzes 
 
 
Teil 5  
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
 
Artikel 7 
Gesetz über die Anerkennung als Markscheider im Land Nordrhein-Westfalen (Mark-
scheidergesetz) 
 
 
Teil 6 
Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration 
 
Artikel 8 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Insolvenzordnung 
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Teil 7 
Innenministerium 
 
Artikel 9 
Stiftungsgesetz 
 
Artikel 10 
Ausführungsgesetz zum Waffengesetz 
 
 
Teil 8 
Ministerium für Schule und Weiterbildung 
 
Artikel 11 
Schulgesetz 
 
 
Teil 9 
Schlussbestimmung 
 
Artikel 12 
Inkrafttreten 
 
 
Teil 1 
Justizministerium 
 
 
Artikel 1 
 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz 
 
Das Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 24. April 1878 (PrGS, 
S. 30/PrGS. NW. S. 78), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 
(GV. NRW. S. 128), wird wie folgt geändert: 
 
1.  Die Überschrift zu § 4 wird wie folgt neu gefasst:  
 
§ 4 
Verfahren 
 
2. An § 4 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 

"(3) Über den Antrag auf Genehmigung entscheidet die Behörde innerhalb einer Frist von 
drei Monaten; abweichende Entscheidungsfristen kann die Behörde in einer vorab öffent-
lich bekannt zu machenden Fristenregelung (behördlicher Fristenplan) festsetzen.  
§ 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend." 

 
3. An § 8 Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

 
"Das Verfahren kann über eine einheitliche Stelle abgewickelt werden." 

 
4. Nach § 11 wird eingefügt: 
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"§ 11a  
Vorübergehende Dienstleistungen 
 
(1) Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie Übersetzerinnen und Übersetzer, die in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zur Ausübung einer in § 1 Ab-
satz 1 genannten oder vergleichbaren Tätigkeit rechtmäßig niedergelassen sind, dürfen 
diese Tätigkeit auf dem Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen wie eine in das Ver-
zeichnis nach § 2 Absatz 1 eingetragene Person vorübergehend und gelegentlich aus-
üben (vorübergehende Dienstleistungen). Wenn weder die Tätigkeit noch die Ausbildung 
zu dieser Tätigkeit im Staat der Niederlassung reglementiert sind, gilt dies nur, wenn die 
Person die Tätigkeit dort während der vorhergehenden zehn Jahre mindestens zwei Jah-
re ausgeübt hat. 

(2) Vorübergehende Dienstleistungen sind nur zulässig, wenn die Person vor der ersten 
Erbringung von Dienstleistungen im Inland der nach § 8 Absatz 1 zuständigen Behörde in 
Textform die Aufnahme der Tätigkeit angezeigt hat. Der Anzeige müssen neben den in 
das nach § 2 Absatz 2 Satz 1 zu führende Verzeichnis einzutragenden Angaben folgende 
Dokumente beigefügt sein: 

1. eine Bescheinigung darüber, dass die Person in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum rechtmäßig zur Ausübung einer der in § 1 Absatz 1 genannten oder ver-
gleichbaren Tätigkeit niedergelassen ist und dass ihr die Ausübung dieser Tätigkeit 
zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, un-
tersagt ist,  

2. ein Berufsqualifikationsnachweis,  

3. sofern der Beruf im Staat der Niederlassung nicht reglementiert ist, einen Nachweis 
darüber, dass die Person die Tätigkeit dort während der vorhergehenden zehn Jahre 
mindestens zwei Jahre rechtmäßig ausgeübt hat, und 

4. die Angabe der Berufsbezeichnung, unter der die Tätigkeit im Inland zu erbringen ist. 

(3) Die Anzeige ist jährlich zu wiederholen, wenn die Person beabsichtigt, während des 
betreffenden Jahres weiter vorübergehende Dienstleistungen im Inland zu erbringen. 
 
(4) Sobald die Anzeige nach Absatz 2 vollständig vorliegt und das Verfahren nach § 5 
abgeschlossen ist, nimmt die zuständige Behörde mit der Aufnahme in das Verzeichnis 
nach § 2 Absatz 1 eine vorübergehende Registrierung oder ihre Verlängerung um ein 
Jahr vor. Das Verfahren ist kostenfrei. 
 
(5) Die vorübergehenden Dienstleistungen der Dolmetscherin oder des Dolmetschers, 
der Übersetzerin oder des Übersetzers sind unter der in der Sprache des Niederlas-
sungsstaats für die Tätigkeit bestehenden Berufsbezeichnung zu erbringen. Eine Ver-
wechslung mit den in § 6 Absatz 3 aufgeführten Berufsbezeichnungen muss ausge-
schlossen sein." 

 
 

Teil 2 
Ministerium für Bauen und Verkehr 
 
Artikel 2 
 
Änderung der Landesbauordnung 
 
Die Landesbauordnung vom 1. März 2000 (GV.NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28. Oktober 2008 (GV.NRW. S. 644), wird wie folgt geändert:  
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1. § 6 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:  

"Bei der Bemessung der Abstandfläche bleiben außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 
1,50 m vor die Außenwand vortreten,  

 
1. das Erdgeschoss erschließende Hauseingangstreppen und ihre Überdachungen, 

wenn sie von den gegenüberliegenden Nachbargrenzen mindestens 1,50 m entfernt 
sind, 

2. untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge und Terrassenüberdachun-
gen, wenn sie von den gegenüberliegenden Nachbargrenzen mindestens 2 m ent-
fernt sind, und 

 
3. Vorbauten wie Erker, Balkone, Altane, Treppenräume und Aufzugsschächte, wenn 

sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in An-
spruch nehmen und sie von den gegenüberliegenden Nachbargrenzen mindestens 
3 m entfernt sind." 

 
2. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst: 
 
"Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dürfen im Einzelfall 
 
1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem Bauproduktengesetz in Verkehr ge-

bracht werden und gehandelt werden dürfen, dessen Anforderungen jedoch nicht 
erfüllen, 

 
2. Bauprodukte, die nach sonstigen Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der 

Europäischen Union oder auf der Grundlage von unmittelbar geltendem Recht der 
Europäischen Union in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, hinsicht-
lich der nicht berücksichtigten wesentlichen Anforderungen im Sinne des § 20 Ab-
satz 7 Nummer 2, und 

 
3. nicht geregelte Bauprodukte verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im 

Sinne des § 3 Absatz 2 nachgewiesen ist." 

 
b) In Absatz 2 wird die Angabe  
 

"25. November 1997 (GV. NRW. S. 340)“ durch die Angabe „5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 274)“ ersetzt. 

 
3. In § 28 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 werden die Wörter „Person, Stelle 

oder Überwachungsgemeinschaft“ durch die Wörter „natürliche oder juristische Person“ 
in der jeweils grammatisch korrekten Fassung ersetzt. 

 
4. § 70 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 Nummer 2 erhält folgende Fassung: 
 
"2. als Mitglied einer Ingenieurkammer in die von der Ingenieurkammer-Bau NRW ge-
führte Liste der Bauvorlageberechtigten eingetragen ist; Eintragungen anderer Länder 
gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen, soweit diese an die Mitgliedschaft in einer 
Ingenieurkammer geknüpft sind," 

 
b) Absatz 3 Satz 2 und 3 werden gestrichen. 
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c) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 

"(4) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist auf Antrag von der Ingenieurkammer-
Bau NRW einzutragen, wer einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines 
Studiums der Fachrichtung Bauingenieurwesen nachweist und danach mindestens 
zwei Jahre in der Planung und Überwachung der Ausführung von Gebäuden prak-
tisch tätig war. Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizu-
fügen. Die Ingenieurkammer-Bau NRW stellt eine Empfangsbestätigung nach § 71 b 
Absatz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes aus. 

 
Hat die Anerkennungsbehörde nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten entschie-
den, gilt die Anerkennung als erteilt. Es gilt § 42 a Verwaltungsverfahrensgesetz mit 
der Maßgabe, dass die Fristverlängerung zwei Monate nicht übersteigen darf." 

  
d) Es werden folgende Absätze 5 bis 8 angefügt: 

 
"(5) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei-
nem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat als 
Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, sind ohne Eintragung in die Liste nach 
Absatz 3 Nummer 2 und ohne Nachweis einer Kammermitgliedschaft bauvorlagebe-
rechtigt, wenn sie 
 
1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen und 
 
2. dafür dem Absatz 4 Satz 1 vergleichbare Anforderungen erfüllen mussten. 
 
Sie haben das erstmalige Tätigwerden als Bauvorlageberechtigte vorher der Ingeni-
eurkammer-Bau NRW anzuzeigen und dabei  
 
1.  eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichge-
stellten Staat rechtmäßig als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind und ih-
nen die Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheini-
gung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, und  

 
2.  einen Nachweis darüber, dass sie im Staat ihrer Niederlassung für die Tätigkeit 

als Bauvorlageberechtigte mindestens die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 
1 erfüllen mussten, vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu führen. 

 
Die Ingenieurkammer-Bau NRW hat auf Antrag zu bestätigen, dass die Anzeige 
nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das Tätigwerden als bauvorlageberechtigte Person 
untersagen und die Eintragung in dem Verzeichnis nach Satz 2 löschen, wenn die 
Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind. 

 
(6) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Bauvorlageberech-
tigte niedergelassen sind, ohne im Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 2 vergleichbar zu 
sein, sind bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die Ingenieurkammer-Bau NRW bescheinigt 
hat, dass sie die Anforderungen des Absatzes 4 Satz 1 erfüllen; sie sind in einem Verzeich-
nis zu führen. Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt. Absatz 4 Satz 2 bis 5 ist entspre-
chend anzuwenden. 
 
(7) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absätzen 5 und 6 sind nicht erforderlich, wenn 
bereits in einem anderen Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wurde; 
eine weitere Eintragung in die von der Ingenieurkammer-Bau NRW geführten Verzeichnisse 
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erfolgt nicht. Verfahren nach den Absätzen 4 bis 6 können über eine einheitliche Stelle nach 
den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. 
 
(8) Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Unternehmen dürfen Bauvorlagen als 
Entwurfsverfasser unterschreiben, wenn sie diese unter der Leitung einer bauvorlageberech-
tigten Person, die der juristischen Person oder dem Unternehmen angehören muss, aufstel-
len. Die bauvorlageberechtigte Person hat die Bauvorlagen durch Unterschrift anzuer-
kennen.“ 
 
5.  § 88 wird wie folgt neu gefasst: 
 

"§ 88 
Übergangsvorschrift 
 
Anerkennungen von Stellen als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach 
bisherigem Recht gelten bis zum 31. Dezember 2012." 
 

6. In § 91 wird die Angabe „Ende 2009“ durch die Angabe „zum 31. Dezember 2012 und 
danach alle fünf Jahre“ ersetzt. 

 
 
Teil 3 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
 
Artikel 3 
Ausführungsgesetz zum Sprengstoffgesetz 
 
§ 1 
 
Abweichend von § 36 Absatz 6 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe (Spreng-
stoffgesetz – SprengG) vom10. September 2002 (BGBl. I S.3518), zuletzt geändert durch 
das Vierte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2062), können in Nordrhein-Westfalen lediglich folgende Verwaltungsverfahren über eine 
einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt 
werden: 
 
1. Erlaubnis nach § 7 SprengG zum Umgang oder Verkehr mit explosionsgefährlichen Stof-

fen. 
 

2. Befähigungsschein nach § 20 SprengG für die Tätigkeit als verantwortliche Person 
 
§ 2 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft und am 31. Dezember 2014 außer Kraft. 
 
Artikel 4 
Änderung des Heilberufsgesetzes 
 
Das Heilberufsgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 572), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 

 
Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt: 
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"(4) Das Verfahren nach Absatz 3 kann für Tierärztinnen und Tierärzte über eine einheit-
liche Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt wer-
den." 
 

2. In § 9 Absatz 1 Nummer 5 wird der letzte Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende 
neue Nummer 6 angefügt: 

 
"6. die Tierärztekammern nehmen die Meldung nach § 11a Absatz 2 der BundesTierärz-
teordnung (BTÄO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. 
I S. 1193), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 11. Dezember 2007 (BGBl. I 
S. 2882), entgegen, sind zuständige Behörden im Sinne des § 11a Absatz 3 Sätze 3 und 
5 BTÄO und stellen Bescheinigungen nach § 11a Absatz 4 BTÄO aus." 

 
3. § 38 wird wie folgt geändert:  
 

Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 angefügt: 
 
"(5) Die Verfahren nach den Absätzen 1 und 3 können für Tierärztinnen und Tierärzte 
über eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
abgewickelt werden. Über den Antrag entscheidet die Kammer innerhalb einer Frist von 
drei Monaten. Abweichende Entscheidungsfristen kann die Kammer mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde in einer vorab öffentlich bekannt zu machenden Fristenregelung fest-
setzen. § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt ent-
sprechend." 

 
4. § 39 wird wie folgt geändert: 

 
Nach Absatz 7 wird folgender neuer Absatz 8 angefügt: 
 
"(8) Die Verfahren nach den Absätzen 1 und 7 können für Tierärztinnen und Tierärzte 
über eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
abgewickelt werden. Über den Antrag entscheidet die Kammer innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten. Abweichende Entscheidungsfristen kann die Kammer mit Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde in einer vorab öffentlich bekannt zu machenden Fristenregelung 
festsetzen. § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entspre-
chend." 
 
 

Teil 4 
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 
Artikel 5 
Änderung des Landesbodenschutzgesetzes 
 
Das Landesbodenschutzgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 460), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 17 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Die Satznummerierung „1“ wird gestrichen. 
 
bb) Nach Nummer 4 wird ein Komma eingefügt. 
 
cc) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 
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"5. die von Sachverständigen oder den Leitern von Untersuchungsstellen zu erfül-
lenden persönlichen Voraussetzungen und sonstige bei Ausübung ihrer Tätigkeit 
einzuhaltende Verpflichtungen 
 

dd) Satz 2 wird aufgehoben. 
 
b) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(4) Zulassungen von Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Sinne von § 18 
BBodSchG durch andere Bundesländer gelten auch in Nordrhein-Westfalen. Bei der 
Zulassung von Sachverständigen und Untersuchungsstellen, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bereits zugelassenen sind, 
ist den Zulassungsüberprüfungen der dort zuständigen Stelle Rechnung zu tragen, 
soweit sie den in Nordrhein-Westfalen geltenden Anforderungen genügen. Einzelhei-
ten der Berücksichtigung von Zulassungsüberprüfungen im Sinne des Satzes 2 kön-
nen in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 geregelt werden. Die Rechtsverordnung 
nach Absatz 2 kann auch bestimmen, dass die Zulassung im Sinne des Satzes 1 in 
Nordrhein-Westfalen nicht gilt, soweit in einem Bundesland die in den Absätzen 1 bis 
3 genannten Anforderungen oder die Anforderungen an den Nachweis dieser Anfor-
derungen erheblich hinter den in Nordrhein-Westfalen geltenden Anforderungen zu-
rück bleiben.“ 

 
2.  § 18 wird aufgehoben. 
 
Artikel 6 
Änderung des Landesabfallgesetzes 
 
§ 25 des Landesabfallgesetzes vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 460), wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 wird Satz 5 wie folgt gefasst: 

 
"Für Untersuchungen von Deponiegas und Abgas aus Deponiegasbehandlungs- oder 
Deponiegasverwertungsanlagen dürfen nur Stellen nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes beauftragt werden." 

 
b) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 2 eingefügt: 
 

"(2) Das Verfahren auf Zulassung der Stelle nach Absatz 1 kann über eine einheitliche 
Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. 
Über den Antrag auf Zulassung der Stelle nach Absatz 1 entscheidet die zuständige Be-
hörde innerhalb einer Frist von sechs Monaten; abweichende Entscheidungsfristen kann 
die zuständige Behörde mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in einer vorab öffentlich 
bekannt zu machenden Fristenregelung (behördlicher Fristenplan) festsetzen. § 42 a 
Abs. 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. Unter-
suchungsstellen, die bereits über eine Zulassung eines anderen Bundeslandes verfügen, 
bedürfen keiner erneuten Zulassung nach Absatz 1. Die Gleichwertigkeit der Vorausset-
zungen der Zulassung des jeweiligen Bundeslandes und der Nordrhein-Westfalens kann 
auf Antrag von der nach Absatz 1 Satz 3 zuständigen Behörde bestätigt werden. Bei der 
Zulassung von Untersuchungsstellen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum bereits zugelassenen sind, ist den Zulassungsüberprüfungen 
der dort zuständigen Stellen Rechnung zu tragen, soweit sie den in Nordrhein-Westfalen 
geltenden Anforderungen genügen. Die zuständige Behörde kann von einer Untersu-
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chungsstelle oder Person, die sich auf eine außerhalb Nordrhein-Westfalens erteilte Zu-
lassung beruft, die Vorlage der Zulassungsurkunde verlangen." 
 

c) Der bisherige Absatz 1a wird Absatz 3. 
 

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und in Satz 1 wie folgt geändert: 
 

aa) Die Angabe „des § 3 Absatz 1 AbfAblV, §§ 10 und 11 DepV sowie § 6 DepVerwV“ 
werden durch die Angabe „der §§ 12 und 13 DepV“ und das Wort „Rechtsverordnung“ 
durch die Worte „Ordnungsbehördliche Verordnung“ ersetzt.   

 
bb) In Nummer 1 werden nach dem Wort „welche“ die Worte „Einzelheiten bei den“ und 

nach der Angabe „Absatz 1“ die Worte „gelten und“ sowie nach dem Wort „Zeitab-
ständen“ das Wort „sie“ eingefügt.  

 
 
cc) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 10 Absatz 1 und 3 und § 6 DepVerwV“ durch die An-

gabe „§ 13 DepV“ ersetzt. 
 
e) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 5 und 6. 
 
 
Teil 5 
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
 
Artikel 7 
Gesetz über die Anerkennung als Markscheider im Land Nordrhein-Westfalen  
(Markscheidergesetz) 
 
§ 1  
Anerkennung 
 
(1) Eine Tätigkeit, die nach dem Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), 
zuletzt geändert durch Artikel 16a des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 550), oder 
einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung Markscheidern vorbehalten 
ist, darf nur ausüben, wer durch die zuständige Behörde als Markscheider anerkannt ist.  
 
(2) Einer Anerkennung nach Absatz 1 bedarf nicht, wer in einem anderen Land der Bundes-
republik Deutschland als Markscheider anerkannt ist.  
 
§ 2 
Voraussetzungen für die Anerkennung  
 
(1) Die Anerkennung als Markscheider ist Personen zu erteilen, die die Befähigung für den 
höheren Staatsdienst im Markscheidefach besitzen, sofern keine Versagungsgründe gemäß 
Absatz 5 vorliegen.  
 
(2) Eine Anerkennung erhalten auch Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder eines Staates, dem gegenüber die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union vertragsrechtlich zur Gleichbehandlung seiner Staatsangehörigen verpflichtet sind, 
wenn die den Antrag stellende Person, 
 
1. einen in einem dieser Staaten von der zuständigen Behörde ausgestellten Befähigungs- 

oder Ausbildungsnachweis besitzt, der erforderlich ist, um in diesem Staat die Erlaubnis 
zur Aufnahme und Ausübung des Berufs zu erhalten, und der bescheinigt, dass die Be-
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rufsqualifikation mindestens auf dem Niveau des Artikels 11 Buchstabe d der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22), zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 279/2009 vom 6. April 2009 (ABl. EU Nr. L 93 S. 11), 
liegt, oder  

 
2. während der vorhergehenden zehn Jahre den Beruf mindestens zwei Jahre lang vollzeit-

lich in einem dieser Staaten, der den Beruf nicht reglementiert, ausgeübt hat, sofern sie 
im Besitz eines oder mehrerer Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise ist, die diese 
Tätigkeit belegen, und keine Versagungsgründe gemäß Absatz 5 vorliegen. Die zweijäh-
rige Berufserfahrung nach Satz 1 Nummer 2 muss nicht vorliegen, wenn der von der An-
trag stellenden Person vorgelegte Ausbildungsnachweis eine reglementierte Ausbildung 
abschließt, die mindestens auf dem Niveau des Artikels 11 Buchstabe d der Richtlinie 
2005/36/EG liegt. Die Befähigungs- und Ausbildungsnachweise nach den Sätzen 1 und 2 
müssen die übrigen Anforderungen nach Artikel 13 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllen.  

 
(3) Den Nachweisen nach Absatz 2 Satz 3 sind gleichgestellt  
 
1. in Drittstaaten ausgestellte Ausbildungsnachweise unter den Voraussetzungen des Arti-

kels 3 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG,  
 
2. in einem Mitglied- oder Vertragsstaat (§ 2 Absatz 2 Satz 1) als gleichwertig anerkannte 

Ausbildungsnachweise oder Gesamtheiten von Ausbildungsnachweisen unter den Vor-
aussetzungen des Artikels 12 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG und 
 

3. Berufsqualifikationen unter den Voraussetzungen des Artikels 12 Absatz 2 der Richtlinie 
2005/36/EG. 

 
(4) Für Staatsangehörige von Drittstaaten gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend, soweit 
sich hinsichtlich der Anerkennung der Ausbildungsnachweise nach dem Recht der Europäi-
schen Gemeinschaft eine Gleichstellung ergibt. 
 
(5) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn die Antrag stellende Person 
 
1. die für die Tätigkeit eines Markscheiders erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt oder 

 
2. infolge einer Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zur Ausübung der Tä-

tigkeit des Markscheiders dauernd unfähig ist.  
 
§ 3 
Antrag  
 
(1) Der Antrag auf Anerkennung ist schriftlich bei der zuständigen Behörde zu stellen. Die 
zuständige Behörde bestätigt innerhalb eines Monats den Eingang des Antrags und teilt ge-
gebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Über den Antrag auf Anerkennung entscheidet 
die zuständige Behörde kurzfristig, spätestens drei Monate nach Vorliegen der vollständigen 
Unterlagen. Die Entscheidung ist zu begründen. Das Anerkennungsverfahren kann über eine 
einheitliche Stelle nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
abgewickelt werden. 
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen  
 
1. ein Lebenslauf,  
 
2. der Nachweis über die berufliche Qualifikation gemäß § 2 Absatz 1 bis 4,  
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3. ein amtsärztliches Zeugnis; bei Antragstellern aus einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ein in diesem Staat erforderliches ärztliches Zeugnis oder eine 
von der zuständigen Behörde ausgestellte Bescheinigung über die körperliche und geis-
tige Gesundheit des Antragstellers,  

 
4. eine Erklärung, dass bei der Meldebehörde oder der Registerbehörde ein Führungs-

zeugnis zur Vorlage bei der zuständigen Behörde beantragt worden ist;bei Antragstellern 
aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eine Erklärung, 
dass die Übermittlung eines von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates 
ausgestellten Zuverlässigkeitsnachweises an die zuständige Behörde beantragt wurde, 
wobei diese Unterlage nach Maßgabe der Nummer 1 Buchstabe d Absatz 2 des An-
hangs VII der Richtlinie 2005/36/EG durch eine eidesstattliche Erklärung oder eine feier-
liche Erklärung ersetzt werden kann, 

 
5. eine Erklärung über den bestehenden oder vorgesehenen Ort der Niederlassung, wobei 

auch Zweig- oder Außenstellen der Niederlassung anzugeben sind.  
 
(3) Die zuständige Behörde kann auf die Vorlage von Unterlagen gemäß Absatz 2 teilweise 
oder ganz verzichten.  
 
§ 4  
Urkunde  
 
Die den Antrag stellende Person erhält über die Anerkennung eine Urkunde.  
 
§ 5 
Widerruf und Erlöschen der Anerkennung, Tätigkeitsuntersagung, 
Informationspflicht  
 
(1) Die Anerkennung als Markscheider kann widerrufen werden, wenn der Markscheider die 
markscheiderischen und sonstigen vermessungstechnischen Arbeiten im Zusammenhang 
mit Tätigkeiten und Einrichtungen nach § 2 Bundesberggesetz nicht entsprechend den Re-
geln der Markscheide- und Vermessungskunde oder den entsprechenden Vorschriften oder 
Anordnungen der zuständigen Behörde ausführt oder die Anzeigen und Berichte, zu deren 
Abgabe er verpflichtet ist, nicht der zuständigen Behörde einreicht.  
 
(2) Die Anerkennung als Markscheider erlischt, wenn 
 
1. der Markscheider das 70. Lebensjahr vollendet hat oder 

 
2. der Markscheider gegenüber der zuständigen Behörde auf die Anerkennung verzichtet.  
 
Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Markscheiders Ausnahmen vom Erlöschen der  
Anerkennung nach Nummer 1 zulassen, sofern die Voraussetzungen für die Anerkennung 
als Markscheider in Nordrhein-Westfalen weiterhin vorliegen. 
 
(3) Eine Tätigkeit als Markscheider, die nach dem Bundesberggesetz oder einer aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung Markscheidern vorbehalten ist, darf in Nord-
rhein-Westfalen nur ausüben, wer das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. § 5 Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 
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(4) Wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Voraussetzungen für die Anerken-
nung als Markscheider in Nordrhein-Westfalen nicht vorliegen, kann die zuständige Behörde 
 
1. die Anerkennung eines in Nordrhein-Westfalen anerkannten Markscheiders beschrän-

ken, 
 

2. einem in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland anerkannten Markschei-
der oder einem anderen Markscheider die Ausübung seiner Tätigkeit in Nordrhein-
Westfalen beschränken oder untersagen.  

 
(5) Wer als Markscheider anerkannt ist, hat die zuständige Behörde oder den einheitlichen 
Ansprechpartner nach dem Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-
Westfalen (EA-Gesetz NRW) zu informieren, wenn er die Voraussetzungen für eine Aner-
kennung nicht mehr erfüllt. 
 
(6) Für Markscheider, welche zum Inkrafttreten des Gesetzes das 68. Lebensjahr vollendet 
haben, gelten § 5 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 ab dem 28. Dezember 2011. 
 
§ 6  
Verzeichnis der anerkannten Markscheider  
 
Die zuständige Behörde führt ein öffentlich zugängliches Verzeichnis mit den Namen und 
Anschriften der Niederlassungen der anerkannten Markscheider.  
 
§ 7  
Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, ohne nach § 1 zur Tätigkeit als 
Markscheider berechtigt zu sein, das Risswerk eines Betriebes nach § 63 Absatz 1 Bundes-
berggesetz wie ein Markscheider anfertigt oder nachträgt.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10 000 EUR geahndet werden.  
 
§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am 28. Dezember 2009 in Kraft. Das Gesetz tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2014 außer Kraft. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Markscheidergesetz vom 8. De-
zember 1987 (GV.NRW.S. 483) außer Kraft. 
 
 
Teil 6 
Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration 
 
Artikel 8 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Insolvenzordnung  
 
Das Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO) vom 23. Juni 1998 (GV. NRW. 
S. 435), geändert durch Artikel 109 des vierten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 332) wird wie folgt geändert: 
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1. An § 3 werden  folgende Absätze 3 und 4 angefügt: 
 
"(3) Das Anerkennungsverfahren kann auch über eine einheitliche Stelle nach den Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. 
 
(4) Über den Antrag auf Anerkennung entscheidet die Behörde innerhalb einer Frist von 
6 Monaten. Hat die Behörde nicht innerhalb dieser Frist entschieden, gilt die Anerken-
nung als erteilt." 

 
2. In § 4 Satz 2 wird die Angabe "31. Dezember 2009" durch die Angabe  
 

"31. Dezember 2014 und danach alle fünf Jahre" ersetzt. 
 

 
Teil 7 
Innenministerium 
 
Artikel 9 
Stiftungsgesetz 
 
Dem § 15 Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (StiftG NRW) vom 15. Febru-
ar 2005 (GV.NRW.S 52) werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt: 
 
"(4) Anträge auf Anerkennung, Genehmigung sowie Anzeigen können über eine einheitliche 
Stelle abgewickelt werden. 
 
(5) Über den Antrag auf Anerkennung bzw. Genehmigung entscheidet die Behörde innerhalb 
einer Frist von 6 Monaten; abweichende Entscheidungsfristen kann die Behörde in einer 
vorab öffentlich bekannt zu machenden Fristenregelung (behördlicher Fristenplan) festset-
zen. § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend." 
 
Artikel 10 
Ausführungsgesetz zum Waffengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
§ 1 
 
Abweichend von § 48 Absatz 4 des Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 
4592, 2003 I S. 1957), zuletzt geändert durch das vierte Gesetz zur Änderung des Spreng-
stoffgesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2062), können in Nordrhein-Westfalen lediglich 
folgende Verwaltungsverfahren über eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden: 
  
1. Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition durch Waffen- oder Mu-

nitionssachverständige nach § 18 Absatz 1 Waffengesetz, 
 

2. Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Waffenherstellung und zum gewerbsmäßigen Waffen-
handel nach §§ 21 Absatz 1, 21a Waffengesetz und 

 
3. Anzeigeverfahren beim Überlassen bestimmter Waffen nach § 34 Absatz 2, 4 und 5 Waf-

fengesetz. 
 
§ 2 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft und am 31. Dezember 2014 außer Kraft. 
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Teil 8 
Ministerium für Schule und Weiterbildung 
 
Artikel 11 
Schulgesetz 
 
Dem § 118 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW –SchulG) 
vom 15. Februar 2005 (GV.NRW.S.102), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 21. April 2009 (GV.NRW. S.224) wird folgender Absatz 6 angefügt: 
 
"(6) Das Verfahren zur Anerkennung einer allgemein bildenden Ergänzungsschule nach Ab-
satz 2 kann über eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. Über den Antrag auf Anerkennung nach Satz 
1 entscheidet die obere Schulaufsichtsbehörde innerhalb einer Frist von drei Monaten. Hat 
die obere Schulaufsichtsbehörde nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang der voll-
ständigen Unterlagen entschieden, gilt die Anerkennung als erteilt." 

 
Teil 9 
Schlussbestimmung 
 
 
Artikel 12 
Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am 28. Dezember 2009 in Kraft. 
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